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Tagesordnungspunkt:

Dokumentation der Informations- und Bildungsreise des Sozialausschusses

Kenntnisnahme:

Die Dokumentation der Informations- und Bildungsreise des Sozialausschusses wird zur 
Kenntnis genommen.

UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):

Diese Vorlage berührt eine oder mehrere Zielrichtungen des
LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der BRK.

ja

Gleichstellung/Gender Mainstreaming:

Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-Aktionsplanes für 
Gleichstellung, Familienfreundlichkeit und Gender Mainstreaming.

nein

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (lfd. Jahr):
Produktgruppe:

Erträge: Aufwendungen:

Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan /Wirtschaftsplan

Einzahlungen: Auszahlungen:

Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan /Wirtschaftsplan

Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:

Jährliche ergebniswirksame Folgekosten:

Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten

In Vertretung
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Zusammenfassung: 

 

Der Sozialausschuss hat in der Zeit vom 11.04.-13.04.2016 eine Informations- und 

Bildungsreise nach Baden-Württemberg durchgeführt. 

Mit dieser Vorlage wird dem Ausschuss die Dokumentation der Reise zur Verfügung 

gestellt. 
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Begründung der Vorlage Nr. 14/1261: 

 

Der Sozialausschuss hat in der Zeit vom 11.04.2016 bis zum 13.04.2016 eine 

Informations- und Bildungsreise nach Freiburg und Umgebung durchgeführt. 

Schwerpunkt der Reise ist das Thema „Arbeit und Beschäftigung von Menschen mit 

Behinderung“ gewesen. Die Inhalte der Reise wurden dem Sozialausschuss mit der 

Vorlage 14/ 995 vorgestellt. 

Mit dieser Vorlage werden einzelne Programmpunkte mit herausgehobener Bedeutung 

zusammengefasst sowie die Dokumentation der Reise (s. Anlage) vorgelegt. Während 

des Besuches der „Gemeinnützige Werkstätten und Wohnstätten GmbH Sindelfingen“ 

(GWW, siehe unter 3.) wurden zwei Filme gezeigt – diese sind nicht in der 

Dokumentation enthalten. Der Film zu „Nueva“ ist über folgenden Link zu erreichen: 

http://www.nueva-network.eu/de/Presse/Videos/ 

Der Film zu den „Kulturvermittlern“ wird voraussichtlich im August auf einem noch 

einzurichtenden YouTube-Kanal auf der Webseite der Einrichtung veröffentlicht 

(www.gww-netz.de). Eine Veröffentlichung vorab ist aus rechtlichen Gründen nicht 

möglich. 

 

1. In Stuttgart fand am 11.04.2016 ein Gespräch mit Vertreterinnen und Vertretern des 

Kommunalverbandes für Jugend und Soziales (KVJS) Baden-Württemberg statt. 

Neben einer Einführung in die Aufgaben des KVJS und aktuelle 

Entwicklungsperspektiven stellte ein Schwerpunkt die Vorstellung des Projektes 

„Aktion 1.000 – Perspektive 2020“ durch den zuständigen Referatsleiter beim KVJS 

dar. Im Rahmen des Projektes ist es nach eigenen Angaben gelungen, seit 

Projektstart im Jahr 2005 bis zum 31.12.2015 über 3.700 Menschen mit einer 

wesentlichen Behinderung in den allgemeinen Arbeitsmarkt (einschl. 

Integrationsprojekten) zu vermitteln. Von entscheidender Bedeutung für diesen Erfolg 

sind laut KVJS zwei Faktoren gewesen:  

• für die beiden Aufgabenfelder „Übergang Schule-Beruf“ und „Übergang WfbM-

allgemeiner Arbeitsmarkt“ wurden verbindliche Verfahrensabsprachen in einem 

landesweiten Teilhabeausschuss getroffen. Dem Teilhabeausschuss gehören das 

Schulministerium, das Arbeitsministerium, die Regionaldirektion der 

Bundesagentur für Arbeit, die Rentenversicherung, der Eingliederungshilfeträger, 

der Städte- und Landkreistag, das Integrationsamt sowie Leistungserbringer an. 

• Der Integrationsfachdienst (IFD) begleitet den Übergangsprozess kontinuierlich 

und wird leistungsträgerübergreifend beauftragt. 

 

2. Im Rahmen des Programmpunktes „Das schweizerische Unterstützungssystem für 

Menschen mit Behinderung“ im Arbeitsleben berichtete Frau Bertherin von dem 

Verein „Impulse – Basel“ von unterschiedlichen Aspekten, wie sie Arbeitgeber des 

allgemeinen Arbeitsmarktes vor dem Hintergrund der schweizerischen 

Rahmenbedingungen bei der Beschäftigung von Menschen mit Behinderung 

unterstützt. Gute Erfahrungen hat „Impulse – Basel“ mit der Vergabe eines Labels 

gemacht, welches Arbeitgeber erhalten, wenn sie Menschen mit Behinderung 

beschäftigten. Arbeitgeber werden damit zum einen ausgezeichnet, zum anderen 

erhalten sie Beratung und Unterstützung bis hin zum organisierten Austausch mit 

anderen Unternehmern.  
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3. Die GWW stellte in Sindelfingen ihre Arbeit vor. Von besonderer Bedeutung ist die 

Arbeit mit Flüchtlingen mit Behinderung gewesen ebenso wie die Qualifizierung von 

Menschen mit Behinderung nach dem „Nueva-Konzept“ (Nutzerevaluation). Danach 

werden Menschen mit Behinderung zu Evaluatoren qualifiziert und bewerten Angebote 

der Behindertenhilfe aus ihrer Nutzerexpertensicht. 

 

Die Dokumentation der Reise ist in elektronischer Form der Vorlage beigefügt. Die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Reise haben die Broschüre in Papierform erhalten. 

 

 

 

In Vertretung 

 

 

L E W A N D R O W S K I 



LVR-Dezernat Soziales

LVR-Fachbereich Querschnittsaufgaben 

und Dienstleistungen

DOKUMENTATION

Studien- und Informationsreise
des Sozialausschusses
der 14. Landschaftsversammlung Rheinland
nach Freiburg und Umgebung
11.04.2016–13.04.2016



1

DOKUMENTATION

Studien- und Informationsreise

des Sozialausschusses

der 14. Landschaftsversammlung Rheinland

nach Freiburg und Umgebung

11.04.2016–13.04.2016



LVR-DEZERNAT SOZIALES

2

IMPRESSUM

Herausgeber Landschaftsverband Rheinland

 50663 Köln

 Dezernat Soziales

Redaktion Dr. Dieter Schartmann

 Katja Stenzel

Layout Solveig Kemsies | LVR-Druckerei

Druck LVR-Druckerei

Köln, Juni 2016



3

INHALT

1 | Kommunalverband für Jugend und Soziales | Stuttgart 8

2 | WfbM Rudolph-Sophien-Stift | Stuttgart 65

3 | BILA | Lebenshilfe Breisgau 69

4 | Das Unterstützungssystem in der Schweiz 76

5 | Impulse Basel 94

6 | „Aktiv den Übergang gestalten“ | Caritas Freiburg 108

7 | BVE/KoBV | Integrationsfachdienst | Freiburg 118

8 | Hofgut Himmelreich | Kirchzarten 124

9 | Gemeinnützige Werkstätten und Wohnstätten | Sindelfingen 131



LVR-DEZERNAT SOZIALES

4

PROGRAMM

Montag, 11.04.16

 06.00 Treffpunkt LVR Horionhaus Köln-Deutz
 06.15 Abfahrt von Köln-Deutz
  Dazwischen Frühstückspause in der 
  Raststätte Büttelborn 
 ca. 12.00  Eintreffen in Stuttgart beim KVJ 
  (Kommunalverband für Jugend und Soziales)
  Mittagsimbiss
  Vorstellung des KVJS sowie Präsentation und 
  Austausch zu „Aktion 1.000 – Perspektive 2020“
 14.00 Abfahrt zum Rudolph-Sophien-Stift, Stuttgart
 14.30 Rudolph-Sophien-Stift
  Fachaustausch zum Wechsel von einer WfbM 
  auf den allgemeinen Arbeitsmarkt, div. Projekte
 16.00 Abfahrt nach Freiburg 
 ca. 19.00 Freiburg, Bergfahrt und anschließend Abendessen 
  im Schloßbergrestaurant Dattler
 Anschließend Talfahrt mit der Schloßbergbahn 
  und Fahrt zum Hotel, Einchecken

Dienstag, 12.04.16
Tagungsraum Hotel

 08.45–09.00 Begrüßung und Kurzvortrag durch die 
  Geschäftsführung des Hotels
 09.00–09.45 Vorstellung des Projektes BILA durch die 
  Geschäftsführung der Lebenshilfe Breisgau
 09.45–12.45 Austausch mit den Vertretern aus der Schweiz
  Vorstellung des Unterstützungssystems 
  in der Schweiz sowie div. Projekte
 12.45–13.45 Mittagsimbiss
 13.45–14.45 Projekt „Aktiv den Übergang gestalten“, Caritas Freiburg
 14.45–15.45 Vorstellung BVE/KoBV, Integrationsfachdienst Freiburg
 16.00 Abfahrt zum Hofgut Himmelreich, Kirchzarten
 16.30 Integrationsprojekt Hofgut Himmelreich
  Begrüßung durch die Geschäftsführung, 
  Konzeptvorstellung
 18.00 Abendessen im Restaurant des Hofgut Himmelreich
 Anschließend Rückfahrt zum Hotel
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Mittwoch, 13.04.16
  
  Frühstück im Hotel, Auschecken
 08.30 Abfahrt nach Sindelfingen
 11.30 GWW Sindelfingen 
  (Gemeinnützige Werkstätten und Wohnstätten) 
  Begrüßung durch die Geschäftsführung und 
  fachlicher Austausch zur Qualifikation von WfbM – 
  Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie div. Projekte
 Dazwischen Mittagsimbiss
 14.30 Rückfahrt nach Köln 
 Dazwischen 0.45 Min. Lenkzeitpause
 ca. 20.30 Ankunft in Köln-Deutz
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VORWORT

In der konstituierenden Sitzung des Sozialausschusses am 18.11.2014 wurde  

von den Mitgliedern des Sozialausschusses übereinstimmend ausgeführt, 

dass ein großes Interesse an dem Thema „Arbeit und Beschäftigung“ besteht. 

„Arbeit und Beschäftigung“ soll eines der Themen sein, mit denen sich der 

Sozialausschuss in der 14. Wahlperiode ausführlich beschäftigten wird. 

Ziel einer Informationsreise ist es, innovative Beispiele anderer Einrichtungen 

und Bundesländer kennen zu lernen und damit neue Impulse für die Menschen 

mit Behinderung im Rheinland zu erhalten. Ideen und Anregungen, die während 

der Reise gewonnen werden, können die Arbeit des Sozialausschusses in dieser 

Wahlperiode und darüber hinaus ergänzend bereichern.

Am 26.06.2015 wurde die Reise des Sozialausschusses nach Freiburg und 

Umgebung im Landschaftsausschuss beschlossen. Die Unterbringung in der 

Zeit vom 11.–13.04.2016 erfolgte im „Green City Hotel Vauban“, einem Inte-

grationsprojekt, in Freiburg. Das „Green City Hotel Vauban“ wird von einer 

gemeinnützigen GmbH als Integrationsunternehmen betrieben, in dem zehn 

Menschen mit Behinderung in einem festen Arbeitsverhältnis mit tariflicher 

Bezahlung beschäftigt sind.

Ausgehend von diesem Quartier wurde die Reise so geplant, dass zum einen 

Projekte aus Freiburg und grenzüberschreitende Systeme in der Schweiz ein 

Thema waren sowie ein Integrationsprojekt in Kirchzarten besucht wurde. 

Zum anderen wurden mehrere Stationen in Stuttgart zum Thema Arbeit und 

Beschäftigung aufgesucht. 

Der Sozialausschuss hat durch seine Informationsreise wichtige Impulse und 

Anregungen für seine weitere Arbeit erhalten, vor allem auch im Hinblick auf 

den Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt. Dafür möchte ich mich bei 

allen Beteiligten ganz herzlich bedanken. 

Die während der Reise gezeigten Präsentationen und Projektbeschreibungen  

sowie weitere interessante Ausführungen sind in dieser Dokumentation  

zusammengefasst. 

Köln, im Juni 2016

Martina Zsack-Möllmann,

Vorsitzende des Sozialausschusses
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1 | Kommunalverband für Jugend 
  und Soziales | Stuttgart
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Aktion 1000 – Perspektive 2020 

Strukturen, Entwicklungen, 
Ergebnisse und nachhaltige 

Wirkungen 
 

Berthold Deusch 

Aktion 1000 

 
Ausgewählte Evaluationsergebnisse  zur 

Aktion 1000 – Perspektive 2020  
in Baden-Württemberg 

 
Projektpartner: 

 
 

www.kvjs.de/behinderung-und-beruf/aktion-1000-perspektive-2020.html   

1 | KVJS | VORTRAG | AKTION 1000 – PERSPEKTIVE 2020

Vortrag von Berthold Deusch zur Entwicklung und Evaluation der »Aktion 1000 – Perspektive 2020«
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Entwicklungen  

 
1. Integrationsfachdienste beauftragt    2005 

2. Integrationsunternehmen auf- und ausgebaut  2005 

3. BVE und KoBV starten ESF- Co-finanziert   2005 

4. Teilhabeausschuss und Arbeitsausschüsse   2006  

5. Netzwerk- und Berufswegekonferenzen   2006 

6. Teilhabeplan entwickelt und eingeführt   2007 

7. Grundlagen zur Förderung von Übergängen  2008 

8. Eckpunkte und Schulversuchsbestimmung  2008 
des KM zur Umsetzung von BVE und KoBV  

 

Entwicklungen  

 
9. Ergänzende Lohnkostenzuschüsse    2008 

(Budget für Arbeit)  
10.Aktion 1000plus mit Nachhaltigkeitsevaluation  2009 

11.Leistungsbeschreibung Jobcoaching in KoBV  2009 

12.Kooperationsvereinbarung zu BVE/KoBV   2010  

13.Rahmenvereinbarung „Jobcoaching“    2010 
(LAG-WfbM u. KVJS)    

14. Initiative Inklusion      2011 

15.Kompetenzinventar auf Basis der ICF   2011 

16.Förderprogramme: „Arbeit Inklusiv“ und   2012 
„Ausbildung Inklusiv“   
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Entwicklungen  

 
17.Kompetenzinventar und BWK in Sonderschulen 2013 

18.Kompetenzinventar und BWK in Schulen  2014 

19.Ausbildung Multiplikatoren für Kompetenzinventar  2014 

20. „Inklusives Schulgesetz“ tritt am 01.08. in Kraft 2015 
• Bildungswege- und Berufswegekonferenzen 
• Kompetenzinventar (KI) 
• BVE und KoBV sind nun gesetzlich geregelt. 

21.Klausurtagung für Multiplikatoren     2015 

22.Konzeption zum Ausbildungscoaching   2016 
(Schwerpunkt Autisten)  

Gemeinsame 
Umsetzungsplattform zum 

Kompetenzinventar  
in Gültstein (KM/RD/KVJS-IFD) 

Aktion 1000 – Perspektive 2020   (Initiative Inklusion - Wirtschaft Inklusiv) 

LERNEN 
FÖRDERN  
Landesverband

Lokale Ebene (Netzwerk- und Berufswegekonferenzen) 

Arbeitsausschuss
Schule

Arbeitsausschuss
Übergänge

Arbeitsausschuss
WfbM

6 

Arbeitsausschuss
Berufsausbildung

Teilhabeausschuss 

1 | KVJS | VORTRAG | AKTION 1000 – PERSPEKTIVE 2020
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Prozesslenkung 
auf Landesebene 

Die Aktion 1000 ist nur wirksam mit enger 
Verzahnung unterschiedlicher Leistungen 

(Komplexleistungen), die  zum gleichen 
Zeitpunkt erforderlich werden 

• Komplexleistungen müssen früh abgestimmt und 
verbindlich vereinbart werden

• Auf Landesebene stellt dies das Exekutivteam 
(KVJS, KM, SM und RD/BA) sicher

• Vor Ort stellen dies IFD, Regionalkoordinatoren des 
KVJS und lokale Partner sicher 

Übergang Schule/Beruf

Psychosoziale  
Begleitung durch 

IFD 
plus ggf. 

Jobcoaching
nach § 38a Abs. 3 

Schulische Vorbereitung 
und berufliche Orientierung 

Berufliche Qualifikation 
Sicherung der Beschäftigung 
Berufsbegleitung / begl. Hilfe 

betriebliche 
   Qualifizierung 

• KoBV
  oder betriebliche 

Ausbildung HF 2 

BVE
bzw. HF 1 

Initiative 
Inklusion 

kontinuierliche Unterstützung durch den IFD 

berufsschulische und –übergreifende Lerninhalte 

8 
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Übergang WfbM/aAM

 Psychosoziale 

Begleitung: IFD 
   plus ggf. eLKZ/EH 

 sowie 
Jobcoaching

durch WfbM 

WfbM –interne Vorbereitung 
und berufliche Orientierung 

Betriebliche Erprobung 
Sicherung der Beschäftigung 
Berufsbegleitung / begl. Hilfe 

Erprobung in Betreiben 

Praktika
Einzelauslagerung 

 Probebeschäftigung 

WfbM
im BBB oder AB 
ggf. bereits in  

Kooperation mit 
Jobcoach / IFD 

kontinuierliche Unterstützung durch den IFD 

Inhaltliche u. persönliche Voraussetzungen stärken 

9 

BVE und KoBV

BVE 4

BVE 23

BVE 38

BVE 49 BVE 51
BVE 54 BVE 56 BVE 60

KoBV 4 KoBV 10

KoBV 12

KoBV 19
KoBV 29 KoBV 33

KoBV 38 KoBV 40

0

10

20

30

40

50

60

70

2007 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2020

BVE / KoBV - Standorte: Entwicklung und Projektion

10Stand: 31.12.2015 

1 | KVJS | VORTRAG | AKTION 1000 – PERSPEKTIVE 2020
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Fallzahlen IFD

3862

4634
4847 4754 4708 4690

4470

460
739

910 1060 1187 1269 1316

3522
3671

1904

1056 1003 768 459

1619

2230

2810

3279
3520

3667 3627

652
784

1148
1459

1577 1605 1550

44 168 172 211 233 306
367

463 539
580 549 523 487 394

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

2006… ...2010 2011 2012 2013 2014 2015

Sicherung
Allgemein

Sicherung
Übergänger

Vermittlung

Summe wbM

Schule (auch
BVE)

KoBV

WfbM

11

Schüler/innen

559 652 671 733 692 784

1148

1459 1577 1605 1550

0
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600
1800

Summe: Schüler/innen bei den IFD

*

12
gesamt seit 2005 =  11530 / seit 09/2011 Initiative Inklusion * Davon 936 in einer BVE
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Klienten: WfbM/KoBV

595 587 538 539 580 549 523 487 394

19 49 128 168
172 211 233 306 367

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Unterstützungsfälle beim IFD aus WfbM und KoBV

WfbM KoBV

666
614 636

752
707

793
756760 761

13Übergänge aus WfbM und Teilnehmer KoBV / Gesamt seit 2005: 7476 / Schnitt: 679 Fälle im Jahr 

Evaluation WfbM 

39,2 41,7 44,2 45,1

54,6 52,4 48,3 46,3

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

2011 2012 2013 2014

BBB sbM BBB gbM

14Stand: 31.12.2014, Angaben in Prozent

1 | KVJS | VORTRAG | AKTION 1000 – PERSPEKTIVE 2020
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15

0

159

251
307 299 281

360
420

374
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 Allgemeiner Arbeitsmarkt

 davon Integrationsunternehmen

Arbeitsverhältnisse

Summe: 3710  
Arbeitsverhältnisse 

Stand: 31.12.2015 

82,28 % 84,72 % 85,18 % 83,05 % 83,03 % 83,08 % 84,01 %

70

80

90

100

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nachhaltigkeitsquote

16Stand: 30.06.2015  n = 2.837 
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Durchschnittslohn: 
• 1.236 € AN-Brutto bei
• 31,1 h/Woche
•  9,15 € pro h

Hochrechnung auf  
38,5 h/Woche: 
1.530 € Brutto 

Förderung Übergänge 

17

Im Durchschnitt der Neufälle 2012 bis 2014  n = 852 

Förderung Übergänge

bis 40 % 
KVJS- 

Integrations- 
amt 

bis 30 % 
Eingliederungs- 

Hilfe  
(Budget für Arbeit) 

36 Monate ab 37.Monat 

„Arbeit Inklusiv“ 

plus 

EGZ nach SGB III bis 70 %

Zusätzlicher Anreiz: 3 Inklusionsprämien 

Förderzusagen an Arbeitgeber für fünf Beschäftigungsjahre 

Volumen: 
15 Mio. €

Laufzeit: 2012 bis 2017 

1 | KVJS | VORTRAG | AKTION 1000 – PERSPEKTIVE 2020
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9,25 

13,11 
16,73 

21,46 

26,8 

31,61 
36,11 

42,48 

0 0,04 0,13 0,56 
0,92 1,26 1,75 

2,25 
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Kosten
eLKZ/EH

Kosten
KVJS-InA

Millionen Euro 

Kumulierte Einsparungen EH 2005 – 2014 = 190 Mio. € / Kosten InA = 82 Mio. € 

Einsparungen - Kosten 

Stand: 31.12.2014 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Bund 100 103,4 106,5 110,1 113,3 116,4 118,8 120,9
BaWü 100 104 106,4 108,6 110,2 112,1 113,5 115,8
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Zuwächse bei den Zugängen zu den WfbM 
Vergleich: Bund / Baden- Württemberg

Datenbasis: Erhebungen der BAG-üS / KVJS – Dezernat 2 22

Zugänge zu WfbM 

1 | KVJS | VORTRAG | AKTION 1000 – PERSPEKTIVE 2020
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Kompetenzinventar 

• Behinderung ist kein bestimmendes Merkmal
einer Person (ICF und SGB IX)

• Die Erfassung einer Behinderung ist keine
normative Festlegung, sondern ein deskriptiver
Vorgang

• Schädigung ist statisch - Behinderung hängt
vom Kontext ab

• Teilhabe ist das Maß in dem Aktivitäten
selbstbestimmt, eigenverantwortlich und
gleichberechtigt entfaltet werden können

K
om

pe
te

nz
en

 

B
ar

rie
re

n 

Teilhabe

Kompensation 
• Unterstützung
• Förderleistungen

Auswirkungen
der funktionalen 
Einschränkung 
(Schädigung)  

24

Kompetenzinventar 
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Module zu den 
jeweiligen 

Behinderungs- 
arten 

Grund-
aussagen und
Hinweise zum 
Kompetenz-
inventar 

Mantelbogen 
Teil 1: Antrag 
Teil 2: BWK 

Der Mantelbogen und die Module beinhalten die Items der Gesamtbeurteilung der Schule für die 
‚Berufsberatung‘ der Bundesagentur für Arbeit. 

• Aussagen der
Schule

• Voraussetzungen
für betriebliche
Erprobung

• Arbeitsanalyse
des IFD

25

Kompetenzinventar 

Motorik 

Sprechen 

Lernen 

Epilepsie 

Sehen

Hören

Autismus 
Module 

26

Kompetenzinventar 
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Mobilitätstraining 

Berufswege-
konferenz 1 

Kompetenz-inventar 

Vor-Praktika 

BVE und KoBV 

Soziale Wohnbetreuung 

Berufsberatung 

KM Sonder-
schulen

KM  Berufliche
Schulen

Arbeitsagentur Integrationsamt Eingliederungs-
hilfeträger

eLKZ/EH dem 
Grunde nach 

Arbeit - Inklusiv 

Praktika BVE/KoBV 

Fallmanagement 
EH

EGZ - AA

Kompetenz-
inventar 

Berufsberatung 

Berufswege-
konferenz 2 eLKZ/EH auf Dauer 

Reha-beratung 

Praktika 

Jobcoaching KoBV

LKZ InA Arbeit - Inklusiv 

EGZ - AA

eLKZ/EH dem 
Grunde nach 

Teilzeit 
WfbM / Arbeitsmarkt 

Jobcoaching (WfbM) 
§ 38 a SGB IX

Von der beruflichen Orientierung bis zur Erreichung des Rentenalters 

Berufsschule – Duale Ausb. 

IFD: durchgehende psychosoziale Begleitung – Prozessverantwortung – Teilhabeplan abstimmen und fortschreiben 

Kontinuierliche 
Unterstützung 

Ansprechpersonen beim KVJS: 

Projektleitung: Evaluation: 

Berthold Deusch Dagmar Rendchen 

KVJS – Integrationsamt KVJS – Integrationsamt 
Erzbergerstraße 119 Erzbergerstraße 119
76133 Karlsruhe  76133 Karlsruhe  
0721-8107-911 0721-8107-913
berthold.deusch@kvjs.de 

von 2008 bis 2014: 
Steffi Gerster – Ravensburg 

Weitere Informationen unter: 
www.kvjs.de/behinderung-und-beruf/aktion-1000-perspektive-2020.html 
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Projektleitung und 
Evaluationsstelle 
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Eckpunkte zur
AKTION 1000 – Perspektive 
2020

Einleitung:

Zur Förderung der Teilhabe wesentlich behinderter Menschen 

am allgemeinen Arbeitsmarkt wurde gemeinsam mit den 

Beteiligten ein umfassender Entwicklungsprozess angelegt. 

Zur Abstimmung wurden auf Landesebene der Teilhabe-

ausschuss mit seinen Arbeitsausschüssen, vor Ort die Netz-

werkkonferenzen sowie für den einzelnen Menschen mit 

Behinderung, die Berufswegekonferenzen eingeführt. Mit 

der Umsetzung der Aktion 1000plus, zeitweise mitfinanziert 

aus Mitteln der Initiative Inklusion der Bundesregierung, 

konnten im Zeitraum von 2005 bis 2013 bisher insgesamt 

2.877 Arbeitsverhältnisse für wesentlich behinderte und 22 

Ausbildungsverhältnisse für besonders betroffene schwer-

behinderte junge Menschen am allgemeinen Arbeitsmarkt 

erreicht werden.

Chronologische Übersicht zu den dafür initiierten strukturellen 

Veränderungen und Vereinbarungen:

2005

• Die Unterstützung von Übergängen aus Schulen und 

Werkstätten und die langfristige Absicherung der dabei 

erreichten Arbeitsverhältnisse werden vorrangige 

Aufgabe der Integrationsfachdienste (IFD) in Baden-

Württemberg.

• Der flächendeckende Ausbau der Integrationsunter

nehmen beginnt. Ziel ist es, in jedem Landkreis 

mindestens ein Integrationsunternehmen zu ermög-

lichen.

• Die Modellprojekte zur Berufsvorbereitenden Ein-

richtung (BVE) in Pforzheim und Leonberg und zur 

Kooperativen Beruflichen Vorbereitung (KoBV) in 

Lörrach und in Bruchsal starten.

• Die Berufswegekonferenzen werden an den Modell-

standorten verbindlicher Standard.

• Das Förderprogramm „Aktion Arbeit“ wird speziell 

für die Zielgruppe der Aktion 1000 entwickelt und 

eingeführt.

2006

• Der Teilhabeausschuss und seine Arbeitsausschüsse  

„Schule“, „WfbM“ und „Übergänge“ nehmen auf  

Landesebene ihre Arbeit auf.

• Die Netzwerkkonferenzen nehmen vor Ort unter Feder-

führung der Stadt- und Landkreise ihre Arbeit auf.

2007

• Der individuelle Teilhabeplan wird entwickelt und an 

den Modellstandorten eingeführt

2008

• Die Gemeinsamen Grundlagen zur Förderung von 

Übergängen werden entwickelt, abgestimmt und 

flächen deckend eingeführt.

• Ergänzende Lohnkostenzuschüsse als Mittel der Ein-

gliederungshilfe starten – zunächst als gemeinsames 

Modell des KVJS mit den Landkreisen Böblingen  

und Calw im Rahmen des persönlichen Budgets 

– noch im gleichen Jahr in der heutigen Form als 

gemeinsamer Lohnkostenzuschuss im Enzkreis und 

im Landkreis Karlsruhe.

• Die Leistungsbeschreibung zum Jobcoaching in 

KoBV wird unter der Federführung des Arbeitsaus-

schusses „WfbM“ gemeinsam mit der Regionaldi-

rektion der Bundesagentur für Arbeit und dem KVJS 

entwickelt.

• Das Kultusministerium verabschiedet die Schul-

versuchsbestimmung als Grundlage zum Ausbau 

von BVE und KoBV – es entstehen weitere BVE und 

KoBV-Standorte.

2009

• Mit der Aktion 1000plus wird die Aktion 1000 erweitert  

und bis zum 31.12.2013 verlängert.

• Die „Unterstützten Beschäftigung“ (UB) ist zum 

31.12.2008 in Kraft getretenen.

• Mit der UB wurden Maßnahmen zur „Individuellen 

betrieblichen Qualifizierung (InbeQ)“ sowie „Berufs-

begleitung“ eingeführt.

• InbeQ entspricht im Wesentlichen KoBV. Allerdings 

umfasst InbeQ kein berufsschulisches Angebot und 

keine zwingende Kooperation mit dem IFD. Um die 

Kontinuität beim Übergang Schule/Beruf zu wahren, 

bildeten die Träger der WfbM und die IFD lokale Bieter-

gemeinschaften zur Beauftragung von InbeQ. Grund-

lage hierzu legte die entsprechende Rahmenempfeh-

lung „Bietergemeinschaften InbeQ“, die zwischen der  

LAG-WfbM und dem KVJS-Integrationsamt am 

04.02.2009 abgeschlossen wurde.
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2010

• Die Kooperationsvereinbarung zur flächendeckenden 

Einführung von BVE/KoBV wird am 16. Dezember 

2010 zwischen der Regionaldirektion der Bundes-

agentur für Arbeit, dem Ministerium für Kultus, 

Jugend und Sport und dem KVJS-Integrationsamt 

abgeschlossen.

2011

• Mit den „Grundsätzen zum Jobcoaching im Rahmen 

der Unterstützten Beschäftigung“ vom 01.01.2011 

hat das Integrationsamt beim KVJS ein wichtiges 

Element zur Sicherung der Beschäftigung wesentlich 

behinderter Menschen am allgemeinen Arbeitsmarkt 

geregelt. Mit diesem Instrument können wesentlich 

behinderte Menschen bei der Bewältigung neuer be-

ruflicher Anforderungen gezielt durch externe Job-

coaches direkt am Arbeitsplatz unterstützt werden. 

Die Grundsätze wurden nach ersten Erfahrungen 

zum 01.12.2012 neu gefasst.

• Mit der Ausführung des Jobcoachings werden aus-

schließlich besonders qualifizierte Fachkräfte über 

den IFD durch das Integrationsamt beauftragt. Dies 

sind in der Regel Jobcoaches, die bereits im Kontext 

Übergang Schule/Beruf – insbesondere im Format  

KoBV oder InBeQ – bereits Klienten und deren Arbeit-

geber kennen. Zur Absicherung der erforderlichen 

Qualität des Jobcoachings sowie den Regelungen 

zur Falldokumen tation und Beauftragung wurde 

am 04.04.2011 zwischen dem KVJS-Integrationsamt 

und der LAG-WfbM eine entsprechende „Rahmen-

empfehlung „Jobcoaching im Kontext der Berufs

begleitung nach § 38a Abs. 3 SGB IX“ abgeschlossen.

• Für seelisch oder neurologisch behinderte Menschen 

werden im Einzelfall auch niedergelassene Ergothe-

rapeuten oder vergleichbare Fachkräfte eingesetzt.

• Die Initiative Inklusion des Bundes wird in Baden-

Württemberg in den Strukturen der Aktion 1000plus 

umgesetzt. Damit werden – entsprechend dem 

bisherigen Konzept BVE/KoBV – weitere Schulen 

für geistig- oder lernbehinderte Menschen in die 

Maßnahmen der Berufsorientierung einbezogen und 

die Zielgruppe der Aktion 1000plus um spezifische 

Angebote für junge Menschen mit Autismus, Epilepsie 

oder einer Sinnes- bzw. Körperbehinderung erwei-

tert. Hierzu schließen das Ministerium für Kultus, 

Jugend und Sport, das Ministerium für Arbeit und 

Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren, die 

Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit und 

das KVJS-Integrations amt am 06. Dezember 2011 eine 

entsprechende Kooperations vereinbarung.

2012

• Die Förderprogramme „Arbeit Inklusiv“ und „Aus-

bildung Inklusiv“ werden aufgelegt. Sie unterstützen 

die Erschließung und Sicherung von Teilhabemög-

lichkeiten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, indem 

sie Arbeitgebern ermöglichen, die besonderen 

Risiken und Belastungen, die mit der Einstellung 

und Beschäftigung schwerbehinderter Menschen mit 

besonderem Unterstützungsbedarf verbunden sein 

können, dauerhaft auszugleichen.

• Die Landesarbeitsgemeinschaft der Berufsbildungs-

werke wird in den Teilhabeausschuss aufgenommen.

• Zum weiteren Ausbau der KoBV-Angebote erfolgen 

erstmals Ausschreibungen für das Jobcoaching in 

KoBV durch die Arbeitsagenturen. Die dabei ein-

gesetzten Verdingungsunterlagen basieren auf 

Leistungsbeschreibung zum Jobcoaching in KoBV, 

das wird im Jahr 2008 unter der Federführung des 

Arbeitsausschusses „WfbM“ gemeinsam mit der 

Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit und 

dem KVJS entwickelt wurde.

2013

• Das Kompendium zum Kompetenzinventar wird  

gemeinsam mit den bisherigen Modellstandorten 

entwickelt und zwischen der Regionaldirektion der 

Bundesagentur für Arbeit, dem Ministerium für 

Kultus, Jugend und Sport sowie dem KVJS-Integra-

tionsamt abgestimmt und für die bisherigen Modell-

standorte sowie den Übergang aus den Schulen für 

geistigbehinderte Menschen zum allgemeinen Arbeits-

markt bereits im Schuljahr 2013/14 eingeführt.  

Der endgültigen Einführung wird eine Erprobungs-

phase sowie ggf. eine redaktionelle Anpassung bis 

zum 31.07.2014 vorgeschaltet.

2014

• Die Entwicklungen und Ergebnisse zur Aktion 

1000plus/Initiative Inklusion sollen im Abschluss-

bericht zusammengefasst und bei der Tagung am 01. 

und 02. Juli 2014 in Bad Boll präsentiert werden.

• Das Handbuch zu BVE und KoBV soll abgestimmt, 

fertiggestellt und ebenfalls bei der Tagung am 01. und 

02. Juli 2014 in Bad Boll präsentiert werden.
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Eckpunkte für die AKTION 
1000 – Perspektive 2020
Die Aktion 1000plus ist formal zum 31.12.2013 ausgelaufen. 

Der Teilhabeausschuss hat in seiner Sitzung am 13.06.2013 

die Erweiterung und Verlängerung der Aktion 1000 unter 

dem Titel Aktion 1000 – Perspektive 2020 beschlossen. Der 

Beratende Ausschuss beim Integrationsamt hat der ent-

sprechenden Vorlage des KVJS-Integrationsamts hierzu am 

10.10.2013 zugestimmt und bei einer weiteren Sitzung am 

24.04.2014 den Entwurf der Eckpunkte zur Aktion 1000 – Per-

spektive 2020 gebilligt. Die Eckpunkte zur Perspektive 2020 

wurden dann auf Landesebene mit den Partnern und Betei-

ligten – insbesondere in den Arbeitsausschüssen „Schulen“ 

und „WfbM“ abgestimmt und vom Teilhabeausschuss in sei-

ner Sitzung am 03. Juni 2014 verabschiedet.

Ziel der Aktion 1000 – Perspektive 2020

Junge Menschen mit erheblichen funktionalen Einschrän-

kungen sollen auf Ihrem Weg zu einem selbstbestimmten 

und eigenverantwortlichen Leben systematisch unterstützt 

werden, so dass ihre Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 

gleichberechtig, barrierefrei und inklusiv ermöglicht wer-

den kann. Diese ist insbesondere dann zu erreichen, wenn es 

in gemeinsamer Verantwortung und mit gemeinsamen An-

strengungen gelingt, die individuelle berufliche Teilhabe am 

allgemeinen Arbeitsmarkt zu erreichen.

Bis zum 31.12.2020 sollen die Strukturen und Angebote hier-

zu weiterentwickelt und die bisher erreichten Wirkelemente 

verstetigt werden, so dass bis zu diesem Zeitpunkt die Zahl 

der seit dem Jahr 2005 erreichten Arbeitsverhältnisse für 

wesentlich behinderte Menschen zusammen mit der Zahl der 

Ausbildungsverhältnisse für besonders betroffene schwer-

behinderte junge Menschen mit erheblichen funktionalen Ein-

schränkungen auf insgesamt 5000 gesteigert werden kann.

Zielgruppe

Mit der Aktion 1000 – Perspektive 2020 sollen langfristig alle 

(schwer-)behinderten jungen Menschen erreicht werden, die 

wegen der Auswirkungen ihrer funktionalen Schädigung auf 

besondere schulische, berufsschulische oder berufliche Un-

terstützung angewiesen sind. Zielgruppe der Aktion 1000plus 

waren bis zum Beginn der Initiative Inklusion ausschließlich 

wesentlich behinderte (sowie von einer wesentlichen Behin-

derung bedrohte) Menschen beim Übergang aus Schulen und 

WfbM zum allgemeinen Arbeitsmarkt. Mit der Umsetzung 

der Initiative Inklusion des Bundes wurde die Zielgruppe im 

Handlungsfeld 1 (Berufsorientierung) und im Handlungsfeld 

2 (betriebliche Berufsausbildung) auf (schwer-) behinderte 

junge Menschen, die wegen der Auswirkungen ihrer funktio-

nalen Schädigung auf besondere schulische, berufsschulische 

oder berufliche Unterstützung angewiesen sind, erweitert.

Eckpunkte:

1. Die Kooperations- und Vernetzungsstrukturen aus der 

Aktion 1000plus haben sich grundsätzlich bewährt und 

sollen verstetigt werden. Dabei werden die Entwicklun-

gen auf Landesebene weiterhin im Teilhabeausschus-

ses Baden-Württemberg sowie in dessen Arbeits-

ausschüssen „Schulen“, „WfbM“ und „Übergänge 

abgestimmt, bewertet und weiterentwickelt. Der Teil-

habeausschuss wird einen weiteren Arbeitsausschuss 

mit dem Arbeitsschwerpunkt „Berufsausbildung“ 

einrichten. In diesem Arbeitsausschuss sollten unter 

Federführung der Regionaldirektion auch die BBW, das 

Wirtschaftsministerium, die Kammern – insbesondere 

die Beteiligten an der Umsetzung des Handlungsfeldes 

4 der Initiative Inklusion (Inklusionskompetenz bei den 

Kammern) sowie die Arbeitgeberverbände – insbe-

sondere die Beteiligten an dem Projekt „Wirtschaft 

Inklusiv“ (Inklusionslotsen) vertreten sein.

2. Durch die Aktion 1000plus wurden unter der Feder-

führung der Stadt- und Landkreise lokale Netzwerk-

konferenzen (NWK) eingeführt. Mit der Umsetzung 

der Initiative Inklusion hat sich sowohl die bisherige 

Zielgruppe als auch die Zahl der Akteure erweitert, 

so dass Anpassungen der NWK erforderlich werden 

können. Die NWK sollten deshalb in Abstimmung mit 

den Stadt- und Landkreisen entsprechend erweitert 

werden.

3. In den Modellregionen zur Initiative Inklusion hat 

sich gezeigt, dass es sehr hilfreich sein kann, wenn 

die NWK behinderungs bzw. angebotsspezifische 

Arbeitsgruppen einsetzen. Diese Arbeitsgruppen 

können anlassbezogen auf Zeit oder auch auf Dauer 

eingerichtet werden (Beispiele: Arbeitsgruppe beruf-

liche Qualifizierung; Arbeitsgruppe zur Umsetzung 

von BVE und KoBV, Arbeitsgruppe zur Einführung des 

Kompetenzinventars usw.)

4. In Baden Württemberg sollen auch junge Menschen 

mit schweren und mehrfachen Behinderungen und 

einem daraus resultierenden spezifischen Unterstüt-

zungsbedarf bei der beruflichen Orientierung durch 

eine individuelle Berufswegeplanung auf Grundlage  

der Berufswegekonferenz unterstützt werden können. 
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Dabei soll die individuelle Berufswegeplanung mit 

den Materialien aus dem Kompetenzinventar vorbe-

reitet, begleitet und ausgewertet werden können.

5. Dies gilt auch und insbesondere für junge Menschen 

die nicht oder noch nicht auf dem allgemeinen Ar-

beitsmarkt erprobt, qualifiziert und/oder beschäftigt 

werden können und die deshalb die Aufnahme in den 

Eingangs- und Berufsbildungsbereich einer WfbM 

wünschen.

6. Der Teilhabeausschuss Baden-Württemberg geht weiter 

davon aus, dass auch junge Menschen mit schweren 

und mehrfachen Behinderungen nach Beendigung 

der Schulausbildung durch eine individuelle Förderung 

im Eingangsverfahren und Berufsbildungsbereich der 

WfbM angemessen beruflich vorbereitet und qualifiziert 

werden können, so dass im Anschluss daran die Chan-

ce eröffnet werden kann im Arbeitsbereich der WfbM 

berufliche Teilhabe zu erfahren. Eine unmittelbare 

Aufnahme aus der Schule in eine Förder- und Betreu-

ungsgruppe soll in der Regel vermieden werden.

7. Das Kompetenzinventar soll hierzu in zwei Stufen 

flächendeckend eingeführt werden: Im Schuljahr 

2013/2014 sollen die Sonderschulen (und Förderschu-

len) und ab dem Schuljahr 2014/2015 zunehmend alle 

allgemeinen Schulen informiert und bei Bedarf einge-

bunden werden. Damit dies gelingen kann, wird aus 

Projektmitteln ein landesweites Fortbildungs- und 

Austauschforum für Multiplikator/innen in Gültstein 

eingerichtet. Das Forum umfasst in erster Linie Multi-

plikator/innen aus dem Bereich Schulen. Bei Bedarf 

können auch Multiplikator/innen aus den Bereichen 

IFD, Arbeitsagenturen und Eingliederungshilfeträger 

sowie ggf. aus den WfbM, Berufsbildungswerken oder 

anderer Beauftragter beteiligt werden.

8. Junge Menschen mit einer schweren Behinderung, 

denen auf Grundlage des schulischen Kompetenzin-

ventars Chancen auf die Teilhabe am allgemeinen 

Arbeitsmarkt eingeräumt werden, können durch die 

Integrationsfachdienste (IFD) unterstützt werden.

9. Das Kompetenzinventar sollte auch während der 

Maßnahmen zur beruflichen Qualifikation (KoBV, 

andere BvB, Berufsausbildung oder im Berufsbildungs-

bereich der WfbM) sowie der sich anschließenden  

beruflichen Teilhabe am allgemeinen Arbeitsmarkt 

(auch in Integrationsunternehmen), im Arbeitsbereich 

der WfbM sowie in den Förder- und Betreuungsgrup-

pen fortgeschrieben werden können.

10. Die „Gemeinsamen Grundlagen zur Förderung von 

Übergängen für wesentlich behinderte Menschen 

zum allgemeinen Arbeitsmarkt“ sollen der aktuellen 

Entwicklung angepasst werden.

11. Bei der Aufnahme und nachhaltigen Absicherung 

geeigneter sozialversicherungspflichtiger Arbeits-

verhältnisse am allgemeinen Arbeitsmarkt sollen die 

individuellen Förderbedarfe durch den IFD ermittelt, 

mit den beteiligten Leistungsträgern abgestimmt und 

im Teilhabeplan dokumentiert werden. Dabei werden 

die beruflichen Anforderungen sowie die individuellen 

Kompetenzen mit Elementen aus dem Kompetenzin-

ventar (Arbeitsanalyse durch den IFD) abgebildet. Die 

Arbeitgeber erhalten die notwendigen Leistungen wie 

aus einer Hand (zu Beginn der Beschäftigung noch 

getrennt, aber abgestimmt später dann aus einer 

Hand).

12. Die Förderprogramme des KVJS „Arbeit Inklusiv“ 

bzw. „Ausbildung Inklusiv“, teilweise finanziert aus 

Mitteln der Initiative Inklusion, werden – soweit 

erforderlich – auch bis zum 31.12.2020 verlängert. 

Zur Erreichung von Arbeits- oder Ausbildungsver-

hältnissen am allgemeinen Arbeitsmarkt wurden 

zielgruppenspezifische Förderprogramme entwickelt. 

Die Förderprogramme des KVJS „Arbeit Inklusiv“ 

bzw. „Ausbildung Inklusiv“ können derzeit bis zum 

31.12.2017 genutzt werden. Arbeitgeber, die sich auf 

Beschäftigungsverhältnisse mit Menschen aus dieser 

Zielgruppe beschäftigen, benötigen hierzu Rechts- 

und Planungssicherheit. Diese Sicherheit soll den Ar-

beitgebern auch über den 31.12.2017 hinaus in jedem 

Fall ermöglicht werden, so dass diese Programme 

– abhängig von der entsprechenden Gesetzgebung – 

soweit erforderlich – auch bis zum 31.12.2020 verlän-

gert werden können.

13. Die gemeinsame Förderung von Arbeitsverhältnissen 

für wesentliche behinderte Menschen durch das Inte-

grationsamt beim KVJS (Mittel der Ausgleichsabgabe) 

und die Stadt- und Landkreise (in ihrer Eigenschaft  

als Träger der Eingliederungshilfe) durch ergänzende 

Lohnkostenzuschüsse aus kommunalen Mitteln ist 

sehr wirksam. Sie soll zur Anbahnung und Sicherung 
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von Beschäftigungsverhältnissen für wesentliche 

behinderte Menschen am allgemeinen Arbeitsmarkt 

weiter ausgebaut werden. Bislang haben 36 Stadt- 

und Landkreise zur Ermöglichung bzw. Stabilisierung 

von Beschäftigungsverhältnissen mit dem KVJS-

Integrationsamt hierzu eine entsprechende Verwal-

tungsvereinbarung abgeschlossen. Die ergänzenden 

Lohnkostenzuschüsse aus kommunalen Mitteln 

werden nur dann eingesetzt, wenn die vorrangigen 

Förderleistungen der Arbeitsagenturen bzw. des 

Integrationsamts nicht ausreichen, um die Belastungen 

der Arbeitgeber auszugleichen und deshalb diese 

Arbeitsverhältnisse nicht zu Stande kämen oder 

bestehende Arbeitsverhältnisse scheitern würden. 

Durch die Verwaltungsvereinbarungen wird sicher-

gestellt, dass die Leistungen nur bei einer Stelle (dem 

KVJS-Integrationsamt) beantragt und bewirtschaftet 

werden müssen. Die Arbeitgeber erhalten somit die 

erforderliche Förderung aus einer Hand. Das Ziel, 

eine entsprechende bundesgesetzliche Regelung zur 

Förderung zu erreichen, wird unterstützt.

14. Bei der Implementierung regelhafter Strukturen und 

Verantwortlichkeiten beim Übergang Schule/Beruf ist  

eine tragfähige Rechtsgrundlage für eine (Mit-)Finan-

zierung dieser Leistungen aus Mitteln der Aus gleichs-

abgabe durch die Länder bzw. die Integrations ämter 

zu schaffen. Mit der Verlängerung der Initiative 

Inklusion – Handlungsfeld 1, wird der Einsatz der IFD 

beim Übergang Schule/Beruf noch für die Schuljahre 

2014/15 und 2015/16 vom Bund mitfinanziert. Bereits 

im Vorfeld der „Initiative Inklusion“ wurden in ver-

schiedenen Ländern Modellvorhaben durchgeführt, 

um insbesondere wesentlich behinderte Schülerinnen  

und Schüler beim Übergang ins Erwerbsleben zu 

unterstützen. Nach § 110 Abs. 2 SGB IX gehört die 

Organisation und Begleitung derartiger Maßnahmen 

zum Aufgabenkatalog der Integrationsfachdienste. 

Trotz der Verortung der Aufgaben von Integrations-

fachdiensten in § 110 SGB IX lässt das Gesetz die 

Zuordnung von Finanzierungsverantwortlichkeiten 

weitgehend offen. Die Integrationsämter haben 

sich deshalb in der Vergangenheit einer Reihe von 

Hilfskonstruktionen bedient, um die Finanzierung 

der beauftragten Integrationsfachdienste aus Mitteln 

der Ausgleichabgabe zu begründen. Die regelhafte 

Finan zierung vertiefter Berufsorientierungsmaß-

nahmen mit Mitteln der Ausgleichsabgabe erfordert 

eine tragfähige Rechtsgrundlage.  

Das Land Baden-Württemberg wird sich an der Erar-

beitung einer Finanzierungsgrundlage im Rahmen ei-

ner Bund/Länder Arbeitsgruppe beteiligen. Ziel ist es, 

die Unterstützung durch die IFD auf Dauer zu sichern 

und dafür zu sorgen, dass die erheblichen Anstren-

gungen des Landes bei der schulischen Vorbereitung 

und beruflichen Orientierung als KoFinanzierungs-

anteil des Landes bei einer künftigen Finanzierung 

auf Basis des § 48 SGB III (Berufsorientierungsmaß-

nahmen) durch den Bund akzeptiert werden kann.

15. Die flächendeckende Einführung von BVE und KoBV 

ist bereits weit fortgeschritten. Im Laufe des Schul-

jahres 2014/2015 soll es ein flächendeckendes 

BVE-Angebot (Ausnahmen sind aus heutiger Sicht 

der Hohenlohekreis sowie der Stadtkreis Heidelberg) 

geben. Bisher besteht jedoch noch nicht an jedem 

BVE-Standort auch ein entsprechendes KoBV-Angebot. 

Teilweise sind BVE und KoBV noch räumlich und 

organisatorisch getrennt. Ziel ist es, dass BVE 

und KOBV inhaltlich, personell und organisatorisch 

verzahnt wird und als regionales Angebot – wenn 

möglich an einer öffentlichen Berufsschule – vorge-

halten werden kann. Auch eine umfassendere und 

systematische Beteiligung der Förderschulen sollte 

zukünftig für dort beschulten wesentlich behinderten  

jungen Menschen gewährleistet sein. Hier gibt es 

ebenso noch Entwicklungsbedarf wie beim Zugang 

von jungen Menschen in eine BVE/KoBV aus inklusiven 

Bildungsangeboten.

16. Die Regelungen und Strukturen zur Förderung von  

Übergängen aus Werkstätten für behinderte Menschen 

zum allgemeinen Arbeitsmarkt sind in Baden-Würt-

temberg auf einem guten Weg. Aufgabe der Werkstatt 

für behinderte Menschen (WfbM) ist gemäß § 136 SGB 

IX die Teilhabe behinderter Menschen am Arbeits-

leben. Diese Teilhabe sichert sie durch spezielle 

Settings, Zergliederung der Arbeit, passgenaue Vor-

richtungen und pädagogische Anleitung – ein erfolg-

reiches System, um das uns viele Länder beneiden. 

Unter anderem hat die WfbM den Übergang geeigneter 

Personen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt durch 

geeignete Maßnahmen zu fördern. Die WfbM tragen 

durch geeignete Maßnahmen und differenzierte Unter-

stützungsleistung wesentlich dazu bei, Übergänge auf 

den allgemeinen Arbeitsmarkt vorzubereiten und zu  

gestalten – in Kooperation mit anderen Beteiligten,  

wie den IFD, den Rehabilitationsträgern und Trägern  
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der Eingliederungshilfe. In diesem System sind 

jedoch lokale Unterschiede festzustellen in Bezug 

auf Bedingungen, Kooperationen, Angebote und 

Maßnahmen. Ziel ist es, die Strukturen und Angebote 

so weiter zu entwickeln, dass wesentlich behinderte 

Menschen in ganz Baden-Württemberg durch  

vergleichbare, transparente Angebote Chancen zum 

Übergang nutzen können. Die WfbM wirken im Alltag 

auf eine möglichst gleichberechtigte Mitwirkung 

und Verantwortungsübernahme von Menschen mit 

wesentlicher Behinderung hin. Das erleichtert die 

Vorstellung, eine neue Rolle zu übernehmen und 

macht sie auch als Entwicklungsschritt attraktiv.  

Durch die im Teilhabeausschuss erarbeiteten Grund-

lagen zur Förderung von Übergängen für wesentlich 

behinderte Menschen zum allgemeinen Arbeitsmarkt 

wurde ein verlässlicher Rahmen vereinbart. Um die 

fördernden und hemmenden Faktoren sowie die 

adäquaten Bedingungen für gelingende Übergänge 

zu identifizieren, wird eine entsprechende Studie in 

Auftrag gegeben.

17. Umvermittlung von Übergängern – neue Förder-

konzeption erforderlich

 Von 2005 bis 2013 konnten bisher insgesamt 2880 

Arbeitsverhältnisse für wesentlich behinderte 

Menschen am allgemeinen Arbeitsmarkt erreicht 

werden. Aus der Evaluation zur Nachhaltigkeit dieser 

Beschäftigungsverhältnisse wissen wir, dass bisher 

ca. 15 % der Beschäftigungsverhältnisse im Laufe 

der Zeit beendet werden mussten. Für die meisten, 

der dann Arbeit suchenden Menschen, wird bereits 

deutlich vor dem Ende des auslaufenden Beschäfti-

gungsverhältnisses nach einem neuen „passenden“ 

Arbeitsverhältnis durch den IFD gesucht. Dies ist 

besonders dann erfolgreich, wenn das künftige Ar-

beitsverhältnis umfassend erprobt und ggf. individuell 

angepasst werden kann. Tritt Arbeitslosigkeit ein, 

verengen sich die Erprobungsmöglichkeiten durch 

die Regelungen nach § 45 SGB III auf wenige Wochen 

(6 bis maximal 8 Wochen). Dieser Zeitraum ist in der 

Praxis für diese Zielgruppe häufig nicht ausreichend. 

Darüber hinaus sollten sich die Leistungsträger zur 

künftigen Ausgestaltung und Förderung eines neuen 

Arbeitsverhältnisses frühzeitig abstimmen, so dass 

der IFD den gemeinsamen Teilhabeplan fortschreiben 

kann. Soweit im Einzelfall erforderlich, erfolgt die 

persönliche Abstimmung zwischen den Beteiligten in 

der Teilhabekonferenz (= Fortschreibung der Berufs-

wegekonferenz). Gemeinsam mit der Regionaldirektion  

der Bundesagentur für Arbeit werden hierzu Lösungs-

ansätze entwickelt.

18. Evaluation und Nachhaltigkeit

 Die bisherige Evaluation der Strukturen, Prozesse 

und Ergebnisse sowie der Nachhaltigkeit der erreich-

ten Arbeitsverhältnisse wird fortgesetzt. Zusätzlich 

werden die entsprechenden Strukturen und Unter-

stützungsprozesse, die mit der Initiative Inklusion 

– Handlungsfeld 2 – in einer Modellphase entwickelt 

wurden und die beginnend mit dem Schuljahr 2014/15 

Zug um Zug flächendeckend zur Verfügung gestellt 

werden, systematisch erfasst und ausgewertet. Dabei 

wird auch die Nachhaltigkeit der erreichten Ausbil-

dungsverhältnisse sowie die daran anschließende 

berufliche Teilhabe am allgemeinen Arbeitsmarkt 

evaluiert. Die bisherige Evaluationsstelle beim KVJS 

wird deshalb bis zum 30.06.2021 um eine Personal-

stelle aufgestockt werden.

19. Finanzierung und Projektorganisation

 Die Projektorganisation wird weiterhin vom KVJS-

Integrationsamt getragen und vom dortigen Referat  

34 umgesetzt. Das Projekt wird aus Mitteln der 

Ausgleichsabgabe – ganz überwiegend als regionales 

Modellprojekt nach § 14 Abs. 1 Nr. 4 i. V. m. § 17 Abs. 1  

Satz 2 Schwerbehinderten-Ausgleichabgabevorord-

nung (SchwbAV) – teilweise auch unter Nutzung von 

Mitteln aus dem Ausgleichsfonds des Bundes, die 

im Kontext der regionalen Umsetzung der Initiative 

Inklusion nach § 41 Abs. 1 Nr. 4 SchwbAV vom BMAS 

zur Verfügung gestellt werden – finanziert. Insgesamt 

werden für das Projekt Personal- und Sachkosten 

in Höhe von 1,75 Mio. Euro (250.000 Euro pro Jahr) 

veranschlagt.

20. Kooperationsvereinbarung auf Landesebene

 Zur wirksamen Umsetzung des Projektes (inklusive 

der Verlängerung der Initiative Inklusion) wird eine 

Kooperationsvereinbarung zwischen dem Ministerium 

für Kultus, Jugend und Sport, dem Ministerium für 

Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Seni-

oren, der Regionaldirektion der Bundesagentur für 

Arbeit und dem KVJS-Integrationsamt abgeschlossen.
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Anhang
Kooperationsvereinbarung
zur Förderung der 
beruflichen Teilhabe 
junger Menschen mit 
wesentlichen Behinderungen 
beim Übergang von der 
Schule in den allgemeinen 
Arbeitsmarkt (BVE/KoBV) 
vom Dezember 2010
Kurzbeschreibungen zu:

1. BVE und KoBV

2. Netzwerk- und Berufswegekonferenz

3. Kompetenzanalyse und Teilhabeplan

4. Aufgaben des IFD in BVE/KoBV

5. Aufgaben der Bildungsträger und der Jobcoaches in KoBV

Weitere Materialien zur Förderung der Zielgruppe:

• Eckpunkte des Ministeriums für Kultus, Jugend und 

Sport zu BVE/KoBV

• Schulversuchsbestimmung des Ministeriums für 

Kultus, Jugend und Sport zu BVE/KoBV nach §

• Bisherige Leistungsbeschreibung für das berufliche 

Training (Jobcoaching) in KoBV (diese Leistungs-

beschreibung wird in Kürze durch entsprechende 

Verdingungsunterlagen der BA ersetzt)

• Konzeption zur Aktion 1000plus

• Ergebnisse der Nachhaltigkeitsuntersuchung zur 

Aktion 1000; Stand: 12/2009

• Gemeinsame Grundlagen zur Förderung von Über-

gängen

• Rahmenvereinbarung zur Zusammenarbeit von 

Schule und Berufsberatung zwischen KM und RD 

vom 05.08.2010

• Bildungs- und Lehrpläne

Diese Unterlagen finden Sie auch unter: www.kvjs.de

http://www.kvjs.de
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1. BVE und KoBV

BVE und KoBV sollen konzeptionell und organisatorisch 

unmittelbar miteinander verknüpft werden. Sie bilden ein 

zweistufiges, aufeinander aufbauendes und eng miteinander  

verzahntes Angebot zur schulischen und beruflichen Bildung, 

Vorbereitung, Qualifizierung und Vermittlung auf eine indi-

viduell geeignete Tätigkeit am allgemeinen Arbeitsmarkt.

Erläuterungen zur „Berufsvorbereitende Einrichtung“ (BVE):

• Die BVE hat sich aus der Berufsschulstufe der Schu-

le für Geistigbehinderte heraus entwickelt.

• In der BVE werden in der schulischen Vorbereitungs-

phase wesentliche Teile der beruflichen Orientierung 

und Erprobung unter Nutzung von Praktika am 

allgmeinen Arbeitsmarkt realisiert. Dabei orien-

tiert sich das schulische Angebot an betrieblichen 

Anforderungen generell und unterstützt den Schüler/

die Schülerin im jeweiligen Praktikum individuell und 

gezielt. Aus den daraus gewonnenen Erkenntnissen 

wird die nächste Entwicklungsphase abgeleitet.

• Neben den Lehrkräften der Schule besteht das 

Unterstützungsteam aus den Eltern, der Berufsbe-

ratung und dem IFD. Mit der Einführung der Berufs-

wegekonferenzen wird die gemeinsame Verantwor-

tung, für Planung, Umsetzung, Unterstützung und 

Steuerung aller Beteiligten erkennbar.

• Die BVE ist keine isolierte Einrichtung, sondern 

ein gemeinsames Angebot der Schulen für Geis-

tigbehinderte, Förderschulen, Sonderschulen 

mit entsprechendem Bildungsgang einer Region 

und Beruflichen Schulen. Deren Absolventen und 

Absolventinnen haben mit der Schulentlassung ihre 

Berufsschulpflicht erfüllt. Durch ihren ganzheitli-

chen Ansatz werden auch die Verselbständigung in 

den Bereichen Wohnen, Öffentlichkeit, Freizeit und 

Partnerschaft gefördert. Ihre Teilnehmer und Teil-

nehmerinnen (Zielgruppe) kommen aus den Haupt-

stufen der regionalen Schulen für Geistigbehinderte 

bzw. Sonderschulen mit entsprechendem Bildungs-

gang. Es sind aber auch Absolventen der Förder-

schulen (lernbehinderte Menschen) in der BVE, die 

nicht in der Lage waren, das allgemeine schulische 

Bildungsziel zu erreichen und die aufgrund ihrer 

intellektuellen Schwäche auch unter Ausnutzung 

besonderer Berufsbildungsmaßnahmen für behin-

derte Menschen, keinen qualifizierenden beruflichen 

Abschuss im Sinne des Berufsbildungsgesetzes 

erreichen können. Diese sind nach § 72 SGB IX allein 

aus diesem Grund bereits als besonders betroffene 

schwerbehinderte Menschen einzustufen. Ohne 

intensive Unterstützung bei der beruflichen Vorbe-

reitung und Platzierung droht ihnen eine wesentliche 

Behinderung. Sie besuchen die BVE anstatt eines 

Berufsvorbereitungsjahres.

• Die gleichen inhaltlichen Festlegungen gelten unein-

geschränkt auchfür Schülerinnen und Schüler und 

mit sonderpädagogischem Förderbedarf die bereits 

integrativ/inklusiv an einer allgemeinen Schule be-

schult wurden. Erläuterungen zu „Kooperative  

Berufliche Bildung und Vorbereitung auf den  

allgemeinen Arbeitsmarkt“ (KoBV)

• KoBV ist ein neues, auf die besondere Bedürfnisse 

von wesentlich behinderten Menschen mit erheb-

lichen intellektuellen Einschränkungen ausgerich-

tetes Komplexangebot, bei dem erstmals bisher 

getrennte und nacheinander ablaufende

• Angebote der berufsschulischen und beruflichen 

Bildung und Unterstützung gebündelt, verzahnt und 

wie aus einer Hand gemeinsam erbracht werden.

• Förderrechtlich handelt es sich bei KoBV um eine 

zielgruppenspezifische Variante einer Berufsvorberei-

tenden Bildungsmaßnahe (BvB) der Bundesagentur 

für Arbeit (§§ 61 und 61a SGB III). Das entsprechende 

Fachkonzept wurde auf die besonderen Unterstüt-

zungsbedarfe von intellektuell besonders beein-

trächtigten Menschen abgestimmt. Mit den üblichen 

Mitteln einer BvB ist das Ziel der Förderung für 

diese Zielgruppe jedoch nicht erreichbar. Durch den 

kontinuierlichen IFDEinsatz und die Bereitstellung 

von Berufsschulkapazität mit sonderpädagogischen 

Inhalten wurde aus einer BvB eine Leistungsträger 

übergreifende Komplexleistung.

• Die Zielgruppe von KoBV ist weitgehend deckungs-

gleich mit der Zielgruppe der BVE. Es ist im Wesent-

lichen ein Angebot für Absolventen der BVE. In 

Ausnahmefällen ist auch ein Quereinstieg aus dem 

Berufsbildungsbereich der WfbM oder einer anderen 

Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme möglich.  

Analog des Dualen Bildungssystems werden die 

Teilnehmer an drei Tagen in der Woche und in Schul-

ferienzeiten an 5 Tagen in der Woche in einem Betrieb  

des allgemeinen Arbeitsmarktes qualifiziert. Der 

Bildungsträger sichert eine durchgängige Beschäf-

tigung in seinem Bereich für die Zeit, in der keine 

Beschäftigung in einem Betrieb auf dem allgemeinen 

Arbeitsmarkt möglich ist oder eine spezielle  

persönliche Vorbereitungs oder Qualifizierungs

phase erforderlich ist.
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• KoBV setzt die intensive schulische Vorbereitung 

auf eine Arbeitstätigkeit aus der BVE voraus und die 

berufsschulische Bildung kontinuierlich fort. Denn 

auch während KoBV findet an zwei Tagen Berufs-

schulunterricht statt, der für Quereinsteiger auch zur 

Erfüllung einer möglichen Berufsschulpflicht führt. 

Für die Aufnahme in die Maßnahme ist deshalb auch 

die Zustimmung der Schule erforderlich.

• Im KoBV wird die berufliche Vorbereitung auf eine 

Tätigkeit am allgemeinen Arbeitsmarkt intensiviert. 

Die Anforderungen in den Praktikumsbetrieben 

werden systematisch in Richtung Arbeitsverhältnis 

gesteigert. Die beruflichen Bildungsinhalte werden 

den konkreten betrieblichen Anforderungen entspre-

chend angeboten. Im Idealfall werden Fertigkeiten 

und Kenntnisse unmittelbar so vermittelt, dass diese 

exakt zur betrieblichen Anforderung bzw. persönli-

chen Entwicklung im Betrieb passt.

• Damit dies reibungslos funktioniert, wird mit jedem 

Teilnehmer wöchentlich die bisherige Entwicklung 

besprochen und der aktuelle Bildungs- und Unter-

stützungsbedarf ermittelt, geplant und reflektiert. 

Den Rahmen hierzu bilden die ersten beiden Unter-

richtsstunden am ersten von zwei wöchentlichen 

Berufsschultagen. Hier treffen die Akteure des 

Unterstützungsteams (Lehrer, Jobcoach und IFD) 

zusammen. Neben den Berichten der Teilnehmer/

innen berichten auch der Jobcoach unmittelbar aus 

dem Praktikumsbetrieb, der IFD und die Schule über 

die laufende Entwicklung aus ihrer Sicht.

• Die Mitglieder des Unterstützungsteam haben klar 

abgrenzbare Aufgaben und Zuständigkeiten. Sie  

ergänzen sich jedoch sehr flexibel und sind auch bereit 

zur Zielerreichung im jeweils anderen Aufgaben-

gebiet mitzuwirken. Erforderlichenfalls werden 

Elterngespräche je nach Themenschwerpunkt in 

unterschiedlicher Zusammensetzung geführt und 

werden Burteilungen modular zusammengetragen, 

soweit erforderlich in Übereinstimmung gebracht 

und gemeinsam abgegeben.

2. Netzwerk- und Berufswegekonferenz

Die Netzwerkkonferenzen wurden im Kontext der Aktion 

1000 auf Landesebene entwickelt und zwischenzeitlich 

gemeinsam mit den Stadt und Landkreisen flächende-

ckend eingeführt. Netzwerkkonferenzen (NWK) bilden den 

Rahmen, in dem alle regionalen Institutionen und Akteure 

des Arbeitsmarktes vertreten sind, die zur Integration der 

Zielgruppe beitragen können. Ziel ist es, in gemeinsamer 

Verantwortung verbindliche Verfahrens- und Kooperations-

absprachen zu treffen, einzuführen und deren Wirksamkeit 

zu überwachen. Durch diese Form der Zusammenarbeit soll 

ein möglichst verbindliches und reibungsloses Zusammen-

wirken aller am Integrationsprozess Beteiligten erreicht und 

regional weiterentwickelt werden. Die Netzwerkkonferenzen 

finden in Abstimmung mit allen Leistungsträgern (Berufs-

beratung der Arbeitsagentur, staatliches Schulamt, Stadt- 

oder Landkreis als Träger der Eingliederungshilfe sowie 

dem Integrationsamt) in der Regel einmal im Jahr in jedem 

Stadt- und Landkreis statt. In der Netzwerkkonferenz wird 

unter anderem die Einführung der Berufswegekonferenz 

verabredet und begleitet. 

Die Berufswegekonferenzen (BWK) dienen der Unterstüt-

zung des Einzelfalles und werden von den Schulen für Geis-

tigbehinderte inzwischen als Regelbestandteil der individu-

ellen Berufswegeplanung für die Schülerinnen und Schüler 

in Kooperation mit den IFD und den Beteiligten durchge-

führt. Beteiligte der Berufswegekonferenzen sind: der/die 

Schüler/in und dessen/deren Vertretungsberechtigte, die 

Schule, der IFD, die Berufsberatung der Agentur für Arbeit, 

das Fallmanagement des Sozialhilfeträgers (in Baden-

Württemberg: die Stadtund Landkreise), die Werkstatt für 

behinderte Menschen und erforderlichenfalls sonstige Bil-

dungsträger, soweit diese zur beruflichen Perspektive des 

Einzelnen beitragen können. Die Berufswegekonferenz ist in 

der Praxis kein feststehendes Gremium, sie bildet vielmehr 

einen konzeptionell verbindlichen Rahmen in dem wesent-

liche Entscheidungen zur Teilhabe am Arbeitsleben geplant, 

vorbereitet, begleitet und ausgewertet werden. 

Zur Beurteilung von arbeitsmarkt- sowie teilhaberelevanten 

Fähigkeiten der Schüler/innen wurde die Kompetenzanalyse 

nach einheitlichen Kriterien eingeführt. Auf der Basis der 

mit allen Beteiligten abgestimmten Berufswegeplanung 

erfolgt die unmittelbare Unterstützung des/der Schülers/

in primär durch die Schule, den IFD und den Praktikums-

betrieb. Bei Bedarf werden weitere Kooperationspartner in 

den laufenden Unterstützungsprozess frühzeitig einbezo-

gen. Die gemeinsame Berufswegeplanung beginnt bereits 

mit dem Einstieg in die Berufsschulstufe (i. d. R. ab dem 10. 

Schulbesuchsjahr). Den Auftakt bildet auf Einladung der 

Schule eine gemeinsamen Informationsveranstaltung von 

Schule, Arbeitsagentur (Berufsberatung), IFD, WfbM und ggf. 

weiteren Akteuren (Bildungsträger oder regional operie-

rende Rehabilitationseinrichtungen). Ziel dieser Veranstal-

tung ist es, den Schülern und Eltern einen Überblick über 

den bevorstehenden Prozess der beruflichen Bildung und 
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Vorbereitung zur Teilhabe an Gesellschaft und am Arbeits-

leben sowie das Zusammenspiel aller Prozessbeteiligten zu 

ermöglichen. Die individuelle Berufswegeplanung beginnt 

nach der Informationsveranstaltung mit der Klärung der 

beruflichen Wünsche und Neigungen sowie verbindliche 

Absprachen und Beschlüssen aller Beteiligten zu den ersten 

Schritten der schulischen und beruflichen Vorbereitung. 

Die BWK begleitet den Prozess der schulischen Vorberei-

tung, beruflichen Orientierung und Erprobung und leitet 

zum Abschluss der schulischen Phase den Übergang in die 

berufliche Phase ein. 

Die schulische Phase endet mit der Schulentlassung. Die 

Berufswegeplanung wird auch während der beruflichen 

Phase fortgeschrieben. Dies ist insbesondere durch die Ver-

zahnung von BVE und KoBV reibungslos möglich. Das lokale 

Unterstützungsteam in das auch die jeweiligen Vertreter/

innen der Leistungsträger eingebunden sein, schreibt die 

individuelle Berufswegplanung und das Kompetenzinventar 

fort. Alle leistungsträgerrelevanten Daten und Informati-

onen werden mit Beginn der beruflichen Phase im Teilha-

beplan durch den IFD dokumentiert. Je nach individuellem 

Entwicklungsfortschritt werden die Leistungsträger durch 

den Teilhabeplan frühzeitig zu ggf. erforderlichen Förder-

leistungen verbindlich informiert. Der Teilhabplan wird fach-

lich fundiert und unabhängig durch den IFD in Abstimmung 

mit den Leistungsträgern geführt und fortgeschrieben. Er 

kann deshalb jederzeit von allen beteiligten Leistungsträ-

gern als Entscheidungsgrundlage zur Begründung für Leis-

tungen zur Förderung der Teilhabe herangezogen werden.

Die fachliche Zuständigkeit der BWK endet nicht mit dem 

Ende der Schulpflicht. Alle wesentlichen Entscheidungen 

zur Teilhabe am Arbeitsleben werden in der BWK vorberei-

tet. Insofern ist zum Ende der schulischen und beruflichen 

Bildung und Vorbereitung auch der Träger der Eingliede-

rungshilfe nach SGB XII in die BWK einzubinden. Die BWK 

arbeitet auch dem Fachausschuss nach § 2 WVO zu. Die 

Funktion des Fachausschusses nach § 2 der Werkstätten-

verordnung wird durch die Arbeit der Berufswegekonferenz 

nachhaltig unterstützt. Der IFD ist in Fällen, bei denen er 

während der Werkstufe betriebliche Praktika begleitet hat, 

im Fachausschuss beteiligt bzw. wird in allen Fällen betei-

ligt, bei denen ein Übergang auf den allgemeinen Arbeits-

markt aus der WfbM angestrebt wird.

3. Zur Kompetenzanalyse und zum Teilhabeplan

Die Kompetenzanalyse (auch schulische Kompetenzinventar 

genannt) wurde im Rahmen der Aktion 1000 an der Schnitt-

stelle Schule/Beruf entwickelt um im schulischen Kontext 

durch Festlegungen des Ministeriums für Kultus, Jugend 

und Sport in Abstimmung mit den Vereinbarungspartnern 

im Jahr 2007 verbindlich eingeführt. Seither ist die Verwen-

dung der Kompetenzanalyse im Rahmen der Berufswegekon-

ferenz für alle Beteiligten obligatorisch. Mit der Kompetenz-

analyse werden einerseits teilhabebezogene Fähigkeiten, 

Kenntnisse, Erfahrungen und Potentiale abgebildet und 

anderseits auch ein umfassender schulischer und beruflicher  

Entwicklungsrahmen hierzu angeregt und abgebildet. Die 

Förderung persönlicher Fähigkeiten und Kompetenzen geht 

dabei weit über die Kulturtechniken hinaus und entspricht 

einer konsequenten Abkehr jeglicher Defizitorientierung. 

Beispiel: Voraussetzung zur Teilhabe am beruflichen und 

gesellschaftlichen Leben ist die Fähigkeit zu kommunizieren,  

jedoch nicht fehlerfrei zu sprechen, zu schreiben oder zu  

lesen. Deshalb ist es von großer Bedeutung mit der Kompetenz-

analyse auch allgemeinverfügbare kompensatorische Hilfs-

mittel zu beschreiben. Die Möglichkeiten heutiger Medien 

(Handy; Notebook usw.) werden dabei konsequent in die 

Kompetenzentwicklung einbezogen und deren Nutzung 

entsprechend abgebildet. Die individuelle Kompetenzanalyse 

bildet den gesamten schulischen und beruflichen Vorberei-

tungs- und Entwicklungsprozess ab und dient nicht nur dem 

Schüler und seinen Angehörigen als wichtige Orientierungs-

hilfe, sie bildet im Prozess der Berufswegeplanung – insbe-

sondere in der Berufswegekonferenz – auch die inhaltliche 

Basis für förderrechtliche Entscheidungen. 

Die Kompetenzanalyse umfasst folgende vier Kompetenz-

bereiche:

• Kommunikative Kompetenzen

• Mathematische Kompetenzen

• Lebensrelevante Kompetenzen

• Berufliche und teilhaberelevante Kompetenzen

Zum Teilhabeplan (Auszug aus den Gemeinsamen Grundlagen  

vom 16.06.2008) „Vor allem wenn es darum geht, eine lang-

fristige Beschäftigungsperspektive zu ermöglichen müssen 

zum gleichen Zeitpunkt (teilweise auch für die Zukunft) 

Unterstützungs- und Förderleistungen geklärt, miteinander 

verzahnt und verbindlich fest- und fortgeschrieben werden. 

Die notwendigen Leistungen und Verabredungen sollten 

nach einheitlichen Kriterien für alle Beteiligten verbindlich  

dokumentiert werden. Hierzu sollte der Teilhabeplan 

eingeführt werden. Der Teilhabeplan ist als Leistungsträger 

übergreifendes Instrument in der Gemeinsamen Empfeh-

lung „Teilhabeplan“ näher beschrieben. Demnach soll der 

Teilhabeplan „eine einheitliche Praxis zur Festlegung und  
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Durchführung der einzelnen Leistungen des gegliederten 

Systems der Rehabilitation und Teilhabe sicherstellen“. Eine 

erste Fassung eines Teilhabeplanes wurde mit der „Aktion 

Arbeit für schwerbehinderte Menschen“ in Baden-Würt-

temberg eingeführt. Der Teilhabeplan bündelt die bisherige 

Entwicklung im Einzelfall und steuert die weitere Entwick-

lung leistungsträgerübergreifend. Der Teilhabeplan wird in 

der Regel vom IFD in Abstimmung mit den jeweiligen Leis-

tungsträgern geführt. Die darin getroffenen Festlegungen 

können ein hohes Maß an Rechts- und Verfahrenssicherheit 

ermöglichen. Sie sind jedoch für den jeweiligen Leistungs-

träger erst dann bindend, wenn er aufgrund eigener Feststel-

lungen die entsprechenden Leistungen oder bei Komplex-

leistungen Teilleistungen bewilligt hat. 

Die Absprachen, die mit der Einführung der Netzwerk- und 

Berufswegekonferenz getroffen wurden, kommen hiermit 

zum Tragen. Dabei werden die notwendigen Maßnahmen 

zur beruflichen Bildung und Vorbereitung in der Berufswe-

gekonferenz besprochen, geplant, umgesetzt und überprüft 

und im Teilhabeplan fest bzw. fortgeschrieben. Zur Leis-

tungsbewertung und Entwicklung wird auch im Schulbe-

reich die Kompetenzanalyse eingeführt. In den Fällen, in 

denen der Eingliederungshilfeträger als Leistungsträger 

beteiligt ist, wird der Teilhabeplan Teilelement des Gesamt-

plans. Kommt eine Aufnahme in den Berufsbildungsbereich 

der WfbM in Frage, dann muss die WfbM den Eingliede-

rungsplan aufstellen und fortschreiben. Der Eingliede-

rungsplan der WfbM fließt für potentielle Übergänger in 

den Teilhabeplan ein. Er wird in jedem Fall Bestandteil des 

Gesamtplans. Sofern die erforderlichen Leistungen auch in 

Form des Persönlichen Budgets ausgeführt werden, wird 

die Zielvereinbarung nach § 4 Budgetverordnung ebenfalls 

in den Teilhabeplan aufgenommen“.

4. Aufgaben des IFD in BVE/KoBV

Der IFD sichert die erforderliche personelle Kontinuität  

für alle Beteiligten – von der Phase der schulischen 

Vorbereitung über die Phase der betrieblichen Erprobung 

und Qualifizierung bis zur Vermittlung und Sicherung des 

anzustrebenden sozialversicherungspflichtigen Beschäf-

tigungsverhältnisses. In diesem Zusammenhang steht er 

insbesondere den behinderten Menschen, deren Angehörige 

und die Arbeitgeber jederzeit zur Verfügung. Die personelle 

Kontinuität ist nach bisherigen Erfahrungen für die vertrau-

ensvolle und belastbare Zusammenarbeit unerlässlich und 

für den nachhaltigen Erfolg der bisherigen Vermittlungen 

eine zentrale Voraussetzung (s. Ergebnisse der Nachhaltig-

keitsuntersuchung). Er kümmert sich um die Akquisition 

von individuell geeigneten Möglichkeiten (Praktika) zur 

betrieblichen Orientierung, Erprobung und Qualifizierung 

auf regulären Arbeitsplätzen in Betrieben und Dienststellen 

des allgemeinen Arbeitsmarktes und sorgt im Falle positiver 

Leistungsentwicklung für die Anbahnung, Stabilisierung und 

Sicherung sozialversicherungspflichtiger Arbeitsverhältnisse.  

Der IFD ist Ansprechpartner der Arbeitgeber und der 

Leistungsträger. Er klärt frühzeitig die (förder-)rechtlichen 

Bedingungen sowie die aufbau- und ablauforganisatorischen 

Rahmenbedingungen für den betrieblichen Einsatz und die 

Anbahnung von Beschäftigungsverhältnissen. Er informiert 

diesbezüglich fortlaufend die Auftraggeber und bezieht  

erforderlichen Falls andere Leistungsträger zur Förderung 

der Beschäftigten mit ein. Der IFD führt hierzu den in Baden-

Württemberg eingeführten individuellen Teilhabeplan. Im 

Rahmen der Berufswegeplanung beteiligt der IFD den 

Bildungsträger für das Jobcoaching in KoBV bereits bei der 

Auswahl geeigneter Teilnehmer (während der schulischen 

Vorbereitung) und erstellt gemeinsam mit dem Jobcoach 

und dem Praktikum gebenden Betrieb das individuelle 

betriebliche Anforderungsprofil. Der IFD führt den Teilhabe-

plan und trägt die Prozessverantwortung für den gesamten 

Unterstützungsprozess. 

Auszug aus den Gemeinsamen Grundlagen zur Aufgaben-

stellung der IFD für Übergänger/innen aus Schulen und 

WfbM „Zur Zielgruppe des Integrationsfachdienst (IFD) 

gehören nach dem SGB IX ausdrücklich schwerbehinderte 

Schulabgänger, die für die Aufnahme einer Beschäftigung 

auf den allgemeinen Arbeitsmarkt auf die Unterstützung 

des IFD angewiesen sind und schwerbehinderte Menschen, 

die nach zielgerichteter Vorbereitung durch die WfbM für 

behinderte Menschen (WfbM) am Arbeitsleben auf dem 

allgemeinen Arbeitsmarkt teilhaben können. In der gesetz 

lichen Aufgabenbeschreibung des IFD ist die Unterstützung 

des Übergangs Schule/allgemeiner Arbeitsmarkt ebenso 

enthalten wie die schulischen Einrichtungen und die WfbM 

ausdrücklich als Kooperationspartner genannt sind. 

Der IFD hat ein Leistungsträger übergreifendes Mandat. 

Es umfasst den gesamten Unterstützungsprozess von der 

schulischen Vorbereitung über die betriebliche Erprobung 

bis zur Anbahnung und Sicherung der Beschäftigung. Dabei 

ist der IFD generell auch Ansprechpartner der Arbeitgeber 

in allen Fragen rund um die berufliche Teilhabe dieser Ziel-

gruppe. Er berät Vorgesetzte und Kollegen zu den Auswir-

kungen und zum Umgang mit bestimmten Behinderungen 

und klärt die erforderlichen Förderleistungen für Arbeit-

geber und/oder behinderte Menschen mit den jeweiligen 
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Leistungsträgern ab. IFD und Integrationsunternehmen sind 

für eine annähernd identische Zielgruppe eingerichtet. 

Damit beide optimal zusammenwirken hat der KVJS hierzu 

verbindliche Regelungen getroffen. Konkret bedeutet dies: 

Jedem Integrationsunternehmen ist ein IFD fest zugeordnet.  

Die IFD unterstützen die Integrationsunternehmen bei 

der Personalfindung und auswahl sowie in allen Fragen 

des fähigkeitsentsprechenden Personaleinsatzes. Für die 

behinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten die IFD 

die im Einzelfall erforderliche psychosoziale Beratung und 

berufliche Begleitung. Eigene Sozialdienste der Integrati-

onsunternehmen sind damit nicht erforderlich. Der IFD wird 

in Fällen, bei denen er während der Werkstufe betriebliche 

Praktika begleitet hat im Fachausschuss beteiligt bzw. wird 

in allen Fällen beteiligt, bei denen ein Übergang auf den 

allgemeinen Arbeitsmarkt aus der WfbM angestrebt wird. 

Der Integrationsfachdienst handelt für die Zielgruppe der 

Gemeinsamen Grundlagen generell im Auftrag des Inte-

grationsamtes des KVJS. Sobald Erprobungsschritte am 

allgemeinen Arbeitsmarkt erfolgen sollen, wird der IFD-

Berater zum Prozessbeauftragten. Der IFD sorgt dafür, dass 

die Anforderungen/Bedingungen des allgemeinen Arbeits-

marktes bei der konkreten Berufswegeplanung berücksich-

tigt werden. Sobald er im Einzellfall aktiv wird, informiert 

er das Integrationsamt und den zuständigen Leistungs-

träger (in der Regel Arbeitsagentur/Berufsberatung und/

oder Eingliederungshilfeträger) über die Umsetzung der 

Berufswegeplanung. Er dokumentiert seine Bemühungen 

sowie die Entwicklung und das Ergebnis der betrieblichen 

Erprobung zeitnah und berichtet fortlaufend (halbjährlich) 

oder anlassbezogen an das Integrationsamt und den für die 

Einzelfallförderung zuständigen Leistungsträger. 

Für das Integrationsamt (und andere Leistungsträger) 

erstellen die IFD zur Feststellung des Förderbedarfes 

fachdienstliche Stellungnahmen. Er berichtet auch jährlich 

zusammengefasst zu Anzahl, Inhalt, Umfang und Ergebnis 

der Unterstützungsmaßnahmen zur Erprobung und beim 

Übergang in ein Arbeitsverhältnis auf den allgemeinen 

Arbeitsmarkt sowie zur Zusammenarbeit mit Schulen und 

WfbM. Die regionalen Ergebnisse fließen in eine landesweite 

Vergleichsdarstellung ein“.

5. Aufgaben des Bildungsträgers und des Jobcoachs

Der beteiligte Bildungsträger für das Jobcoaching stellt 

hierzu qualifiziertes und berufserfahrenes Personal. Er 

muss darüber hinaus in der Lage sein für die Zeiten in  

denen ein betrieblicher Einsatz nicht, noch nicht oder noch  

nicht wieder möglich ist, Wirklichkeit entsprechende Arbeits-

einsätze im eigenen Betrieb. Der Bildungsträger muss hierzu  

über eine umfassende Zahl an Arbeitserprobungsplätzen  

mit Aufträgen aus dem realen Wirtschaftsleben (kein Übungs-

firmen) verfügen. Im Idealfall ist er auch Träger eines oder 

mehrer Integrationsprojekte bzw. einer WfbM. Darüber 

hinaus muss er in der Lage sein individuelle notwendige 

Bildungsangebote die nicht betrieblich oder berufsschulisch 

organisiert angeboten können, zur Verfügung zu stellen. 

Hierbei handelt es sich beispielsweise um Angebote zur Ar-

beitssicherheit (Maschinenbedienung, Flurförderfahrzeuge 

usw.)  Der Jobcoach arbeitet primär unmittelbar an und mit 

den Teilnehmenden und dem unmittelbaren betrieblichen 

und persönlichen Umfeld. Er dokumentiert seine Unterstüt-

zungsleistung Einzelfall bezogen und ist für die Erfassung 

und Dokumentation der Leistungs- und Fähigkeitsentwick-

lung während der Maßnahme verantwortlich. 

Er plant den individuellen betrieblichen Einsatz, bereitet 

diesen vor und führt ihn durch – dies gilt auch für die Ein-

sätze im Betreib des beauftragten Bildungsträgers. Er steht 

dem behinderten Menschen ebenso wie den betrieblichen 

Ansprechpartner stets als Ansprechpartner zur Verfügung 

und klärt mit diesen auch seine regelmäßige Präsenz am 

Arbeitsplatz/im Betrieb. Der Jobcoach ist Mitglied des KoBV- 

Unterstützungsteams. Er stimmt den Unterstützungsbedarf 

im Einzelfall mit den schulischen Ansprechpartnern und 

dem IFD regelmäßig ab. Gemeinsam mit dem IFD achtet er 

darauf, dass Betriebe und Dienststellen des allgemeinen 

Arbeitsmarktes die notwendige Unterstützung im Einzelfall 

frühzeitig und umfassen erhalten, so dass keine Maßnah-

me an der Überforderung der Arbeitgeber zu scheitern 

droht. Sollte die Leistungsentwicklung des Einzelnen trotz 

intensiver und abgestimmter Bemühungen des Unterstüt-

zungsteams (auch unter Einsatz berufsschulischer und 

sozialpädagogischer Mittel) zu weit hinter den betrieblichen 

Anforderungen zurückbleiben so sorgt er in Kooperation mit 

dem IFD für einen Wechsel des betrieblichen Einsatzes.
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Beschlussformel des Teilhabeausschuss:

Der Teilhabeausschuss Baden-Württemberg hat in seiner Sit-

zung am 23. Februar 2007 die Anwendung der „Gemeinsamen 

Grundlagen zur Förderung von Übergängen für wesentlich 

behinderte Menschen zum Allgemeinen Arbeitsmarkt“ 

(Gemeinsame Grundlagen) empfohlen. Die „Gemeinsamen 

Grundlagen“ wurden vom Arbeitsausschuss „Übergänge“ 

entwickelt und mit den Arbeitsausschüssen „Schulen“ und 

„WfbM“ sowie mit der Deutschen Rentenversicherung Baden-

Württemberg (zu Kapitel 4.6.3) und der Regionaldirektion 

der Bundesagentur für Arbeit abgestimmt.

Die „Gemeinsamen Grundlagen“ werden durch

1. die öffentlichen Leistungsträger

• Landkreistag Baden-Württemberg

• Städtetag Baden-Württemberg

• Regionaldirektion der Bundesagentur  

für Arbeit Baden-Württemberg

• Ministerium für Kultus, Jugend und Sport  

Baden-Württemberg

• Ministerium für Arbeit und Soziales  

Baden-Württemberg

• Kommunalverband für Jugend und Soziales  

Baden-Württemberg

2. die Liga der freien Wohlfahrtspflege und die  

Landesarbeitsgemeinschaft der Werkstätten für 

behinderte Menschen

3. die Verbände der Menschen mit Behinderungen

• Lebenshilfe – Landesverband Baden-Württemberg

• Lernen Fördern – Landesverband  

Baden-Württemberg

• Körper- und Mehrfachbehinderte – Landesverband 

Baden-Württemberg

für ihren jeweiligen Wirkungsbereich zur Anwendung  

empfohlen.
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Klarstellung:

Die „Gemeinsamen Grundlagen“ wurden als gemeinsame 

Schnittmenge aller Beteiligten für die erforderlichen för-

derrechtlichen Regelungen, Beschreibungen und Verfah-

ren entwickelt. Sie sind als Ausdruck der gemeinsamen 

sozialpolitischen und sozialrechtlichen Verantwortung der 

Beteiligten zu lesen. Die Sprache, die Aufgabendefinitionen 

und die Zielgruppenbeschreibung orientieren sich deshalb 

am Sozialgesetzbuch. Die „Gemeinsamen Grundlagen“ er-

setzen keineswegs konzeptionelle und inhaltliche Beschrei-

bungen der Aufgaben; Ziele und Förderprozesse der betei-

ligten Einrichtungen und Dienste. Die hier vorgenommenen 

sozialrechtlichen Aufgabenbeschreibungen beziehen sich 

ausschließlich auf den eingeschränkten Wirkungsbereich 

der „Gemeinsamen Grundlagen“. Es besteht ausreichend 

Klarheit, dass die Aufgaben von Schulen, WfbM, IFD und der 

Leistungsträger weit über die hier eingegrenzte Schnitt-

menge der Übergänger/innen hinausgehen.

Präambel

Die Beschäftigung schwerbehinderter Menschen auf dem 

allgemeinen Arbeitsmarkt ist ein vorrangiges Ziel des SGB 

IX. Demnach sollen Schulen wirksam auf ein weitgehend 

selbstbestimmtes und eigenverantwortliches Leben in der 

Gemeinschaft – insbesondere auch auf das Arbeitsleben 

vorbereiten. Dabei sollen Übergänge direkt aus der Schule 

in die Arbeitswelt gefördert und unterstützt werden. Die 

Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) sollen ihrer 

gesetzliche Verpflichtung wirksam und nachhaltig gerecht 

werden können und geeignete und interessierte behinder-

te Menschen systematisch auf berufliche Anforderungen 

vorbereiten, betriebliche Erprobungen durchführen und/

oder Übergänge in Arbeitsverhältnisse auf dem allgemeinen 

Arbeitsmarktes ermöglichen. Die Integrationsfachdienste 

(IFD) sind durch das Integrationsamt des KVJS vorrangig 

zur Unterstützung von Übergängen aus Schulen und WfbM 

beauftragt.

Mit der Aktion 1000 wurde zur Entwicklung, Weiterentwick-

lung und Vereinheitlichung von Standards, Strukturen und 

Regelungen zur Förderung von Übergängen aus Schulen 

und Werkstätten für behinderte Menschen auf Landes ebene 

der Teilhabeausschuss Baden-Württemberg gegründet. Der  

Teilhabeausschuss Baden-Württemberg bündelt die fachli-

chen Entwicklungen und erarbeitet Entscheidungsvorschläge 

für die jeweiligen Leistungsträger. Zur fachlichen Unter-

stützung des Teilhabeausschusses wurden die Arbeitsaus-

schüsse „Schulen“; „WfbM“ und „Übergänge“ gebildet. Des 

Weiteren wurde die Einführung der Schnittstellenkonzeption 

zur „Netzwerk- und Berufswegekonferenz“  

im Teilhabeausschuss verabredet und durch den Arbeits-

ausschuss Schulen, im Benehmen mit dem Ministerium für 

Kultus, Jugend und Sport, allen Schulen zur Umsetzung 

empfohlen. Gemeinsam mit den Stadt- und Landkreisen und 

im Zusammenwirken mit den Arbeitsagenturen sowie den  

jeweiligen Schulverwaltungsstellen wurde in fast allen Stadt- 

und Landkreisen die Netzwerk- und Berufswegekonferenzen  

eingeführt oder die Einführung für die nächsten Monate 

verabredet.

Mit der Verbesserung der Übergänge zum allgemeinen 

Arbeitsmarkt wird auch eine wirksame Entlastung der 

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen erwartet. 

Für die Mehrheit der wesentlich behinderten Menschen ist 

die Teilhabe am Arbeitsleben nur unter den besonderen 

Bedingungen der WfbM möglich.  

Die WfbM haben hierzu differenzierte und unverzichtbare 

Angebote und Leistungen entwickelt. Damit diese für dieje-

nigen die darauf angewiesen sind, auch weiterhin in vollem 

Umfang finanziert werden können, müssen diejenigen, die 

nicht oder nicht mehr auf dieses Angebot angewiesen sind, 

konsequent auf eine Tätigkeit am allgemeinen Arbeitsmarkt 

vorbereitet und in Zusammenarbeit mit den IFD vermittelt  

werden. Fachleute gehen davon aus, dass ca. 5 % der 

Teilnehmer/innen der WfbM mit geeigneten Maßnahmen 

auf eine Tätigkeit am allgemeinen Arbeitsmarkt vorbereitet 

werden können. Ähnliches gilt für die wesentlich behinderten  

Absolventen der (Sonder)-Schulen. Dieses Ziel ist nur mit 

einer gemeinsamen und konzertierten Anstrengung aller 

Beteiligten erreichbar. Die Träger der Eingliederungshilfe 

können hierzu im Rahmen der Entgeltverträge entsprechende 

Zielvereinbarungen mit den Trägern der WfbM abschließen.

In gemeinsamer Verantwortung für die Teilhabe wesentlich 

behinderter Menschen am Arbeitsleben haben die zustän-

digen Leistungsträger und verantwortlichen Stellen in 

Baden-Württemberg diese „Gemeinsame Grundlagen“ zur 

Förderung von Übergängen für wesentlich behinderte Men-

schen“ erarbeitet. Diese orientieren sich soweit sinnvoll an 

den bisherigen Empfehlungen der vormaligen Landeswohl-

fahrtsverbände sowie an der BAGüS – Werkstattempfehlung. 

Sie gehen jedoch teilweise wesentlich darüber hinaus und 

ermöglichen erstmals eine umfassende Übersicht aller 

hierzu relevanten Leistungen, Verfahren und Verabredungen.
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nr. übersicht inhalte rechtsgrundlagen/hinweise

1 Regelungsziele und Grundsätze

1.1 Allgemeine  

Zielsetzung

Die gleichberechtigte und selbstbestimmte gesellschaftliche Teilhabe für behin-

derte Menschen ist das zentrale Ziel der Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch 

IX. Der Teilhabe am Arbeitsleben kommt dabei besondere Bedeutung zu. Die Leis-

tungsträger und Leistungserbringer sind aufgefordert in gemeinsamer Verantwor-

tung mit den betroffenen behinderten Menschen bei der Realisierung dieses Ziels 

eng und vertrauensvoll zu kooperieren und die diesem Ziel entgegenstehenden 

Barrieren wirksam zu beseitigen. Bei der Ausgestaltung notwendiger Leistungen 

soll dem Normalitätsprinzip weitgehend Rechnung getragen werden. Bei der Leis-

tungserbringung ist der Vorrang von

• regional vor überregional

• betrieblich vor institutionell

• ambulant vor stationär (teilstationär)

• individuell vor pauschal

• zu beachten.

Für die Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben bedeutet dies, dass der Förderung 

der Beschäftigung am oder unter den Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmark-

tes Vorrang eingeräumt wird. In den Bildungsplänen für die Sonderschulen wird 

die Förderung der Selbstbestimmung und Befähigung zu einem möglichst eigen-

ständigen und eigenverantwortlichen Leben ebenso deutlich, wie dies für die WfbM 

durch die Regelungen im SGB IX erkennbar wird. Der Übergang schwerbehinderter 

Menschen aus Schulen und Werkstätten für behinderte Menschen auf den allge-

meinen Arbeitsmarkt wird vom Gesetzgeber als besondere Aufgabe der Integrati-

onsfachdienste hervorgehoben. Die Integrationsfachdienste sind dabei allen Betei-

ligten verpflichtet.

§ 1 SGB IX

§ 4 SGB IX

§§ 10, 11 u. 12 SGB IX

§ 19 Abs. 2 i. V. m.

§§ 9 Abs. 1 und

33 Abs. 4 SGBIX

§ 33 Abs. 1 SGB IX

s. Kapitel 2.1

§§ 41 Abs. 1 und 2

und 136 Abs. 1 SGB IX

§ 109 Abs. 2 SGB IX

Bitte beachten Sie auch die 

entsprechenden 

gemeinsamen 

Empfehlungen der BAR 

www.bar-frankfurt.de

1.2 Spezielle 

Zielsetzung

Zur Zielerreichung ist es erforderlich, dass die Strukturen, Leistungen und Maßnahmen 

sowie die verbindliche Zusammenarbeit aller Beteiligten kontinuierlich verbessert und 

verbindlich geregelt wird, so dass dadurch die Förderung im Einzelfall optimiert werden 

kann. Zur optimalen Förderung wesentlich behinderter Menschen ist es im Einzelfall 

auch erforderlich die Förderung von Selbsthilfepotentialen sowie von Eigenständigkeit 

und Eigenverantwortung, die Stärkung der arbeitsmarktrelevanten Fähig- und Fer-

tigkeiten – insbesondere der Arbeitstugenden (Grundbedingungen/Basisfähigkeiten) 

und der Sozialkompetenz, das Prinzip der zielgerichteten – den Anforderungen des  

konkreten Arbeitsplatzes entsprechenden – beruflichen Bildung, Vorbereitung und 

Qualifizierung, die Nutzung der Erprobungsmöglichkeiten des allgemeinen Arbeits-

marktes sicher zu stellen.

Dadurch kann die Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit dieser Zielgruppe so ge-

stärkt werden, dass eine Aufnahme in eine Werkstatt für behinderte Menschen 

(WfbM) oder der dauerhafte Verbleib nach Möglichkeit vermieden werden kann oder 

unter Nutzung der Möglichkeiten der WfbM (ambulanter/ausgelagerter Berufsbil-

dungsbereich/Nutzung der Erprobungsmöglichkeiten des allgemeinen Arbeits-

marktes/zielgerichtete interne Vorbereitung/Gruppen- und Einzelauslagerung/Er-

richtung eigener Integrationsunternehmen) entsprechend dem Normalitätsprinzip 

auf das notwendige Maß reduziert werden kann. Dies dient nicht nur einer anzu-

strebenden Tätigkeit am allgemeinen Arbeitsmarkt (oder in einem Integrationsun-

ternehmen), sondern verbessert auch ganz wesentlich die Teilhabe- und Entwick-

lungsmöglichkeiten in und für die WfbM. Zentrales Ziel ist die individuell geeignete 

Sicherung der Teilhabe am Arbeitsleben
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1.3 Rechts- und Ver-

fahrenssicherheit/

Fortschreibung der 

Berufswegeplanung 

und der 

Kompetenzanalyse 

im Teilhabeplan

Die Vorbereitung und Umsetzung von Übergängen aus Schule und/oder WfbM ist in 

der Regel ein komplexer, Leistungsträger übergreifender Prozess. Die erforderli-

chen Unterstützungs- und Förderleistungen können sich aus einer Vielzahl einzel-

ner schulischer und sozialer Leistungen unterschiedlicher Leistungsträger zusam-

mensetzen. Hierzu brauchen die Beteiligten (wesentlich behinderte Menschen und 

deren Angehörige, erprobungs- und einstellungsbereite Arbeitgeber, gesetzlich 

bestimmte Unterstützungs- und Beratungssysteme sowie die zuständigen Leis-

tungsträger) einen klaren Orientierungsrahmen.

Die Gemeinsamen Grundlagen beschreiben deshalb die notwendigen Leistungen, 

deren Voraussetzungen und die förderrechtlichen Rahmenbedingungen. Sie ergän-

zen die konzeptionellen und auf Kooperation beruhenden Vereinbarungen zur Be-

rufswegeplanung der Schnittstellenkonzeption zur „Netzwerk- und Berufwegkon-

ferenz“ förderrechtlich und schaffen eine zusammenfassenden Darstellung aller 

notwendigen Leistungen, Regelungen und Verabredungen zwischen den Leistungs-

berechtigten, den Leistungserbringern und den Leistungsträgern.

Vor allem wenn es darum geht, eine langfristige Beschäftigungsperspektive zu 

ermöglichen müssen zum gleichen Zeitpunkt (teilweise auch für die Zukunft) Un-

terstützungs- und Förderleistungen geklärt, miteinander verzahnt und verbindlich 

fest- und fortgeschrieben werden. Die notwendigen Leistungen und Verabredungen 

sollten nach einheitlichen Kriterien für alle Beteiligten verbindlich dokumentiert 

werden. Hierzu sollte der Teilhabeplan eingeführt werden. 

Der Teilhabeplan ist als Leistungsträger übergreifendes Instrument in der Gemein-

samen Empfehlung „Teilhabeplan“ näher beschrieben. Demnach soll der Teilha-

beplan „eine einheitliche Praxis zur Festlegung und Durchführung der einzelnen 

Leistungen des gegliederten Systems der Rehabilitation und Teilhabe sicherstel-

len“. Eine erste Fassung eines Teilhabeplanes wurde mit der „Aktion Arbeit für 

schwerbehinderte Menschen“ in Baden-Württemberg eingeführt. Der Teilhabeplan 

bündelt die bisherige Entwicklung im Einzelfall und steuert die weitere Entwicklung 

leistungsträgerübergreifend. Der Teilhabeplan wird in der Regel vom IFD in Abstim-

mung mit den jeweiligen Leistungsträgern geführt. 

Die darin getroffenen Festlegungen können ein hohes Maß an Rechts- und Verfah-

renssicherheit ermöglichen. Sie sind jedoch für den jeweiligen Leistungsträger erst 

dann bindend, wenn er aufgrund eigener Feststellungen die entsprechenden Leis-

tungen oder bei Komplexleistungen Teilleistungen bewilligt hat. Die Absprachen, 

die mit der Einführung der Netzwerk- und Berufswegekonferenz getroffen wurden, 

kommen hiermit zum Tragen.

Dabei werden die notwendigen Maßnahmen zur beruflichen Bildung und Vorberei-

tung in der Berufswegekonferenz besprochen, geplant, umgesetzt und überprüft 

und im Teilhabeplan fest bzw. fortgeschrieben. Zur Leistungsbewertung und Ent-

wicklung wird auch im Schulbereich die Kompetenzanalyse eingeführt. In den Fäl-

len, in denen der Eingliederungshilfeträger als Leistungsträger beteiligt ist, wird 

der Teilhabeplan Teilelement des Gesamtplans. Kommt eine Aufnahme in den Be-

rufsbildungsbereich der WfbM in Frage, dann muss die WfbM den Eingliederungs-

plan aufstellen und fortschreiben. Der Eingliederungsplan der WfbM fließt für po-

tentielle Übergänger in den Teilhabeplan ein. Er wird in jedem Fall Bestandteil des 

Gesamtplans.

Sofern die erforderlichen Leistungen auch in Form des Persönlichen Budgets aus-

geführt werden, wird die Zielvereinbarung nach § 4 Budgetverordnung ebenfalls in 

den Teilhabeplan aufgenommen.

Schnittstellekonzeption zur 

Netzwerk- und Berufweg 

konferenz

(Schnittstellenkonzeption)

http://www.kvjs.de/akti-

on1000-fachliche-materia-

lien.html

Gemeinsame Empfehlung 

„Teilhabeplan“ nach

§ 13 Abs. 2 Nr.3 SBG IX

www.bar-frankfurt.de

Aktion Arbeit und

Teilhabeplan siehe unter:

http://www.kvjs.de/akti-

on1000-fachliche-materia-

lien.html

Schnittstellenkonzeption

Kompetenzanalyse

http://www.kvjs.

de/392.0.html

§ 58 SGB XII

§ 40 SGB IX

Anlage:

Übersicht zur 

Begriffsklärung

http://www.kvjs.de/akti-

on1000-fachliche-materia-

lien.html

Budgetverordnung

www.bmas.bund.de

http://www.kvjs.de/aktion1000-fachliche-materialien.html
http://www.kvjs.de/aktion1000-fachliche-materialien.html
http://www.kvjs.de/aktion1000-fachliche-materialien.html
http://www.bar-frankfurt.de
http://www.kvjs.de/aktion1000-fachliche-materialien.html
http://www.kvjs.de/aktion1000-fachliche-materialien.html
http://www.kvjs.de/aktion1000-fachliche-materialien.html
http://www.kvjs.de/392.0.html
http://www.kvjs.de/392.0.html
http://www.kvjs.de/aktion1000-fachliche-materialien.html
http://www.kvjs.de/aktion1000-fachliche-materialien.html
http://www.kvjs.de/aktion1000-fachliche-materialien.html
http://www.bmas.bund.de
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1.4 Wesentliche Behin-

derung, Leistungs-

fähigkeit versus

Erwerbsfähigkeit

Zielgruppe der Gemeinsamen Grundlagen sind ausschließlich wesentlich behinder-

te Menschen. Die Behinderungseigenschaft als solche wird auch durch eine opti-

male Förderung nicht überwunden. So kann beispielsweise ein optimal geförderter 

geistig behinderter Mensch erstaunliche Teilleistungen erbringen, er bleibt jedoch 

intellektuell wesentlich behindert. Die Leistungsfähigkeit kann unter günstigen 

Umgebungsbedingungen bis zur Normalleistung (an einem konkreten und individu-

ell angepassten Arbeitsplatz) gesteigert werden. Trotzdem ist damit die Erwerbs-

fähigkeit (allgemeine Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit um im Wettbewerb mit 

anderen Arbeitnehmern bestehen zu können) in der Regel nicht hergestellt. Die 

Förderung des Überganges durch die Arbeitsagenturen nach SGB III einerseits, 

bedeutet im Falle des Scheiterns nicht, dass durch die Zahlung von Beiträgen zur 

Arbeitslosenversicherung zwar formal ein Anspruch auf Arbeitslosengeld entste-

hen kann, dieser aber andererseits wegen der fehlenden Verfügbarkeit nicht zum 

Tragen kommen kann. 

Als wesentlich für den Teilhabeerfolg ist die individuelle Passung von Teilleistungs-

fähigkeit einerseits und angepassten betrieblichen Anforderungen sowie individu-

eller personaler Unterstützung anderseits zu sehen. Trotzdem sind auch diejeni-

gen, die am passenden Arbeitsplatz die volle Leistung erbringen konnten, auf die 

individuelle Gestaltung der Umgebungsbedingungen und personale Unterstützung 

angewiesen. Ändern sich diese, so sind zum Teil erhebliche Leistungseinschrän-

kungen, bis hin zum Scheitern des Arbeitsverhältnisses zu verzeichnen. Für die 

Förderung von Übergängen aus Schulen und WfbM ist es deshalb von zentraler Be-

deutung die Entwicklung der individuellen und kontextabhängigen Leistungsfähig-

keit nicht mit der Erwerbsfähigkeit (Wettbewerbsfähigkeit – Kontext unabhängig) 

gleich zu setzen.

So besteht einerseits eine Unvereinbarkeit von wesentlicher Behinderung und 

Erwerbsfähigkeit – anderseits kann im Einzelfall trotz wesentlicher Behinderung 

Leistungsfähigkeit erreicht werden.

§ 53 SGB XII i. V. m.  

der Verordnung nach

§ 60 SGB XII (Eingliede-

rungshilfeverordnung)

s. hierzu auch

Kapitel 1.5

1.5 Abbau von Ängsten 

und Barrieren bei 

Betroffenen und 

deren Eltern

Wesentlich behinderte Menschen sind aufgrund Ihrer Einschränkungen im Wett-

bewerb mit nicht behinderten Menschen in mehrfacher Hinsicht benachteiligt. Sie 

finden ohne gezielte Vorbereitung und umfassende fachdienstliche Unterstützung 

kaum Zugang zum allgemeinen Arbeitsmarkt und sind auch als Beschäftigte wegen 

den in Ihrer Person liegenden Einschränkungen den stetigen Veränderungen der 

Arbeitswelt weniger gewachsen und trotz besonderer Schutzrechte (u. a. beson-

derer Kündigungsschutz) und gezielter personaler und finanzieller Unterstützung 

den Beschäftigungsrisiken des allgemeinen Arbeitsmarktes in besonderer Weise 

ausgesetzt. 

Dies hat in der Vergangenheit dazu geführt, dass diese Zielgruppe berufliche Bil-

dung, Vorbereitung und Beschäftigung fast ausschließlich in den WfbM oder ande-

ren Sondereinrichtungen suchte und fand.

Dies hat in der Vergangenheit dazu geführt, dass diese Zielgruppe berufliche Bil-

dung, Vorbereitung und Beschäftigung fast ausschließlich in den WfbM oder ande-

ren Sondereinrichtungen suchte und fand. Nicht nur Eltern/Angehörige, sondern 

auch Lehrer, Berufsberater oder andere wichtige Ansprechpartner, blieben trotz 

erkennbarer Fähigkeiten und isolierter Leistungsfähigkeit im Zweifelsfalle lieber 

auf der sicheren Seite. Möchte man für diese Zielgruppe nachhaltig mehr Normali-

tät, Eigenverantwortung und Selbständigkeit erreichen, so dürfen bei der Beschrei-

tung „Neuer Wege“ die damit verbundenen Risiken nicht einseitig bei den behinder-

ten Menschen und oder deren Angehörigen liegen.

§ 53 SGB XII i. V. m.  

der Verordnung nach

§ 60 SGB XII  

(Eingliederungshilfe-

verordnung)

§ 85 ff SGB IX

§§ 109 Abs. 2 und 3 SGB IX
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Die Zuordnung zur Gruppe der wesentlich behinderten Menschen kann nicht des-

halb in Frage gestellt werden, weil es nach gezielter Vorbereitung und durch die 

personale Unterstützung eines IFD unter individuell angepassten Bedingungen 

möglich war und ist, die Leistungsfähigkeit soweit zu steigern, dass in einem kon-

kreten Arbeitsverhältnis ein Erwerbseinkommen erzielt werden kann. Die Anpas-

sungs- und Leistungsfähigkeit dieser Zielgruppe ist sehr umgebungsabhängig. 

Ohne eine entsprechende personale Unterstützung (durch Kollegen und Vorgesetz-

te im Betrieb und durch IFD) und/oder finanzielle Förderung lassen sich Beschäfti-

gungsverhältnisse für diese Zielgruppe nicht nachhaltig stabilisieren.

Nicht nur Eltern/Angehörige, sondern auch Lehrer, Berufsberater oder andere 

wichtige Ansprechpartner, blieben trotz erkennbarer Fähigkeiten und isolierter 

Leistungsfähigkeit im Zweifelsfalle lieber auf der sicheren Seite. Möchte man für 

diese Zielgruppe nachhaltig mehr Normalität, Eigenverantwortung und Selbstän-

digkeit erreichen, so dürfen bei der Beschreitung „Neuer Wege“ die damit verbun-

denen Risiken nicht einseitig bei den behinderten Menschen und oder deren Ange-

hörigen liegen.

Die Anpassungs- und Leistungsfähigkeit dieser Zielgruppe ist sehr umgebungs-

abhängig. Ohne eine entsprechende personale Unterstützung (durch Kollegen und 

Vorgesetzte im Betrieb und durch IFD) und/oder finanzielle Förderung lassen sich 

Beschäftigungsverhältnisse für diese Zielgruppe nicht nachhaltig stabilisieren.

Trotz personaler Unterstützung und finanzieller Förderung können Veränderungen 

der personalen Umgebung/Unterstützung und/oder der Zusammenhänge oder 

Abläufe zu nicht kompensierbaren wesentlichen Leistungseinschränkungen, zu 

Verhaltensproblemen und im ungünstigen Falle zum Verlust des Arbeitsverhältnis-

ses (Scheitern des Arbeitsverhältnisses) führen. Gleiches gilt für den Wegfall von 

Aufträgen oder Arbeitsplätzen durch Rationalisierung, Umstrukturierung bzw. wirt-

schaftliche Schwierigkeiten des Arbeitgebers.

Bei wesentlich behinderten Menschen (vor allem geistig, seelisch und/oder mehr-

fach behinderte Menschen) können wir nicht von einer allgemeinen Wettbewerbs-, 

Vermittlungs- und Erwerbsfähigkeit ausgehen. Der Ort der Teilhabe am Arbeitsle-

ben kann und muss somit auch zeitweise die Werkstatt für behinderte Menschen 

sein.

Die Aufnahme oder Wiederaufnahme in die WfbM kann für wesentlich behinderte 

Menschen in den o. g. Fällen (Scheitern des Arbeitsverhältnisses) nicht in Frage 

gestellt werden. Die Betroffenen müssen sicher sein, dass ihr Anspruch auf Teil-

habe am Arbeitsleben erhalten bleibt. Dabei kann der Ort der Teilhabe gleichrangig 

sowohl der allgemeine Arbeitsmarkt sein (Betriebe und Dienststellen oder Integra-

tionsunternehmen) als auch der besondere Arbeitsmarkt (WfbM oder vergleichbare 

Einrichtungen) sein.

Kapitel 1.4

Kapitel 4.6

2.0 Personenkreis (Zielgruppe)

Zielgruppe dieser gemeinsamen Grundlagen sind wesentlich behinderte Menschen 

aus Schulen und WfbM. Bei ihnen ist die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft 

– insbesondere am Arbeitsleben – einerseits durch die Auswirkungen ihrer Be-

hinderung nicht nur vorübergehend erheblich eingeschränkt. Sie sind deshalb zur 

Überwindung dieser Einschränkungen auf besondere Leistungen und Hilfen – ins-

besondere auf die Unterstützung der IFD angewiesen. Anderseits kommen sie trotz 

dieser Einschränkungen aufgrund ihrer individuellen Leistungsentwicklung für 

eine Erprobung bzw. ein Arbeitsverhältnis am allgemeinen Arbeitsmarkt in Frage. 

Dabei handelt es sich vorwiegend um geistig behinderte Menschen.

§ 53 SGB XII i.V. m.

der Verordnung nach

§ 60 SGB XII (Eingliede-

rungshilfeverordnung)

§ 72 i. V. m. §§ 109 und  

132 SGB IX
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Daneben sollen aber auch andere wesentlich behinderte Menschen beim Übergang 

aus Schulen und WfbM zum allgemeinen Arbeitsmarkt begleitet werden, die ohne 

die spezifische Unterstützung eines IFD und der gezielten Vorbereitung einer Schu-

le und/oder WfbM keinen Zugang zum allgemeinen Arbeitsmarkt finden können.

Voraussetzungen zur Förderung sind:

Hohe Eigenmotivation, Mobilität und Mitwirkungsbereitschaft der Eltern.

Dies gilt neben sinnesbehinderten Menschen insbesondere auch für seelisch be-

hinderte Menschen. Für diese Gruppe gilt es auch Übergänge aus anderen Einrich-

tungen der schulischen und beruflichen Bildung sowie der medizinischen und/oder 

beruflichen Rehabilitation zu unterstützen. Dies trifft auch auf Mitarbeiter/innen 

von Integrationsunternehmen aus der Zielgruppe zu.

„Orientierungshilfe der 

Bundesarbeitsgemein-

schaft überörtl. Sozialhilfe-

träger zum Behinderungs-

begriff in der Sozialhilfe 

nach SGB IX und SGB XII“

http://www.kvjs.de/fi-

leadmin/user_upload/

fachspezifisch/newsletter_

sozialhilfe/orientierungshil-

fe-27112007.pdf

3.0 Aufgabenstellung/Rechtsgrundlagen

3.1 Auftrag Schule Zentraler Auftrag der Schule ist die individuelle Vorbereitung auf ein weitgehend 

selbstbestimmtes und eigenverantwortliches Leben. Diese kann nicht erst mit dem 

Wechsel in die Werkstufe beginnen. Bereits in den vorausgehenden Schulstufen ist 

es geboten, Schülerinnen und Schüler an ein dem Alter entsprechendes (höheres) 

Maß an Eigenständigkeit heran zu führen Die Förderung der Selbständigkeit und 

die Erziehung zur Eigenverantwortung muss durch konkrete Projekte und Maß-

nahmen praktisch und kontinuierlich unterstützt werden. Dazu gehören neben der 

Förderung zur eigenständigen Fortbewegung im öffentlichen Verkehr (Mobilitäts- 

und Verkehrstraining) vor allem auch möglichst viele praktische Erfahrungs- und 

Erprobungsfelder (kleine Erledigungen, eigenständige Besorgungen, Projekte au-

ßerhalb der Schule, erste Vorbereitungen zum Trainingswohnen, erste betriebliche 

Kontakte, usw.).

Aufgabe der Werkstufe der Schule für geistig behinderte Menschen ist auch die 

(berufs-) schulische Bildung und die berufspraktische Vorbereitung auf die Teilhabe 

am Arbeitsleben. Die berufliche Bildung und Vorbereitung behinderter Menschen 

muss sich stärker an den Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes orientie-

ren (Normalitätsprinzip). Exkursionen, Hospitationen und Praktika am allgemeinen 

Arbeitsmarkt sollen grundsätzlich ermöglicht werden. Dies dient nicht nur einer 

anzustrebenden Tätigkeit am allgemeinen Arbeitsmarkt sondern verbessert auch 

ganz wesentlich die Teilhabe- und Entwicklungsmöglichkeiten in und für die WfbM.

Zu den Aufgaben der Werkstufe gehören insbesondere folgende Maßnahmen:

interne Vorbereitung auf eine betriebliche Erprobung

• individuelle Praktika in der WfbM

• Begleitung- und Auswertung von Orientierungs- Erprobungs- oder  

Belastbarkeitspraktika am allgemeinen Arbeitsmarkt

• Kooperation mit dem IFD

• individuelle Berufswegeplanung mit allen Beteiligten und Fortschreibung der 

Kompetenzanalyse. 

Die individuellen Stärken der behinderten Menschen stehen dabei im Mittelpunkt 

der Betrachtung. Eine einheitliche, systemübergreifende, weitergehende und ver-

bindliche Kompetenzbeschreibung im Kontext der Berufswegeplanung soll in der 

Kompetenzanalyse für behinderte Menschen fortlaufend dokumentiert werden.

Schulgesetz Ba-Wü

§ 15 Sonderpädagogische 

Förderung“ und

Bildungsplan Oberstufe

Bildungsplan Werkstufe

Schnittstellenkonzeption

http://www.kvjs.de/akti-

on1000-fachliche-materia-

lien.html

Kompetenzanalyse

http://www.kvjs.

de/392.0.html
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Die Schule führt im Rahmen der individuellen Berufwegeplanung Berufswegekon-

ferenzen durch. Deshalb beginnt für jede Schülerin und jeden Schüler spätestens 

mit dem Einstieg in die Werkstufe die individuelle Berufswegeplanung. In der Be-

rufswegekonferenz werden die notwendigen Maßnahmen und Regelungen mit allen 

Beteiligten fest- und fortgeschrieben. Die Beteiligung des IFD im Rahmen seiner 

gesetzlichen Aufgaben ist somit verbindlich.

Die Ergebnisse der Berufswegekonferenz (Auswertung der beruflichen Bildung und 

Vorbereitung aus der fortgeschrieben Kompetenzanalyse) werden im Teilhabeplan 

für alle Beteiligten verbindlich fest- und kontinuierlich fortgeschrieben. Sie dienen 

auch dem Fachausschuss als Entscheidungsgrundlage und gehen somit frühzeitig 

auch dem Träger der Eingliederungshilfe zu. Die Funktion des Fachausschusses 

wird durch die Arbeit der Berufswegekonferenz nachhaltig unterstützt. Der Ein-

gliederungshilfeträger wird auch in den Fällen in die Berufswegeplanung frühzeitig 

einbezogen, bei denen eine unmittelbare Vermittlung auf dem allgemeinen Arbeits-

markt im Anschluss an die Schule erreicht werden kann.

Schnittstellenkonzeption

Kapitel 3.3 und 5.1

Kapitel 5.2

Fachausschuss der WfbM 

nach § 2 Werkstättenver-

ordnung

3.2 Auftrag WfbM Die WfbM soll geeignete behinderte Menschen gezielt auf eine Erprobung, Einzel- 

oder Gruppenauslagerung oder Tätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt vor-

bereiten. Übergänge auf den allgemeinen Arbeitsmarkt sollen in Kooperation mit 

dem IFD geplant, erprobt und nach Möglichkeit realisiert werden. Für Personen 

der Zielgruppe der Gemeinsamen Grundlagen sollen die Werkstätten in Fällen des 

Scheiterns von Arbeitsverhältnissen bereit und in der Lage sein, den individuellen 

Fähigkeiten entsprechende Arbeitsmöglichkeiten anzubieten. Die Beteiligung der 

IFD bei der betrieblichen Erprobung und Vermittlung ist verbindlich.

Die WfbM ist eine Einrichtung zur Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsle-

ben (Berufsbildungsbereich) und zur Eingliederung in das Arbeitsleben (Arbeits-

bereich). Sie hat denjenigen behinderten Menschen, die wegen Art oder Schwere 

der Behinderung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder auf dem allgemeinen 

Arbeitsmarkt beschäftigt werden können, eine angemessene berufliche Bildung 

und Beschäftigung zu einem ihrer Leistung angemessenen Arbeitsentgelt aus dem 

Arbeitsergebnis anzubieten und zu ermöglichen, ihre Leistungs- oder Erwerbsfä-

higkeit zu erhalten, zu entwickeln, zu erhöhen oder wiederzugewinnen und dabei 

ihre Persönlichkeit weiterzuentwickeln.

Sie fördert den Übergang geeigneter behinderter Menschen auf den allgemeinen 

Arbeitsmarkt durch geeignete Maßnahmen. Sie verfügt über ein möglichst breites 

Angebot an Berufsbildungs und Arbeitsplätzen sowie über qualifiziertes Personal 

und einen begleitenden Dienst.

Ausgehend vom Leistungsvermögen des behinderten Menschen soll zunächst seine 

Leistungsfähigkeit und dann soweit möglich die Erwerbsfähigkeit entwickelt wer-

den. Die WfbM hat folglich bei der Planung ihrer Arbeitsangebote darauf zu achten, 

dass die Arbeitsmarktnähe erhalten bleibt oder soweit als möglich hergestellt wird, 

so dass Übergänge und Anschlussmöglichkeiten im Einzelfall genutzt werden kön-

nen. Entsprechend der Schnittstellenkonzeption führt die WfbM insbesondere im 

Eingangsverfahren und im Berufsbildungsbereich im Rahmen ihrer Verpflichtung 

zur Eingliederungsplanung und zur Berichterstattung die Berufswegeplanung und 

die Kompetenzanalyse fort. Für geeignete behinderte Menschen werden diese auch 

im Arbeitsbereich fortgeschrieben und regelmäßig dem Fachausschuss zugeleitet. 

Der Fachausschuss wacht über die im Teilhabeplan festgelegten Ziele und Maßnah-

men und überprüft deren Wirksamkeit und Nachhaltigkeit.

Schnittstellenkonzeption

http://www.kvjs.de/akti-

on1000-fachliche-materia-

lien.html

Kapitel 4.6

Kapitel 3.3 und 5.1

§ 136 Abs. 1 SGB IX

§ 33 Abs. 1 SGB IX

§ 39 SGB IX

§ 5 Abs. 2 WVO

§ 33 Abs. 3 SGB IX

Schnittstellenkonzeption

§ 40 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX

http://www.kvjs.de/aktion1000-fachliche-materialien.html
http://www.kvjs.de/aktion1000-fachliche-materialien.html
http://www.kvjs.de/aktion1000-fachliche-materialien.html
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3.2.1 Nachrang der WfbM Vor einer Aufnahme in die WfbM ist zu prüfen ob nicht vorrangige Leistungen der 

Rehabilitationsträger greifen. Dazu gehören:

• Hilfen zur Erhaltung oder Erlangung eines geeigneten Arbeitsplatzes – ein-

schließlich Leistungen zur Beratung und Vermittlung, Trainingsmaßnahmen 

und Mobilitätshilfen; 

• Berufsvorbereitung einschließlich einer wegen der Behinderung erforder-

lichen Grundausbildung; berufliche Anpassung und Weiterbildung – auch 

soweit die Leistungen einen zur Teilhabe erforderlichen Schulabschluss 

einschließen; 

• berufliche Ausbildung, auch soweit die Leistungen in einem zeitlich nicht 

überwiegenden Abschnitt schulisch durchgeführt werden und 

• sonstige Hilfen zur Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben um behinderte 

Menschen eine angemessene und geeignete Beschäftigung oder selbständige 

Tätigkeit zu ermöglichen und zu erhalten.

Bei der Auswahl der Leistungen werden Eignung, Neigung, bisherige Tätigkeit 

sowie Lage und Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt angemessen berücksichtigt. 

Soweit erforderlich, wird dabei die berufliche Eignung abgeklärt oder eine Arbeits-

erprobung durchgeführt – vorrangig unter den Bedingungen des allgemeinen Ar-

beitsmarktes. Bevor das Eingangsverfahren der WfbM in Betracht kommt sind die-

se Maßnahmen zu prüfen bzw. soweit möglich zu erproben. Es handelt sich dabei 

um Pflichtleistungen. 

Dieser Grundsatz gilt nicht nur für Rehabilitanden (Quereinsteiger), er gilt auch ins-

besondere für (schwer)behinderte (Sonder-) Schulabgänger. Es ist daher Aufgabe 

der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der Berufsberatung und unter Einbezie-

hung des Integrationsfachdienstes abzuklären, ob berufliche Bildungsmaßnahmen 

außerhalb einer WfbM möglich sind bzw. Vermittlungsfähigkeit vorliegt. Insbe-

sondere ist zu prüfen ob nicht geeignete individuelle Maßnahmen im Rahmen der 

Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen (BvB) der Bundesagentur für Arbeit in 

Frage kommen. 

Die WfbM kann nur Personen aufnehmen, die zum Zeitpunkt der Aufnahme in den 

Berufsbildungs- oder in den Arbeitsbereich nicht, noch nicht oder noch nicht wie-

der wegen der Auswirkungen einer wesentlichen Behinderung am allgemeinen 

Arbeitsmarkt beschäftigt werden können und der zuständige Leistungsträger ent-

sprechende Leistungen gewährleistet. Hierzu ist ein Indiz die Einschränkung der 

Erwerbsfähigkeit, wobei die Erwerbsminderung im Sinne der Rentenversicherung 

nicht formal festgestellt sein muss. Voll erwerbsgemindert ist, wer wegen Krank-

heit oder Behinderung auf nicht absehbare Zeit außerstande ist, unter den üblichen 

Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens drei Stunden täglich er-

werbstätig zu sein. 

Behinderte Menschen, die einen Anspruch auf Aufnahme in die WfbM haben, sind 

zum Zeitpunkt der Aufnahme in die WfbM in ihrer Erwerbsfähigkeit soweit gemin-

dert, dass sie den Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes nicht, noch nicht 

oder noch nicht wieder entsprechen. Deshalb ist es insbesondere im Eingangs- und 

Berufsbildungsbereich der WfbM (während des Rehabilitationsverfahrens) deren 

Aufgabe, eine Wiedereingliederung am allgemeinen Arbeitsmarkt anzustreben. Für 

die Aufnahme in den Arbeitsbereich geht der Gesetzgeber noch weiter. Er nennt 

neben der Fähigkeit, einer Beschäftigung am allgemeinen Arbeitsmarkt nachgehen 

zu können (Leistungsfähigkeit – insbesondere Wettbewerbsfähigkeit/Erwerbsfähig-

keit) auch die Befähigung zu Leistungen zur Berufsvorbereitung, beruflichen An-

passung und Weiterbildung oder beruflichen Ausbildung (Maßnahmefähigkeit) als 

vorrangig. Das Vorliegen einer wesentlichen Behinderung ist Bedingung. 

§ 33 Abs. 3 Nr. 1 bis 4 und 

Nr. 6 SGB IX

§ 33 Abs. 4 SGB IX

§ 104 Abs. 1 Nr. 1–4 SGB 

IX i. V. m §§ 30 ff und 97 ff 

SGB III Kapitel 4.1

§§ 136 Abs. 1 Satz 2 und 

137 SGB IX

§ 43 Abs. 2 Satz 2 SGB VI

§§ 136 Abs. 1 Satz 2 und 

137 SGB IX

§ 41 Abs. 1 SGB IX

§ 53 SGB XII

§ 17 SGB I  i. V. m.

§ 19 SGB IX
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Die ungünstige Lage auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt oder ein Kapazitätsmangel 

alternativer Bildungsangebote begründen nicht die Zuweisung eines behinderten 

Menschen an eine WfbM, sondern verpflichten vielmehr die zuständigen Rehabili-

tationsträger, die Voraussetzungen für die Realisierung der im Einzelfall möglichen 

Teilhabe am Arbeitsleben außerhalb einer WfbM zu schaffen.

3.2.2 Vorrangige 

Leistungen und

Maßnahmen zur 

Teilhabe am Ar-

beitsleben

Die Neuausrichtung der Schulen bei der beruflichen Bildung und Vorbereitung 

(individuelle Vorbereitung, betriebliche Erprobung in Kooperation mit dem IFD, 

Berufswegekonferenz, sowie Einführung von Kompetenzanalyse) ermöglichen es 

künftig vorrangige Leistungen und Maßnahmen rechtzeitig in der Teilhabeplanung 

festzulegen und deren Wirksamkeit weit vor der Aufnahmeentscheidung in die 

WfbM zu prüfen und konkret zu erproben.

Vorrangig ist das gesamte Spektrum der Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 

nach dem SGB IX. Für die Zielgruppe der wesentlich behinderten Menschen sind 

vor allem Leistungen zur beruflichen Vorbereitung von Bedeutung. Hierzu hat die 

Bundesagentur für Arbeit (BA) das Fachkonzept zu den Berufsvorbereitenden Bil-

dungsmaßnahmen (BvB) entwickelt. Diese zielen auch auf die Ausbildung arbeits-

marktrelevanter Grundtugenden und die Befähigung, eine den Fähigkeiten entspre-

chende Beschäftigung aufzunehmen. Dies bedeutet, dass auch geistig behinderte 

Menschen nach einer Erfolg versprechenden schulischen Vorbereitung, durch eine 

BvB gezielt auf die Aufnahme einer geeigneten Tätigkeit am allgemeinen Arbeits-

markt gefördert werden können.

Dies ist bereits in den Modellprojekten „Kooperative berufliche Bildung und Vorbe-

reitung“ (KoBV) in den Arbeitsagenturbezirken in Karlsruhe und Lörrach in Erpro-

bung. Voraussetzung dafür ist eine Vereinbarung zwischen den Leistungsträgern, die 

sicherstellt, dass die Förderung der beruflichen Bildung im Rahmen einer BvB auf 

die möglicher Weise erforderliche weitere Förderung im Eingangsverfahren und im 

Berufsbildungsbereich der WfbM angerechnet wird. In den Modellstandorten KoBV 

treten die WfbM als Bildungsträger auf und übernehmen das erforderliche Jobcoa-

ching. Die Teilnehmer/innen im KoBV werden nicht in die WfbM aufgenommen.

Kapitel 3.1

§§ 33, 34 u. 35 SGB IX

§ 33 Abs. 3 Nr. 2

§§ 61 u. 97 ff SGB III

Kapitel 4.1

Infos zu KoBV:.

http://www.kvjs.

de/425.0.html

3.2.3 Berufsbildungs-

bereich (BBB) 

(modularer/

ambulanter BBB)

Die Förderung im Berufsbildungsbereich (BBB) gehört zu den Leistungen zur Teil-

habe im Arbeitsleben. Die Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben zielen darauf ab, 

entsprechend der Leistungsfähigkeit des behinderten Menschen seine Erwerbsfä-

higkeit zu verbessern, zu erhalten oder wiederherzustellen. Der Bezugsmaßstab ist 

der allgemeine Arbeitsmarkt (Normalitätsprinzip). Ob das gelingt, hängt zunächst 

vom Leistungsvermögen des behinderten Menschen ab. Die Leistungen der WfbM 

haben daher an den bestehenden Erfahrungen, Kenntnissen, Fähigkeiten und der 

vorhandenen Leistungsfähigkeit anzusetzen und diese unter Nutzung der Möglich-

keiten und Beachtung der Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes individu-

ell und gezielt zu entwickeln. Die WfbM fördert generell den Übergang geeigneter 

Personen zum allgemeinen Arbeitsmarkt.

Insofern ist es nicht nur inhaltlich sondern auch organisatorisch geboten die Nähe 

zum allgemeinen Arbeitsmarkt systematisch herzustellen und zu erhalten. Die 

Durchführung von Leistungen zur Teilhabe im Arbeitsleben im Berufsbildungsbe-

reich sollte diesem Ziel in besonderer Weise dienen und sowohl räumlich als orga-

nisatorisch und sprachlich klar von der Aufnahme in den Arbeitsbereich der WfbM 

getrennt sein.

Gute Ansätze hierzu gibt es bereits in den Modellen zur Kooperativen beruflichen 

Bildung und Vorbereitung (KoBV) in den Arbeitsagenturbezirken Karlsruhe und 

Lörrach (modulare Leistungserbringung). Erfolgreiche Versuche zum ambulanten 

Berufsbildungsbereich gibt es auch in Göppingen. Im Landkreis Tübingen fördert 

die Arbeitsagentur seit September 2006 ebenfalls einen ambulanten Berufsbil-

dungsbereich.

SGB IX – Kapitel 5, (§§ 33 ff)

§ 39, § 41 Abs. 1, i. V. m.

§ 136 Abs. 1 SGB IX

Infos zum KoBV:.

http://www.kvjs.

de/425.0.html

http://www.kvjs.de/425.0.html
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3.2.4 Arbeitsbereich Die Leistungen im Arbeitsbereich der WfbM dienen in erster Line einer angemesse-

nen Beschäftigung für wesentlich behinderte Menschen, die im Anschluss an den 

BBB der WfbM nicht, noch nicht oder noch nicht wieder am allgemeinen Arbeits-

markt tätig sein können oder in der Lage sind vorrangige Leistungen und Maßnah-

men (Berufsvorbereitung, berufliche Anpassung und Weiterbildung oder berufliche 

Ausbildung) in Anspruch zu nehmen. Auch hier ist der allgemeine Arbeitsmarkt 

der Bezugsmaßstab (Normalitätsprinzip). Die Arbeitsplätze im Arbeitsbereich sol-

len soweit wie möglich denjenigen des allgemeinen Arbeitsmarktes entsprechen. 

Ebenso sind Eignung, Neigung und Fähigkeiten des Einzelnen im Hinblick auf die 

Vorbereitung für eine Vermittlung am allgemeinen Arbeitsmarkt zu beachten.

Neben der Funktion der Beschäftigung bleibt jedoch der Anspruch der beruflichen 

Förderung permanent bestehen. Der Gesetzgeber geht davon aus, dass auch noch 

nach Jahren eine Verbesserung der Leistungsfähigkeit erreicht werden kann, so 

dass auch eine Erprobung, ein Einsatz oder ein Wechsel oder Übergang auf dem/

zum allgemeinen Arbeitsmarkt möglich wird. Aus diesem Grunde sind die Vorberei-

tung und die Unterstützung auf einen Übergang geeigneter Personen zum allgemei-

nen Arbeitsmarkt auch Aufgabe des Arbeitsbereiches. Die Werkstättenverordnung 

beschreibt hierzu ein ganzes Bündel an Ressourcen, Aufgaben und Maßnahmen, 

die von der WfbM vorzuhalten, zu erledigen bzw. durchzuführen sind.

Auch hier ist die Beteiligung des IFD zwingend erforderlich.

§ 41 Abs. 2 Nr. 1 u.

§ 41 Abs. 1 Nr. 1 u. 2

SGB IX  i. V. m. § 54 SGB XII

Kapitel 3.2.2

§ 5 Abs. 3 WVO

§ 41 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX

§ 5 Abs. 4 WVO

Kapitel 3.3 u. 5.1

3.2.5 Förderung von 

Übergängen aus 

dem Berufs-

bildungsbereich 

zum allgemeinen 

Arbeitsmarkt

Die Förderung des Überganges aus dem Berufsbildungsbereich der WfbM ist 

Aufgabe der zuständigen Rehabilitationsträger. Sie legen im Teilhabeplan in Ab-

stimmung mit dem Fachausschuss ggf. bereits mit der Aufnahme in den/der Ver-

längerung des Berufsbildungsbereiches entsprechende Maßnahmen zur internen 

Vorbereitung und/oder zur betrieblichen Erprobung fest. Sie beauftragen zur Un-

terstützung der betrieblichen Erprobung den IFD und fördern diese Maßnahmen 

mit den notwendigen Leistungen. Zu den Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 

gehört gleichrangig sowohl die Förderung der Leistungs- und Erwerbsfähigkeit als 

auch die dauerhafte Sicherung der Teilhabe am Arbeitsleben. Hierzu stehen insbe-

sondere die IFD, die Leistungen an Arbeitgeber (Probebeschäftigung, Ausbildungs- 

und Eingliederungszuschüsse sowie technische Arbeitshilfen) sowie die Leistungen 

an behinderte Menschen zur Verfügung.

Die Berufsberatung, Ausbildungs- und Arbeitsvermittlung für besonders betroffene 

schwerbehinderte Menschen ist nach dem SGB IX Aufgabe der Bundesagentur für 

Arbeit.

§ 42 Abs. 1 SGB IX

§§ 33 und 34 SGB IX

Kapitel 4.5.1

§ 104 Abs. 1

Nr. 3 a und c SGB IX

3.2.6 Förderung von 

Übergängen

aus dem 

Arbeitsbereich

zum allgemeinen 

Arbeitsmarkt

Der Übergang geeigneter behinderter Menschen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt 

ist eine wesentliche Zielsetzung ihrer Beschäftigung im Arbeitsbereich der WfbM. 

Die Eignung des Einzelnen für einen Wechsel auf den allgemeinen Arbeitsmarkt 

oder in eine weiterführende Qualifizierungsmaßnahme außerhalb der WfbM und die 

hierzu erforderlichen individuellen übergangsfördernden Maßnahmen sind daher in 

regelmäßigen Abständen von

• der WfbM,

• dem zuständigen Rehabilitationsträger und

• dem Fachausschuss

zu prüfen und zu dokumentieren. Die Förderung des Überganges aus dem Arbeits-

bereich der WfbM erfolgt durch den zuständigen Leistungsträger. Dies ist in der 

Regel der Eingliederungshilfeträger (ggf. auch der zuständige Unfallversicherungs-

träger/Berufgenossenschaft, bzw. die Träger der Kriegsopferfürsorge, bzw. die Trä-

ger der Jugendhilfe).

§ 5 Abs. 4 WVO

§ 5 Abs. 4 und 5 WVO
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Der Leistungsträger legt in Abstimmung mit dem Fachausschuss ggf. bereits mit 

der Aufnahme in den Arbeitsbereich bzw. nach individueller Entwicklung entspre-

chende Maßnahmen zur internen Vorbereitung und/oder zur betrieblichen Erpro-

bung fest. Er beauftragt zur Unterstützung der betrieblichen Erprobung den IFD 

und fördert diese mit den notwendigen Leistungen.

Die Berufsberatung, Ausbildungs- und Arbeitsvermittlung für besonders betroffene 

schwerbehinderte Menschen ist nach dem SGB IX Aufgabe der Bundesagentur für 

Arbeit

§ 42 Abs. 2 SGB IX

§ 104 Abs. 1

Nr. 3 a und c SGB IX

3.3 Auftrag des IFD Zur Zielgruppe des Integrationsfachdienst (IFD) gehören nach dem SGB IX aus-

drücklich schwerbehinderte Schulabgänger, die für die Aufnahme einer Beschäfti-

gung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt auf die Unterstützung des IFD angewiesen 

sind und schwerbehinderte Menschen, die nach zielgerichteter Vorbereitung durch 

die WfbM für behinderte Menschen (WfbM) am Arbeitsleben auf dem allgemeinen 

Arbeitsmarkt teilhaben können. In der gesetzlichen Aufgabenbeschreibung des IFD 

ist die Unterstützung des Übergangs Schule/allgemeiner Arbeitsmarkt ebenso ent-

halten wie die schulischen Einrichtungen und die WfbM ausdrücklich als Koopera-

tionspartner genannt sind.

Der IFD hat ein Leistungsträger übergreifendes Mandat. Es umfasst den gesam-

ten Unterstützungsprozess von der schulischen Vorbereitung über die betriebli-

che Erprobung bis zur Anbahnung und Sicherung der Beschäftigung. Dabei ist der 

IFD generell auch Ansprechpartner der Arbeitgeber in allen Fragen rund um die 

berufliche Teilhabe dieser Zielgruppe. Er berät Vorgesetzte und Kollegen zu den 

Auswirkungen und zum Umgang mit bestimmten Behinderungen und klärt die er-

forderlichen Förderleistungen für Arbeitgeber und/oder behinderte Menschen mit 

den jeweiligen Leistungsträgern ab.

IFD und Integrationsunternehmen sind für eine annähernd identische Zielgruppe 

eingerichtet. Damit beide optimal zusammenwirken hat der KVJS hierzu verbindli-

che Regelungen getroffen. Konkret bedeutet dies: Jedem Integrationsunternehmen 

ist ein IFD fest zugeordnet. Die IFD unterstützen die Integrationsunternehmen bei 

der Personalfindung und auswahl sowie in allen Fragen des fähigkeitsentspre-

chenden Personaleinsatzes. Für die behinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

leisten die IFD die im Einzelfall erforderliche psychosoziale Beratung und beruf-

liche Begleitung. Eigene Sozialdienste der Integrationsunternehmen sind damit 

nicht erforderlich.

Der IFD wird in Fällen, bei denen er während der Werkstufe betriebliche Praktika 

begleitet hat im Fachausschuss beteiligt bzw. wird in allen Fällen beteiligt, bei de-

nen ein Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt aus der WfbM angestrebt wird.

Der Integrationsfachdienst handelt für die Zielgruppe der Gemeinsamen Grund-

lagen generell im Auftrag des Integrationsamtes des KVJS. Sobald Erprobungs-

schritte am allgemeinen Arbeitsmarkt erfolgen sollen, wird der IFD-Berater zum 

Prozessbeauftragten. Der IFD sorgt dafür, dass die Anforderungen/Bedingungen 

des allgemeinen Arbeitsmarktes bei der konkreten Berufswegeplanung berück-

sichtigt werden.

Sobald er im Einzellfall aktiv wird, informiert er das Integrationsamt und den zustän-

digen Leistungsträger (in der Regel Arbeitsagentur/Berufsberatung oder Einglie-

derungshilfeträger) über die Umsetzung der Berufswegeplanung. Er dokumentiert 

seine Bemühungen sowie die Entwicklung und das Ergebnis der betrieblichen Er-

probung zeitnah und berichtet fortlaufend (halbjährlich) oder anlassbezogen an das 

Integrationsamt und den für die Einzelfallförderung zuständigen Leistungsträger.

§ 109 Abs. 2 SGB IX

§ 111 Abs. 3 Nr. 5 SGB IX

§ 110 SGB IX

§ 2 Abs. 1 Satz 4 WVO

Schnittstellenkonzeption

http://www.kvjs.de/akti-

on1000-fachlichemateria-

lien.html

Gemeinsame 

Empfehlung 

BAR – IFD 

§ 2 Abs. 4 IFD
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Für das Integrationsamt (und andere Leistungsträger) erstellen die IFD zur Fest-

stellung des Förderbedarfes fachdienstliche Stellungnahmen.

Er berichtet auch jährlich zusammengefasst zu Anzahl, Inhalt, Umfang und Er-

gebnis der Unterstützungsmaßnahmen zur Erprobung und beim Übergang in ein 

Arbeitsverhältnis auf den allgemeinen Arbeitsmarkt sowie zur Zusammenarbeit 

mit Schulen und WfbM. Die regionalen Ergebnisse fließen in eine landesweite Ver-

gleichsdarstellung ein.

4.0 Leistungen zur Vorbereitung, Vermittlung und Sicherung einer geeigneten 

Tätigkeit am allgemeinen Arbeitsmarkt

4.1 Arbeitsagentur/

Träger 

nach SGB II

Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen (BvB) der BA und der Träger nach SGB 

II. Die BvB wurden mit dem Fachkonzept der Bundesagentur für Arbeit 2004 neuge-

regelt. Die Fachkonzeption wurde 2006 überarbeitet. Zielgruppe des Fachkonzeptes 

sind insbesondere

• noch nicht berufsreife Jugendliche

• junge Menschen mit Lernbeeinträchtigung

• junge Menschen mit Behinderung

• Un- und Angelernte

• Sozial benachteiligte

• Junge Menschen mit Migrationshintergrund,

• Jugendliche, denen die Aufnahme einer Ausbildung nicht gelungen ist und 

deren Ausbildungs- und Arbeitsmarktchancen durch die weitere Förderung 

ihrer beruflichen Handlungsfähigkeit erhöht werden sollen.

Für die Zielgruppe der Gemeinsamen Grundlagen ist insbesondere das Kapitel 8 

der Fachkonzeption zur BvB von Bedeutung. Hier geht es um den Förderbedarf von 

jungen Menschen mit Behinderungen. Die Förderung erfolgt in Konkretisierung 

des § 33 Abs. 3 Nr. 2 SGB IX. Demnach sollen Leistungen zur Berufvorbereitung 

erbracht werden. Dabei sind „Eignung, Neigung, bisherige Tätigkeit sowie Lage 

und Entwicklung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt angemessen zu berücksich-

tigen. Soweit erforderlich, wird dabei die berufliche Eignung abgeklärt oder eine 

Arbeitserprobung durchgeführt. Ziel der BvB: Eine Verbesserung der beruflichen 

Handlungsfähigkeit sowie eine Erhöhung der Eingliederungschancen der Jugendli-

chen und jungen Erwachsenen in Ausbildung und Arbeit sollen insbesondere durch 

kooperative, binnendifferenzierte und betriebsnahe Qualifizierungsangebote erzielt 

werden. Sie zielen insbesondere auch auf die Ausbildung arbeitsmarktrelevanter 

Grundtugenden und die Befähigung zu einer den Fähigkeiten entsprechenden Auf-

nahme einer Beschäftigung. 

Dies bedeutet, dass auch geistig behinderte Menschen nach einer Erfolg verspre-

chenden schulischen Vorbereitung im Sinne des Kapitels 2.1, durch eine BvB gezielt 

auf die Aufnahme einer geeigneten Tätigkeit am allgemeinen Arbeitsmarkt geför-

dert werden können. Dies ist bereits in den Modellprojekten KoBV in den Arbeits-

agenturbezirken in Karlsruhe und Lörrach in Erprobung.

§ 61 SGB III

http://www.arbeitsagentur.

de/zentraler-Content/A05-

BeruflQualifizierung/A051

Jugendliche/Publikation/pdf/

bvB-Fachkonzept-0306.pdf

§ 33 Abs. 3 Nr. 2 SGB IX

§ 33 Abs. 4 SGB IX

i. V. m. §§ 97 ff SGB III

Kapitel 3.2.2

1 | KVJS | TEILHABEAUSSCHUSS BADEN-WÜRTTEMBERG
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4.2 Berufliche 

Vorbereitung

der Schulen

Die Vorbereitung der Schule auf ein selbstbestimmtes und eigenverantwortliches 

Leben kann nicht erst mit dem Wechsel in die Werkstufe beginnen. Bereits in den 

vorangehenden Schulstufen ist es geboten, Schülerinnen und Schüler an ein hö-

heres Maß Eigenständigkeit heran zu führen (kleine Erledigungen, eigenständige 

Besorgungen, Projekte außerhalb der Schule, Mobilitätstraining, Vorbereitung aufs 

Trainingswohnen, erste betriebliche Kontakte, Verkehrstraining usw.). Die Anfor-

derungen in der Werkstufe müssen im Hinblick auf eine mögliche Vermittlung in 

ein Arbeitsverhältnis am allgemeinen Arbeitsmarkt individuell gestaltet und ziel-

gerichtet gesteigert werden.

Schnittstellenkonzeption  

http://www.kvjs.de/akti-

on1000-fachliche-materia-

lien.html

4.2.1 Interne  

Vorbereitung 

Schule

Für eine betriebliche Erprobung in Frage kommende Schülerinnen und Schüler 

sollen sich allgemein auf die deutlich höhere zeitliche Beanspruchung sowie die 

körperliche bzw. seelische Belastung durch ein entsprechendes internes Training 

einstellen können. Auch die Anpassungsfähigkeit an ein bisher fremdes Umfeld 

sowie die eigenständige Absolvierung des Arbeitsweges muss immer wieder trai-

niert werden. Konkrete Betriebspraktika müssen in Kooperation mit dem IFD in der 

Schule individuell vorbereitet werden. Vor allem die zeitliche Belastbarkeit muss 

sichergestellt werden.

Die beruflichen Anforderungen in der Werkstufe müssen individuell gestaltet und 

im Hinblick auf eine mögliche betriebliche Erprobung gezielt gesteigert werden. 

Bevor eine betriebliche Erprobung (Orientierungs- Erprobungs- oder Belastbar-

keitspraktikum) konkret durch den IFD akquiriert werden kann, sollen die in Frage 

kommenden Schülerinnen und Schüler in der Schule entsprechend vorbereitet wer-

den. Bestandteile der schulinternen Vorbereitung sind in diesem Zusammenhang:

Entwicklung eines Neigungs und Fähigkeitsprofils – Auseinandersetzung mit den 

Wünschen und Zielen der Schülerinnen und Schüler sowie deren Abgleich mit den 

vorhandenen Fähigkeiten und den notwendigen Kenntnissen (Realitätsabgleich).

Individuelle berufliche Vorbereitung unter Berücksichtigung konkreter Anforde-

rungen des allgemeinen Arbeitsmarktes (Anforderungsprofil des geplanten Erpro-

bungsplatzes) planen, schrittweise umsetzen und auswerten.

Zeitliche Beanspruchung schrittweise bis zur vollen Arbeitszeit steigern, körper-

liche bzw. seelische Anforderungen erhöhen, Anpassungsfähigkeit an ein bisher 

fremdes Umfeld trainieren

Die eigenständige Absolvierung des Arbeitsweges trainieren und sicherstellen.

Generell sollte die Belastung der Betriebe bei der Durchführung von Praktika über-

schaubar bleiben. Einarbeitung und Anleitung sowie Begleitung im Betrieb sollte 

einen angemessenen Umfang nicht auf Dauer überschreiten. In der Regel können 

entsprechend vorbereitete Schüler/innen Betriebe von ihrer Leistungs- und Ent-

wicklungsfähigkeit selbst überzeugen. Die Schule begleitet die betriebliche Einar-

beitung im Zusammenwirken mit dem IFD durch den zuständigen Werkstufenlehrer 

ggf. auch durch einen anderen externen Jobcoach

Schnittstellenkonzeption

4.2.2 Individuelle Praktika 

in der WfbM 

(Arbeitsbereich)

Sofern der Arbeitsmarkt nur Vollzeitpraktika anbietet (dies ist überwiegend der 

Fall) muss diese zeitliche Beanspruchung vorher erprobt, ggf. trainiert werden. 

Dies lässt sich unter den arbeitszeitlichen und organisatorischen Rahmenbedin-

gungen der Schule nicht immer durchgängig einhalten. Hier könnte ein Vorberei-

tungspraktikum im Produktionsbereich der WfbM ein wichtiger Zwischenschritt zur 

Steigerung der Anforderungen in Richtung allgemeiner Arbeitsmarkt sein.

http://www.kvjs.de/aktion1000-fachliche-materialien.html
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4.2.3 Orientierungs-

praktika

Orientierungspraktika dienen der Realitätsnähe. Sie bieten den Schülerinnen und 

Schülern eine reale Möglichkeit erste Eindrücke von der Arbeitswelt zu erhalten, 

um so die eigenen Vorstellungen, Wünsche und Neigungen mit realen Anforderun-

gen und Bedingungen abzugleichen. Orientierungspraktika sind von daher zeitlich 

relativ eng begrenzt (bis zu 4 Wochen). Die Ergebnisse der Orientierungspraktika 

werden in der Kompetenzanalyse festgehalten und dienen neben der Orientierung 

von Schülern, Eltern und Lehren auch zur Planung weiterer interner Maßnahmen.

4.2.4 Erprobungs praktika Erprobungspraktika haben Fragen der beruflichen Eignung zu klären. Sie dienen 

somit der Fähigkeitsüberprüfung (Übereinstimmung von konkreten Anforderungen 

mit eigenen Fähigkeiten). Sie liefern Erkenntnisse über den weiteren Trainings- und 

Anpassungsbedarf. Auch diese Ergebnisse werden in der Kompetenzanalyse doku-

mentiert. Erprobungspraktika sollten in der Regel zunächst nicht länger als für vier 

Wochen vereinbart werden. Erkennt man in dieser Zeit die Eignung für ein solches 

Tätigkeitsgebiet nur zum Teil, so kann bei positivem Verlauf das Praktikum ggf. 

verlängert werden. Es ist in jedem Fall wichtig, die Belastbarkeit (Aufwand, Per-

sonaleinsatz zur arbeitsbegleitenden Betreuung) des Betriebes zu beachten. Ggf. 

ist es angezeigt, die noch fehlenden Kompetenzen in der Schule auf zu trainieren.

4.2.5 Belastbarkeits-

praktika/

Langzeitpraktika

Erst wenn die Eignung für ein bestimmtes Tätigkeitsfeld (erforderlichen Fähigkei-

ten) festgestellt werden konnte, ist es sinnvoll auch Fragen der Belastbarkeit in 

einem entsprechenden Praktikum nachhaltig zu überprüfen. Die betrieblichen An-

forderungen an die Teilnehmer/innen entsprechen nun weitgehend und zunehmend 

einem Arbeitsverhältnis, wobei die Belastung gezielt gesteigert werden kann.

Aus einem Belastbarkeitspraktikum kann vor allem dann ein Langzeitpraktikum 

werden, wenn die Eignung und die Belastbarkeit dem Grunde nach vorhanden sind, 

das eine und/oder das andere jedoch noch erweitert oder stabilisiert werden muss 

und der personale Unterstützungsaufwand für den Betrieb, die Schule und/oder 

den IFD in überschaubaren Rahmen bleibt. Belastungspraktika sollten nicht län-

ger als drei Monate dauern. Langzeitpraktika können zunächst bis zu einem Jahr 

vereinbart werden. (Zur Überbrückung auch bis zum Beginn eines Arbeitsverhält-

nisses) Die Praktika dienen in erster Linie der Abklärung von Neigung, Eignung und 

Belastbarkeit.

Sie ermöglichen die weitere Berufswegeplanung individuell und konkret. Sollte sich 

hieraus ein Qualifikations oder Trainingsbedarf im Sinne einer BvB (siehe Kapitel 

4.1) ergeben so wird dieser mit dem zuständigen Leistungsträger geklärt und nach 

Möglichkeit ebenfalls betrieblich durchgeführt.

Schnittstellenkonzeption  

http://www.kvjs.de/akti-

on1000-fachliche-materia-

lien.html

4.2.6 Rechtsstatus der 

Praktikant/innen

Die Praktika aus den Schulen heraus finden unter Fortsetzung des rechtlichen 

Status als Schülerinnen und Schüler statt.

4.2.7 Praktikantenver-

trag/Vergütung 

Arbeitsleistung

Ein Praktikumsvertrag sollte zur Rechtssicherheit (vor allem für die Betriebe) ab-

geschlossen werden. Darin werden sowohl die Aufgabenstellung, der Beginn und 

das Ende, die tägliche Arbeitszeit, der ergänzende Schulbesuch, die Regelungen im 

Verhinderungsfalle, die Haftungs- und Unfallversicherungsfragen geregelt.

KoBV/

Praktikumsvereinbarung 

http://www.kvjs.

de/392.0.html

1 | KVJS | TEILHABEAUSSCHUSS BADEN-WÜRTTEMBERG
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4.2.8 Haftungsfragen

(Unfallversicherung,

Kaskoschäden, 

Haftpflicht)

Die Praktikanten sind über den Schulträger haftpflicht und unfallversichert. Sons-

tige Praktikanten die über den IFD sich zu Erprobung in Betrieben aufhalten (z. B. 

Quereinsteiger) sind Beschäftigte im Sinne von § 7 SGB IV. Demnach ist Beschäf-

tigung die nichtselbständige Arbeit, insbesondere in einem Arbeitsverhältnis. An-

haltspunkte für eine Beschäftigung sind eine Tätigkeit nach Weisungen und eine 

Eingliederung in die Arbeitsorganisation des Weisungsgebers – unabhängig davon 

ob ein Arbeitsverhältnis besteht oder eine betriebliche Erprobung durchgeführt 

wird. Beschäftigte sind Kraft Gesetzes in der Unfallversicherung versichert.

WfbM und Bildungsträger zur Durchführung einer BvB müssen für ihre Teilnehmer 

eine entsprechende Haftpflichtversicherung nachweisen. Bei Quereinsteigern trägt 

der Betrieb das Haftungsrisiko. Der IFD haftet nur bei Vorsatz und grober Fahrläs-

sigkeit in Bezug auf erkennbare Risiken (z. B. Arbeitseinsatz Anfallskranker).

§ 7 SGB IV

§ 2 SGB VII

4.2.9 Zusatzkosten für be-

triebliche Erprobung

Zusätzliche Kosten die im Rahmen einer betrieblichen Erprobung anfallen können 

(Mobilitätshilfe/Übernahme von Fahrtkosten u. ä.) sind mit dem zuständigen Leis-

tungsträger abzuklären.

4.3 Vorbereitung auf einen Arbeitsplatz durch die WfbM

4.3.1 Individuelle 

Schülerpraktika

Mit der jeweiligen WfbM können im Rahmen der Berufwegekonferenz individuelle 

Schülerprak tika zur gezielten Vorbereitung auf Erprobungsmaßnahmen nach Kapi-

tel 4.2.2 vereinbart werden. Diese werden im Arbeitsbereich der WfbM durchgeführt 

und gemeinsam ausgewertet. Das Ergebnis dieser Praktika fließt in die Kompeten-

zanalyse mit ein.

Schnittstellenkonzeption

4.3.2 Individuelle Einzel-

maßnahmen

Die Förderung in der WfbM erfolgt nach dem Eingliederungsplan individuell und un-

ter Beachtung der Wünsche, Neigungen, Fähigkeiten und bisherigen Erfahrungen 

im Arbeitsleben. Sobald erkennbar wird, dass ein individueller Übergang zum allge-

meinen Arbeitsmarkt ermöglicht werden kann, erfolgt die interne Vorbereitung auf 

eine betriebliche Erprobung in Kooperation mit dem IFD.

Dabei sind vor allem die Wünsche und Neigungen mit den Fähigkeiten und Kennt-

nissen der Teilnehmer/innen in Übereinstimmung zu bringen. Um auf die betrieb-

lichen Anforderungen vorbereitet zu sein, sollte zumindest die Arbeitsbelastung in 

der WfbM durch die Erhöhung der täglichen Arbeitszeit sowie die Einschränkung 

der Pausenzeiten auf das betriebsübliche Maß trainiert und sichergestellt werden.

Schnittstellenkonzeption  

http://www.kvjs.de/akti-

on1000-fachliche-materia-

lien.html

4.3.3 Modulare Vorberei-

tung (Maschinen-

schein, Stapler-

Führerschein, 

Mobilitätstraining, 

Informationsgewin-

nung und -verarbei-

tung)

Eine systematische und zielgerichtete Vorbereitung geeigneter behinderter Be-

schäftigter in Werkstätten erfordert jedoch nicht nur eine entsprechende Konzep-

tion sondern auch ein klarer förderrechtlicher Rahmen. Bei der konzeptionellen 

Entwicklung von Förderprogrammen in Werkstätten muss die Vermittlung eines 

„Echtheitscharakters“ im Vordergrund stehen, damit die realen Erfordernisse und 

Gepflogenheiten des allgemeinen Arbeitsmarktes auch möglichst real widerge-

spiegelt werden und somit eingeübt werden können.

Auf spezifische Anforderungen des Arbeitsmarktes hin sollen im Einzelfall erfor-

derliche Kurse (modulare Qualifikation) zur Befähigung im Umgang mit Maschinen 

und Geräten ((Maschinenschein, Stapler-Führerschein), zur Informationsgewin-

nung- und Verarbeitung (PC-Grundkurs – Nutzung Internet) durchgeführt werden. 

Zu den Vorbereitungsleistungen gehört auch ein entsprechendes Mobilitätstraining. 

Bestandteil des Mobilitätstrainings kann ggf. auch die gezielte Unterstützung zur 

Erlangung einer entsprechenden Fahrerlaubnis sein (die Kosten zur Erlangung der 

Fahrerlaubnis sind gesondert zu klären).

http://www.kvjs.de/aktion1000-fachliche-materialien.html
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4.3.4 Vorbereitungsgrup-

pen (auch virtuelle 

Gruppen)

Unter einer Übergangsgruppe mit besonderen Förderangeboten kann auch eine 

Zusammenfassung derjenigen behinderten Menschen einer WfbM verstanden 

werden, die nach Auffassung des Fachausschusses für eine zielgerichtete Vorbe-

reitung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt geeignet scheinen und mit denen nach 

entsprechender Einwilligung des zuständigen Rehabilitationsträgers – durchaus 

auch individuell unterschiedliche – übergangsfördernde Maßnahmen durchgeführt 

werden. Die Bildung einer Übergangsgruppe ist demnach noch keine eigenstän-

dige Fördermaßnahme, sondern vielmehr eine (möglicherweise auch „virtuelle“) 

Organisationseinheit derjenigen Beschäftigten der WfbM, die auf einen Wechsel 

auf den allgemeinen Arbeitsmarkt gezielt vorbereitet werden. In Gruppen können 

vor allem berufsschulische und Persönlichkeit fördernde Angebote (s. auch 4.3.3) 

durchgeführt werden. Ansonsten ist nach bisherigen Erfahrungen eine individuelle 

Vorgehensweise zu bevorzugen.

§ 5 Abs. 4 WVO

4.4 Erprobung am allgemeinen Arbeitsmarkt – Praktika/Einzel- und 

Gruppenauslagerung

4.4.1 Praktika 

(Orientierung,

Erprobung, 

Belastbarkeit)

Die Durchführung von Orientierungs- Erprobungs- und Belastbarkeitspraktika ist 

zeitlich und inhaltlich begrenzt. Ein Praktikum zur Orientierung sollte nur für kurze 

Zeit (bis zu einem Monat) vereinbart werden. Ein Erprobungspraktikum hat Fragen 

der beruflichen Eignung und ein Belastbarkeitspraktikum Fragen der Belastbar-

keit zu klären. Beide zusammen sollten in der Regel nicht länger als drei Monate 

dauern. Die Praktika dienen in erster Linie der Abklärung von Neigung, Eignung 

und Belastbarkeit. Sie ermöglichen die weitere Berufswegeplanung individuell und 

konkret.

Sollte sich hieraus ein Qualifikations oder Trainingsbedarf ergeben so wird dieser 

mit dem zuständigen Leistungsträger geklärt und nach Möglichkeit ebenfalls be-

trieblich durchgeführt. Der zuständige Leistungsträger ist grundsätzlich frühzeitig 

über geplante Praktika, deren Durchführung und Ergebnis zu informieren.

Näheres zu den Inhalten und Zielen von Orientierungs- Erprobungs- und Belas-

tungspraktika siehe auch unter 4.2.2 bis 4.2.5

Schnittstellenkonzeption

http://www.kvjs.de/akti-

on1000-fachliche-materia-

lien.html

4.4.2 Einzelauslagerung Gibt es nach drei Monaten Praktika positive Entwicklungen im Bereich der rele-

vanten Fähigkeiten die jedoch noch nicht ausreichen – trotz Förderung – ein Ar-

beitsverhältnis zu begründen, so kann in Einzelfällen zur weiteren Vorbereitung auf 

ein Arbeitsverhältnis auch die Möglichkeit der Einzelauslagerung genutzt werden. 

Diese Möglichkeit sollte in der Regel auf die Gesamtdauer (Praktika + Einzelausla-

gerung) von einem Jahr beschränkt sein. Beim Übergang vom Praktikantenstatus 

zur Einzelauslagerung ist darauf zu achten, dass das Unternehmen den wirtschaft-

lichen Wert der geleisteten Arbeit im Rahmen eines Auslagerungsvertrages (Werk-

vertrag) honoriert. Neben der WfbM achtet der IFD darauf, dass entsprechend der 

geleisteten Arbeit auch eine Vergütung erfolgt. Mitnahmeeffekte sollen nach Mög-

lichkeit von vornherein vermieden werden.

Die Einzelauslagerung in Kooperation mit dem IFD sollte ausschließlich zur Unter-

stützung der Aufnahme einer geeigneten Tätigkeit auf dem allgemeinen Arbeits-

markt erfolgen. Ansonsten ist die Doppelfinanzierung (hier: WfbM; dort: IFD) nicht 

zu rechtfertigen. Bisherige Erfahrungen haben gezeigt, dass die Bereitschaft der 

Arbeitgeber zur Übernahme auf ein reguläres Arbeitsverhältnis mit zunehmender 

Zeitdauer der Einzelauslagerung (über ein Jahr hinaus) abnimmt. Die Unternehmen 

verbleiben dann gerne in dem risikolosen und unverbindlichen Auslagerungsstatus.

Die Einzelauslagerung ist frühzeitig mit dem zuständigen Leistungsträger zu verein-

baren. Er wird über den Verlauf und das Ergebnis umfassend von der WfbM und dem 

beteiligten IFD informiert. Die weiteren Schritte sind im Fachausschuss abzustimmen.

Schnittstellenkonzeption

Kapitel 4.4.8
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Die Beschäftigung eines behinderten Menschen auf einem ausgelagerten Arbeitsplatz 

des Arbeitsbereiches der WfbM in einem Betrieb des allgemeinen Arbeitsmarktes ist 

grundsätzlich als eine Maßnahme zur Vorbereitung bzw. konkreten Anbahnung des 

Übergangs in ein Arbeitsverhältnis auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu konzipie-

ren. Ausgelagerte Arbeitsplätze, die mit dieser Zielsetzung eingerichtet werden, bieten 

dem behinderten Menschen die Möglichkeit, sich unter den Rahmenbedingungen des 

allgemeinen Arbeitsmarktes, aber unter Hil-festellungen und dem Schutz der WfbM, 

deren Beschäftigter er bei unveränderter Rechtsstellung weiterhin ist, bei seinem 

potenziellen/künftigen Arbeitgeber die berufspraktischen Fähigkeiten und sozialen 

Kompetenzen zu erwerben, die erforderlich sind, um aus der WfbM formal ausschei-

den und ein Arbeitsverhältnis auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt eingehen zu können.

§ 138 SGB IX

4.4.3 Gruppenaus-

lagerung

Daneben ist es sinnvoll, dass sich die WfbM darum bemühen Aufträge vor Ort beim 

Auftraggeber zu erledigen. Dies erfolgt in der Regel im Rahmen der Auftragsab-

wicklung und meist in Form der Gruppenauslagerung. Ausgelagerte Arbeitsgrup-

pen bieten die Möglichkeit zu mehr „Normalität“ und sind ein gutes Umfeld zur 

Kompetenzerweiterung der behinderten Mitarbeiter/innen. Sie dienen auch dem 

Abbau von Barrieren und können dem Einzelnen helfen Berührungsängste zu re-

duzieren. Sie können insgesamt zur Verbesserung der Teilhabe am Arbeitsleben 

beitragen.

Die Einrichtung von ausgelagerten Arbeitsgruppen ist grundsätzlich im Fachaus-

schuss abzustimmen.

Schnittstellenkonzeption  

http://www.kvjs.de/akti-

on1000-fachliche-materia-

lien.html

4.4.4 Rechtsstatus/

Sozialversicherung

Teilnehmer/innen

Der behinderte Mensch bleibt während des Praktikums/während der Einzel- oder 

Gruppenauslagerung Beschäftigter der WfbM; seine Rechtsbeziehungen zur WfbM 

und zu dem für die Erbringung der Leistungen in der WfbM zuständigen Rehabili-

tationsträger bleiben unberührt. Dies gilt auch für die Sozialversicherung sowie die 

Fortzahlung des Arbeitsentgelts. Die WfbM ist demnach für die gebotene Förderung 

und arbeitsbegleitende Betreuung auch während des Praktikums/der Auslagerung 

uneingeschränkt verantwortlich. Die Beziehungen zwischen der WfbM und dem den 

Praktikumsplatz anbietenden Betrieb, insbesondere die Rechte und Pflichten aller 

Beteiligten, sollten schriftlich festgelegt werden (Werkvertrag).

§ 138 SGB IX

Kapitel 4.4.8

4.4.5 Weiterzahlung 

Tagessätze

Es bleibt beim Status Quo. Die Tagessätze werden auch während der Praktika durch 

den zuständigen Leistungsträger zu Sicherstellung der o. g. Aufgaben und Leistun-

gen (Jobcoaching, Maßnahmebegleitung und Auswertung sowie Fortschreibung der 

Kompetenzanalyse in Kooperation mit dem IFD) unvermindert weiter gezahlt. 

Voraussetzung ist die frühzeitige Abstimmung bei der Planung und Umsetzung mit 

dem zuständigen Leistungsträger und dessen Genehmigung.

4.4.6 Weiterzahlung 

WfbM-Lohn

Es bleibt beim Status Quo. Die WfbM zahlt den Werkstattlohn während der betrieb-

lichen Erprobung weiter. Es ist darauf zu achten, dass – vor allem bei Erprobungs-

maßnahmen die über drei Monate Dauer hinausgehen sollen – entsprechend der 

wirtschaftlich verwertbaren Arbeitsleistung auch Entgelte der Betriebe vereinbart 

werden. Dies gilt insbesondere für Einzelauslagerungen. Darauf achtet sowohl die 

WfbM als auch der IFD.

Kapitel 4.4.2

4.4.7 Übernahme der 

Fahrtkosten

Für die Durchführung von betrieblichen Erprobungsmaßnahmen können zusätzli-

che Fahrkosten entstehen. Diese trägt der für die Leistung der WfbM zuständiger 

Leistungsträger.

http://www.kvjs.de/aktion1000-fachliche-materialien.html
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4.4.8 Teilnehmervertrag/

Praktikantenvertrag/

Werkvertrag

(Vergütung 

Arbeitsleistung)

Ein Teilnehmervertrag ist vor allem für diejenigen erforderlich, die im Rahmen ei-

ner BvB durch die WfbM betreut werden – ohne formale Aufnahme in die WfbM – 

(siehe KoBV). Ein Praktikumsvertrag sollte zur Rechtssicherheit (vor allem für die 

Betriebe) abgeschlossen werden. Darin werden sowohl die Aufgabenstellung, der 

Beginn und das Ende, die tägliche Arbeitszeit, der ergänzende Schulbesuch, die 

Regelungen im Verhinderungsfalle, die Haftungs- und Unfallversicherungsfragen 

sowie bei längeren Praktika auch die mögliche Vergütung geregelt. Zur Durchfüh-

rung von Einzelauslagerungen sollten Werkverträge geschlossen werden.

Teilnehmervertrag: 

http://www.kvjs.de/392.0.html

4.4.9 Haftungsfragen

(Unfallversicherung,

Kaskoschäden/

Haftpflicht)

Die Teilnehmer/Praktikanten sind über den zuständigen Leistungsträger Unfallver-

sichert. Mitarbeiter der WfbM sind über die WfbM auch Haftpflichtversichert. Dies 

gilt auch bei der Durchführung einer BvB. Hier müssen die Bildungsträger für ihre 

Teilnehmer eine entsprechende Haftpflichtversicherung nachweisen.

4.5 Übergang in reguläre Arbeitsverhältnisse ZB Info unter:

www.integrationsaemter.de

4.5.1 Finanzielle  

Förderung bei der 

Arbeitsaufnahme 

und zur

Sicherung der  

Beschäftigung

1. Vorrangige Leistungen für besonders betroffene schwerbehinderte Menschen

Die Berufsberatung, Ausbildungs- und Arbeitsvermittlung für besonders betroffe-

ne schwerbehinderte Menschen ist nach dem SGB IX Aufgabe Bundesagentur für 

Arbeit. Dies gilt insbesondere für die Förderung der Arbeitsaufnahme im Anschluss 

an eine Beschäftigung in einer WfbM oder im Anschluss an ein Integrationsunter-

nehmen. Zur Gruppe der besonders betroffenen schwerbehinderten Menschen 

gehören auch Menschen bei denen ein Grad der Behinderung von wenigstens 50 

allein in Folge einer geistigen oder seelischen Behinderung oder eines Anfallslei-

dens vorliegt. Dies trifft weitgehend auf die Übergänger aus Schulen für geistig be-

hinderte Menschen zu. Zur Erfüllung dieser Aufgaben werden der Bundesagentur 

für Arbeit 26 % des Aufkommens der Ausgleichsabgabe – insbesondere für Ein-

gliederungs- und Ausbildungszuschüsse zur Verfügung gestellt. Damit werden die 

Eingliederungszuschüsse, die Zuschüsse zur Ausbildungsvergütung und die Kosten 

für die befristete Probebeschäftigung für besonders betroffene schwerbehinderte 

Menschen wesentlich aus Mitteln der Ausgleichsabgabe mitfinanziert.

2. Vorrangige Leistungen für besonders behinderte Menschen (ohne anerkannte 

Schwerbehinderung)

Für Rehabilitanden (ohne anerkannte Schwerbehinderung) erbringen die Rehabili-

tationsträger die zur Begründung von dauerhaften Arbeitsverhältnissen für Über-

gänger aus Schulen und WfbM die notwendigen Leistungen.

Zu den Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben gehört gleichrangig sowohl die 

Förderung der Leistungs- und Erwerbsfähigkeit als auch die dauerhafte Sicherung 

der Teilhabe am Arbeitsleben. Hierzu stehen insbesondere die Leistungen an Ar-

beitgeber (Probebeschäftigung, Ausbildungs- und Eingliederungszuschüsse sowie 

technische Arbeitshilfen) sowie die Leistungen an behinderte Menschen zur Verfü-

gung. Insbesondere die Hilfen zur Erhaltung oder Erlangung eines Arbeitsplatzes 

einschließlich der Leistungen zur Beratung und Vermittlung, Trainingsmaßnahmen 

und Mobilitätshilfen und die sonstigen Hilfen zur Förderung der Teilhabe sowie die 

Unterstützung durch den IFD) sind zu nennen. Zu den Leistungen zur Teilhabe am 

Arbeitsleben gehören u. a. auch die Förderung der notwendigen Arbeitsassistenz 

und die Übernahme der Kosten für Hilfsmittel zur Erhöhung der Arbeitssicherheit 

und technische Arbeitshilfen. Die Leistungen nach 1 und 2 sind gegenüber den 

Leistungen des Integrationsamtes für den gleichen Zweck vorrangig. Das Integra-

tionsamt kann jedoch zur Vermeidung von Nachteilen für diese Zielgruppe in Vor-

leistung gehen. 

§ 104 Abs. 1 Nr. 3 a und c 

SGB IX

§ 72 Abs. 1 Nr. 1 d SGB IX

§ 41 Abs. 1 Nr. 1 SchbAV

§§ 219, 235 a u. 238 SGB III

s. hierzu auch HEGA 

11/2006 der Bundesagentur 

für Arbeit

www.arbeitsagentur.de

Kapitel 2.2.5 und 2.2.6

§ 33 Abs. 1 SGB IX

§§ 33 und 34 SGB IX
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Es ergänzt die Förderung der Arbeitsaufnahme der Zielgruppe der Gemeinsamen 

Grundlagen sowohl durch das Förderprogramm Aktion Arbeit als auch durch origi-

näre Leistungen der begleitenden Hilfe im Arbeitsleben für die es ansonsten keinen 

vorrangigen Leistungsträger gibt. Dies sind insbesondere die Leistungen zur Schaf-

fung neuer Ausbildungs- und Arbeitsplätze (Investitionskostenzuschüsse).

§ 102 Abs. 3 Nr. 2 e SGB IX 

i.V.m. § 27 SchwbAV

§ 102 Abs. 6

§ 15 SchwbAV

4.5.2 Probebeschäftigung Probebeschäftigung kann für Rehabilitanden durch die Rehabilitationsträger und 

für behinderte und schwerbehinderte Menschen durch die Arbeitsagenturen für 

max. bis zu drei Monate bis zu 100 % der Gehaltskosten, je nach Erfordernis des 

Einzelfalls, gefördert werden. Nichtleistungsempfänger können im erforderlichen 

Umfang ebenfalls gefördert werden.

§ 34 SGB IX

§ 238 SGB III

ZB Info:

www.integrationsaemter.de

4.5.3 Eingliederungszu-

schüsse (EGZ) bzw. 

Zuschüsse zur Aus-

bildungsvergütung

Die Einstellung (schwer)behinderter Menschen kann erforderlichenfalls durch Ein-

gliederungszuschüsse gefördert werden. Diese können für Rehabilitanden durch 

die Rehabilitationsträger bis zu max. 24 Monate bzw. für behinderte, schwerbehin-

derte und besonders betroffene schwerbehinderte Menschen durch die Arbeits-

agenturen für bis zu 36 Monate (für Ältere sogar bis 96 Monate) mit bis zu 70 % der 

Gehaltskosten gefördert werden, je nach Erfordernis des Einzelfalls.

Nichtleistungsempfänger können im erforderlichen Umfang ebenfalls gefördert 

werden. Arbeitgeber können für die betriebliche Aus- oder Weiterbildung von 

schwerbehinderten Menschen durch Zuschüsse zur Ausbildungsvergütung geför-

dert werden. Die Förderung kann in begründeten Ausnahmefällen bis zur Höhe der 

Ausbildungsvergütung für das letzte Ausbildungsjahr erbracht werden.

§ 34 SGB IX und

§§ 217 bis 219 SGB III

§ 235 a SGB III i. V. m.

§ 104 Abs. 1 Nr. 3

Buchstabe e SGB IX

ZB Info

4.5.4 Investitionskosten-

zuschuss

Zur Schaffung neuer, geeigneter, erforderlichenfalls behinderungsgerecht ausge-

statteter Arbeits- und Ausbildungsplätze für schwerbehinderte Menschen kann das 

Integrationsamt Investitionskosten-Zuschüsse bis zur vollen Höhe der notwendigen 

Kosten erbringen. In der Regel wird eine angemessene Kostenbeteiligung der Ar-

beitgeber vorausgesetzt.

§ 15 SchwbAV

ZB Info

4.5.5 Technische 

Arbeitshilfen

(behinderungs-

bedingt)

Zur Beschaffung, Wartung, Instandsetzung und zur Anpassung an die Weiterent-

wicklung sowie zur Schulung im Umgang werden für technische Arbeitshilfen die 

notwendigen Kosten bis zur vollen Höhe übernommen. Für behinderte Menschen 

werden die notwendigen Kosten von den Rehabilitationsträgern oder der Arbeits-

agentur übernommen, für schwerbehinderte Menschen können diese auch vom 

Integrationsamt nachrangig getragen werden.

§ 33 Abs. 8 Nr. 5 SGB IX 

u. § 237 SGB III

ZB Info

§ 19 SchwbAV

4.5.6 Behinderungs-

gerechte Einrichtung 

von Arbeits- und

Ausbildungsplätzen

Die Förderung erfolgt an Arbeitgeber. Für behinderte Menschen durch die Rehabi-

litationsträger (an Arbeitgeber) oder für schwerbehinderte Menschen nachrangig 

auch durch die Integrationsämter. Diese Leistungen umfassen neben der behin-

derungsgerechten Einrichtung und Unterhaltung der Arbeitsstätten auch die Aus-

stattung von Arbeitsplätzen mit notwendigen technischen Hilfsmitteln. Es können 

weiterhin auch Ersatzbeschaffungen und Beschaffungen zur Anpassung an die 

technische Weiterentwicklung gefördert werden sowie die Ausbildung des schwer-

behinderten Menschen im Gebrauch der geförderten Gegenstände (s. 4.7.5) Leis-

tungen nach § 26 SchwbAV können als Zuschuss oder Darlehen bis zur Höhe der 

notwendigen Kosten erbracht werden; als besonders förderungswürdig gilt die Ein-

richtung von Arbeitsplätzen für besonders betroffene schwerbehinderte Menschen, 

zu denen grundsätzlich Abgänger aus Werkstätten gehören.

§ 34 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX

und

§ 26 SchwbAV 

i. V. m.

§ 72 SGB IX

ZB Info

4.5.7 Leistungen aus der

Ausgleichs abgabe 

zur Abgeltung 

außergewöhnlicher 

Belastungen der 

Arbeitgeber

Zur Abgeltung außergewöhnlicher Belastungen der Arbeitgeber kann das Integra-

tionsamt zur Sicherung der Beschäftigung besonders betroffener schwerbehinder-

ter Menschen fortgesetzt finanzielle Leistungen erbringen. Dies gilt insbesondere 

für schwerbehinderte Menschen, die im Anschluss an eine Beschäftigung in einer 

WfbM, am allgemeinen Arbeitsmarkt beschäftigt werden, vor allem, wenn ohne die-

se Leistungen das Beschäftigungsverhältnis gefährdet würde. Die Förderhöhe ist 

begrenzt. Sie liegt bei max. 50% der Arbeitgeberbruttolohnkosten.

§ 27 SchwbAV

ZB Info

Neue Empfehlung der BIH 

zu den Leistungen nach

§ 27 SchwbAV (Ab 01.2007)

www.integrationsaemter.de
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4.5.8 Ergänzende 

Förderung – 

Teilleistungen aus 

der Eingliederungs-

hilfe 

(Teilhabebudget/ 

persönliches 

Budget)

Nach Auslaufen der vorrangigen Förderung (EGZ) können dauernde Leistungen 

zur Abgeltung außergewöhnlicher Belastungen erbracht werden. Diese Leistungen 

sind in der Höhe begrenzt (ca. 50%). In Einzelfällen kann es jedoch sein, dass die 

abrufbare und konstante Arbeitsleistung wesentlich behinderter Arbeitnehmer sich 

unterhalb der Förderschwelle des Integrationsamtes (ca. 50 % Normalleistung) 

stabilisiert hat, die Teilhabe am Arbeitsleben inhaltlich erfüllt ist, und ohne eine 

ergänzende Förderung das Arbeitsverhältnis scheitern würde, so sollten zur Siche-

rung der Teilhabe am Arbeitsleben für wesentlich behinderte Menschen – alternativ 

zur Förderung der WfbM auch ergänzende Leistungen aus der Eingliederungshilfe 

(Teilhabebudget/als Persönliches Budget) in Frage kommen.

(s. auch Persönliches Budget für Arbeit Rheinland-Pfalz = Kombileistung Einglie-

derungshilfe und Ausgleichsabgabeleistung, allerdings ohne Berücksichtigung vor-

rangiger EGZ-Leistungen)

§ 27 SchwbAV

Kapitel 4.5.7

Vorläufige Handlungsemp

fehlungen der BAR „Träger-

übergreifende Aspekte bei 

der Ausführung durch ein 

persönliches Budget“

www.bar-frankfurt.de

4.6 Rückkehrrecht/Aufnahmerecht in die WfbM

4.6.1 Die Möglichkeit zur Teilhabe am Arbeitsleben in der WfbM sollte für wesentlich 

behinderte Sonderschulabgänger, die im Anschluss an die Schule direkt in ein Ar-

beitsverhältnis vermittelt wurden, im Falle des Scheiterns dieses Arbeitsverhältnis-

ses (ohne Chance zur zeitnahen Neu-Vermittlung in ein weiteres Arbeitsverhältnis 

durch den IFD) offen gehalten werden. Dies sollte bereits zum Zeitpunkt der Be-

rufswegentscheidung im Teilhabeplan festgehalten werden. Bei wesentlich behin-

derten Menschen stellt dies der Eingliederungshilfeträger im Rahmen der Fach-

ausschussbeteiligung in eigener Zuständigkeit zu diesem Zeitpunkt bereits fest, so 

dass damit der Anspruch auf eine geeignete Förderung in einer WfbM dem Grunde 

nach bestätigt wird.

Die konkrete Aufnahme in die WfbM sollte unter Beteiligung des Fachausschuss in 

einem beschleunigten Verfahren erfolgen. Sofern der Gesamtförderanspruch auf 

Leistungen zur Teilhabe im Eingangsverfahren und im Berufsbildungsbereich noch 

nicht ausgeschöpft wurde, erfolgt zunächst eine Förderung in diesem Bereich. Die 

individuelle Förderung der WfbM ist darauf auszurichten, die im Einzelfall am all-

gemeinen Arbeitsmarkt erworbenen Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen zu 

erhalten und eine erneute Erprobung und ggf. Vermittlung am allgemeinen Arbeits-

markt im Zusammenwirken mit dem IFD zielgerichtet zu verfolgen. Ein Arbeits-

einsatz unter den Bedingungen das allgemeinen Arbeitsmarkt ist soweit möglich 

anzustreben. Der hierzu erforderliche Eingliederungsplan der WfbM, muss diesem 

Ziel überprüfbar Rechnung tragen. Dieser wird zum Bestandteil des Teilhabeplans.

Kapitel 1.5

§ 53 SGB XII

4.6.2 Wiederaufnahme 

in die WfbM nach 

Arbeitsverhältnis

Die Möglichkeit der Wiederaufnahme in die WfbM sollte für wesentlich behinderte 

Werkstattabsolventen, im Falle des Scheiterns eines Arbeitsverhältnisses (ohne 

Chance zur zeitnahen Vermittlung in ein weiteres Arbeitsverhältnis durch den IFD) 

offen gehalten werden. Die Wiederaufnahmeoption wird bereits zum Zeitpunkt der 

Begründung eines Arbeitsverhältnisses nach Bestätigung des zuständigen Leis-

tungsträgers im Teilhabeplan festgeschrieben. Die konkrete Wiederaufnahme in 

die WfbM sollte unter Beteiligung des Fachausschuss in einem beschleunigten Ver-

fahren erfolgen. Sofern der Gesamtförderanspruch auf Leistungen zur Teilhabe im 

Eingangsverfahren und im Berufsbildungsbereich noch nicht ausgeschöpft wurde, 

erfolgt zunächst eine Förderung in diesem Bereich. Die individuelle Förderung der 

WfbM ist darauf auszurichten, die im Einzelfall am allgemeinen Arbeitsmarkt er-

worbenen Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen zu erhalten und eine erneute 

Erprobung und ggf. Vermittlung am allgemeinen Arbeitsmarkt im Zusammenwir-

ken mit dem IFD zielgerichtet zu verfolgen. Ein Arbeitseinsatz unter den Bedingun-

gen das allgemeinen Arbeitsmarkt ist soweit möglich anzustreben. Der hierzu er-

forderliche Eingliederungsplan der WfbM, muss diesem Ziel überprüfbar Rechnung 

tragen. Dieser wird zum Bestandteil des Teilhabeplans.

Kapitel 1.5
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4.6.3 Rentenrechtliche 

Behandlung/Siche-

rung besonderer 

rentenversiche-

rungsrechtlicher 

Ansprüche

Beschäftigte in WfbM – sofern sie wegen Art und Schwere der Behinderung nicht 

auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt tätig sein können-, in Integrationsprojekten 

– sofern das Leistungsvermögen gegenüber der Beschäftigungszeit in der WfbM 

unverändert geblieben ist – und während der Zeit einer nicht erfolgreichen Ein-

gliederung auf dem allgemeinen Arbeitsmarktes gelten als voll erwerbsgemindert. 

Voraussetzung für einen Rentenanspruch ist der Eintritt voller Erwerbsminderung 

vor Erfüllung der allgemeinen Wartezeit (60 Monate) und das ununterbrochene Wei-

terbestehen von voller Erwerbsminderung bis zur Erfüllung der Wartezeit von 240 

Monaten. Diese zurückgelegten Pflichtbeitragszeiten zählen auch zur Erfüllung der 

Wartezeit bei Altersrenten.

Mit dem Übergang zum allgemeinen Arbeitsmarkt werden wesentlich behinderte 

Menschen nicht per se voll erwerbsfähig. Grundsätzlich hängt die Beurteilung, ob 

eine Eingliederung erfolgreich ist, nicht von einer bestimmten, für alle Versicherten 

einheitlichen Dauer ab, sondern lässt sich nach Überzeugung des Gesetzgebers nur 

nach den Umständen jedes Einzelfalles beurteilen.

Eine erfolgreiche Eingliederung des wesentlich behinderten Menschen auf dem all-

gemeinen Arbeitsmarkt liegt aus Sicht der Rentenversicherung nur dann vor, wenn 

der wesentlich behinderte Mensch nicht nur regelmäßig im Rahmen einer 5-Tage-

Woche mindestens 6 Stunden täglich arbeitet, sondern wenn dies unter den dort 

üblichen Bedingungen (ohne dauernde finanzielle Förderung und laufende perso-

nale Unterstützung, aufgrund eigener Fähigkeiten und Leistungen wettbewerbs-

fähig) möglich ist. Unterscheiden sich die Arbeits- und Rahmenbedingungen für 

die Ausübung der täglichen Arbeitsvorgänge nicht wesentlich von den bisherigen 

(in der WfbM), so kann im Einzelfall davon ausgegangen werden, dass die volle Er-

werbsminderung im Sinne der Rentenversicherung weiter besteht.

Anders verhält es sich bei behinderten Menschen die ihre Wettbewerbsfähigkeit 

durch die Maßnahme in der WfbM wiedererlangen konnten (z. B. seelisch behinderte 

Menschen). Findet ein solcher Rehabilitand einen Arbeitsplatz auf dem allgemeinen 

Arbeitsmarkt, so liegt nach erfolgreicher Einarbeitung keine Erwerbsminderung im 

Sinne der Rentenversicherung mehr vor. Wird aufgrund eines erneuten (endgülti-

gen) Leistungsabfalls die Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt wieder 

aufgegeben, so wird geprüft, ob es sich um einen gescheiterten Eingliederungs-

versuch gehandelt hat oder ob die Beendigung der Tätigkeit auf einen ganz neuen 

Leistungsfall (z. B. Unfall, neue Erkrankung) zurück zu führen ist. Handelt es sich 

um einen gescheiterten Eingliederungsversuch, so zählen diese Beitragszeiten zur 

Erfüllung der 240 Monate Wartezeit dazu.

Liegt dagegen ein neuer Leistungsfall vor, so zählen die beim Arbeitgeber außer-

halb z. B. der WfbM – wie auch die bisher in der WfbM – zurückgelegten Beitragszei-

ten zur Erfüllung der 60 Monate Wartezeit für die Rente wegen voller oder teilwei-

ser Erwerbsminderung. Auch die weitere Voraussetzung, dass mindestens 3 Jahre 

versicherungspflichtige Zeiten im 5Jahreszeitraum vor dem neuen Leistungsfall 

erforderlich sind, wird mit Pflichtbeitragszeiten, die in und außerhalb der WfbM zu-

rückgelegt sind, erfüllt.

Zur Vermeidung von Nachteilen soll die rentenrechtliche Bewertung in jedem Ein-

zelfall vor der Aufnahme einer geeigneten Beschäftigung mit dem zuständigen 

Rentenversicherungsträger durch den IFD geklärt werden.

§ 43 Abs. 2 Satz 3 Nr.1 

SGB V

§ 43 Abs. 6 SGB VI

Anmerkung:

Punkt 4.6.3 wurde von 

der Deutschen  

Rentenversicherung – 

Baden-Württemberg 

ausgearbeitet!
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5 Verfahren

5.1 Beteiligung IFD Die Beteiligung des IFD ist für die Unterstützung der Zielgruppe verpflichtend. Der 

IFD ist nach seiner gesetzlichen Aufgabenstellung ein Leistungsträger übergreifen-

des Unterstützungssystem. Er ist allen Beteiligten gleichermaßen zur Objektivität 

und Neutralität verpflichtet. Er soll die Personen dieser Zielgruppe über alle Stufen 

der beruflichen Vorbereitung, Vermittlung und Sicherung begleiten. Er führt aus 

diesem Grunde in Abstimmung mit allen Beteiligten den Teilhabeplan.

Der IFD wird frühzeitig beteiligt durch

• die Schulen: für alle Schülerinnen und Schüler für die ein Übergang zum 

allgemeinen Arbeitsmarkt vorbereitet und erprobt werden soll.

• durch die WfbM: für alle Teilnehmer/innen der WfbM für ein Übergang zum 

allgemeinen Arbeitsmarkt vorbereitet und erprobt werden soll.

• den Fachausschuss bzw. die beteiligten Leistungsträger: im Rahmen seiner 

Aufgaben und Funktionen sowie den Gemeinsamen Grundlagen.

Schnittstellenkonzeption

http://www.kvjs.de/aktion-

1000-fachliche-materialien.

html

Kapitel 3.3

5.2 Beteiligung 

Fachausschuss

Arbeitsagentur, 

Träger nach SGB II, 

Reha-Träger

Dem Fachausschuss kommt auf Grund seiner Rechte und Pflichten eine besondere 

Bedeutung bei der Umsetzung des gesetzlichen Gebotes der Förderung des Über-

gangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt zu. Der Fachausschuss wird bereits früh-

zeitig in die Berufswegeplanung aktiv einbezogen. Er erhält alle entscheidungsrele-

vanten Unterlagen und beteiligt sich an der Fortschreibung des Teilhabeplanes. Im 

Teilhabeplan werden alle erforderlichen Maßnahmen, Verabredungen und Leistun-

gen fest- und fortgeschrieben. Der Fachausschuss überwacht auch deren Zieler-

reichung.

Der IFD arbeitet bei allen Fällen, für die ein Übergang zum allgemeinen Arbeits-

markt in Betracht kommt dem Fachausschuss zu. Der IFD unterstützt den Fach-

ausschuss bei Klienten die er im Rahmen der betrieblichen Erprobung aus Schulen, 

WfbM oder sonstigen Maßnahmen begleitet hat, mit Fachdienstlichen Stellungnah-

men nach einheitlichem Muster.

§ 2 WVO

Kapitel 3.1

Kapitel 3.3

5.3 Bewilligung 

von Leistungen 

unterschiedlicher 

Leistungsträger/

Teilhabevereinba-

rung

Der IFD muss mit den beteiligten Leistungsträgern die erforderlichen Leistungen 

frühzeitig abklären, damit diese die notwendigen Sozialleistungen rechtzeitig um-

fassend und wirksam erbringen können. Die zugesagten Förderleistungen werden 

im Teilhabeplan dokumentiert. Komplexleistungen werden in Koordinierungsbe-

sprechungen gemeinsam abgestimmt, geplant und im Teilhabeplan festgeschrie-

ben. Die Bewilligung und Auszahlung der jeweiligen Teilleistungen erbringen die 

Leistungsträger in der Regel in eigener Regie.

Alternativ: es jederzeit auch möglich, dass gemäß § 86 ff SGB X ein Leistungsträger 

einen anderen durch öffentlichrechtlichen Vertrag (Verwaltungsvereinbarung) be-

auftragt, die in seinen Zuständigkeitsbereich fallenden Teilleistungen durch diesen 

ausführen zu lassen. Eine solche Regelung wird vor allem dann getroffen, wenn 

man den Beantragungs- und Bewilligungsaufwand für die Leistungsberechtigten 

überschaubar halten möchte (wie aus einer Hand).

Eine solche Regelung wurde zwischen den Landkreisen Böblingen bzw. Calw und 

dem KVJS – Integrationsamt zur Durchführung des Modellprojekts „Ergänzender 

Lohnkostenzuschuss für wesentlich behinderte Menschen im Sinne des § 53 Abs. 

3 SGB XII“ entwickelt.

Vorläufige Handlungsemp

fehlungen Persönliches 

Budget/Komplexleistung 

BAR §§ 53 und 86 ff SGB X

www.bar-frankfurt.de

Die entsprechenden Unter-

lagen sind bei den beteilig-

ten Landkreisen bzw. beim 

KVJS (Referat 34) erhältlich

1 | KVJS | TEILHABEAUSSCHUSS BADEN-WÜRTTEMBERG

http://www.kvjs.de/aktion1000-fachliche-materialien.html
http://www.kvjs.de/aktion1000-fachliche-materialien.html
http://www.kvjs.de/aktion1000-fachliche-materialien.html
http://www.bar-frankfurt.de
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5.4 Beteiligung des

Eingliederungs-

hilfeträgers

Für Personen der Zielgruppe geht die frühzeitige Beteiligung des Eingliederungshil-

feträgers über die obligatorische Beteiligung am Fachausschuss hinaus. Im Rahmen 

der Berufswegeplanung erhält der Eingliederungshilfeträger frühzeitig und umfas-

send Einblick in die entscheidungsrelevanten Unterlagen (u. a. Kompetenzanalyse). 

Er wird auch für die Fälle einbezogen, für die eine unmittelbare Vermittlung am 

allgemeinen Arbeitsmarkt realisiert werden kann. Der Eingliederungshilfeträger 

gestaltet und überwacht den Teilhabeplan aktiv mit. Er sorgt bereits zu diesem Zeit-

punkt für eine förderrechtliche Zuordnung zur Zielgruppe der Gemeinsamen Grund-

lagen und trägt damit zur Rechtssicherheit im Falle des Scheiterns bei.

5.5 Fallmanagement 

des Eingliederungs-

hilfeträgers

Das Fallmanagement in der Eingliederungshilfe ist lokal unterschiedlich geregelt. 

Die jeweiligen Regelungen sind zu beachten. Hinweise zur Weiterentwicklung des 

Fallmanagements finden sich auch im BAGüS/BIH – Positionspapier. Anmerkung der 

Redaktion: Zurzeit entsteht unter der Federführung des KVJS eine Handlungsemp-

fehlung für das Fallmanagement in der Eingliederungshilfe zur Umsetzung der Ge-

meinsamen Grundlagen. Diese soll noch vor der Sommerpause 2008 verfügbar sein.
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2 | WfbM Rudolph-Sophien-Stift 
 Stuttgart
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WfbM Rudolf-Sophien-Stift 
gGmbH – „shortcuts“ (Stand 
2015)

ISO-Zertifizierung

Qualitätsmanagement ist in der WfbM der Rudolf-Sophien-

Stift gGmbH durch die DIN EN ISO 9001:2008 gesichert und 

definiert. Die ISO beschreibt Abläufe und Zuständigkeiten der 

WfbM die genormt sind. Die Werkstatt, deren Ziele, Aufgaben 

und Strukturen werden transparent, die Qualitätsstandards 

für Auftraggeber oder Kostenträger überprüfbar. Eine regel-

mäßige Überprüfung durch Überwachungsaudits garantiert 

die Einhaltung der DIN. 

AZAV Zulassung 

Die Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsför-

derung (AZAV) legt die Voraussetzungen und ein Verfahren 

zur Zulassung von Trägern und Maßnahmen der Arbeitsför-

derung nach dem dritten SGB fest. Die betreffen das Ein-

gangsverfahren und den Berufsbildungsbereich in Werk-

stätten für behinderte Menschen. Somit wird ein System zur 

Sicherung der Qualität mittels zielgerichteter Maßnahmen 

und Maßnahmen der kontinuierlichen Verbesserung ermög-

licht und die Qualitätsstandards der WfbM stetig verbessert. 

HEGA-Fachkonzept

2010 hat die Agentur für Arbeit die Werkstätten für behinder-

te Menschen bundesweit aufgefordert, Fachkonzepte über 

die Durchführung der Beruflichen Rehabilitationsmaßnah-

men zu erstellen. Das Fachkonzept regelt Näheres zu den 

fachlichen Anforderungen an das Eingangsverfahren (nach § 

3 WVO) und dem Berufsbildungsbereich (nach § 4 WVO) und 

ist Grundlage für Durchführung dieser Maßnahmen durch 

anerkannte WfbMs. Das Bildungskonzept bezieht die äuße-

ren Lebensbedingungen, die freie Entfaltung der Persönlich-

keit ebenso ein wie das Recht auf Verschiedenheit. Durch 

Binnendifferenzierung und Personenorientierung wird eine 

Ausrichtung an den anerkannten Berufsausbildungen her-

gestellt.

Eingangsverfahren

Im dreimonatigen Eingangsverfahren kann der Klient her-

ausfinden, wie belastbar er aktuell ist, welche beruflichen 

Interessen und Fähigkeiten er hat, und wie der weitere Be-

rufsweg aussehen kann. Diese erste Phase der beruflichen 

Rehabilitationsmaßnahme besteht aus internen Praktika 

in den Abteilungen der Rudolf-Sophien-Stift gGmbH sowie 

regelmäßigen Reflexionsgesprächen mit den Gruppenlei-

tern und Anleitern der Werkstatt für behinderte Menschen 

(WfbM). Nach den ersten drei Monaten wird dann gemein-

sam über den weiteren Verlauf der beruflichen Rehabilitation 

entschieden, besprochen, welche Arbeits- und Bildungsan-

gebote sich für den Klienten eignen und wie er begleitend 

unterstützt werden kann? 

Berufsbildungsbereich (BB)

Der Berufsbildungsbereich ist in der Regel auf 24 Monate 

ausgelegt. In dieser Zeit stehen die Themen Arbeit und Bil-

dung im Zentrum der beruflichen Rehabilitationsmaßnahme. 

Auch die Rückkehr auf den Allgemeinen Arbeitsmarkt wird 

mittels Praktika abgeklärt. Die Klienten absolvieren Praktika 

auf dem Allgemeinen Arbeitsmarkt, um ihre Leistungsfähig-

keit zu erproben. Mit jedem Klienten wird ein individueller 

Förderplan gestaltet, der regelmäßig auf Stimmigkeit über-

prüft wird. Dieser Plan ist ganzheitlich ausgerichtet und be-

rücksichtigt auch die psychische Gesundheit und die sozialen 

Aspekte z. B. das Privatleben jedes einzelnen Klienten. 

Arbeitsbereich (AB)

Der Arbeitsbereich schließt sich an den Berufsbildungsbe-

reich an. In diesem Bereich ändert sich der Status des Klien-

ten: Er wird zum Mitarbeitenden der Werkstatt für behinderte 

Menschen (WfbM) des Rudolf-Sophien-Stifts. Das bedeutet, 

er ist nun dauerhaft in einem der Werkstatt-Bereiche tätig. 

Berufliche Inklusion, also die Mitarbeit auf Außenarbeits-

plätzen in Firmen des Allgemeinen Arbeitsmarkts, wird wei-

terhin gefördert. Dabei wird jeder Klient begleitet und indivi-

duell weitergebildet. 
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Berufliche Bildung

Jeder Klient, der in einer der Abteilungen der Werkstatt 

für behinderte Menschen (WfbM) der Rudolf-Sophien-Stift 

gGmbH arbeitet, erhält Berufliche Bildung. Das heißt, er wird 

auf dem ihn betreffenden Gebiet vor Ort aus- und weiterge-

bildet. Bezogen auf die jeweiligen Tätigkeiten und Aufgaben 

werden am Arbeitsplatz Wissen und Know-how vermittelt. 

Hierbei gilt der individuelle Ansatz: Jeder Klient kann in sei-

nem Tempo so viel und so oft lernen, wie es für ihn passend 

ist. Zusätzlich beinhaltet das Bildungsangebot ein breit 

gefächertes Programm mit Kursen zu Berufspraxis und All-

gemeinbildung, mit sozialen Angeboten, wie beispielsweise 

Sport- oder Kreativgruppen, und mit psychosozialen Weiter-

bildungskursen, etwa Stressbewältigungs- oder Kommuni-

kationstraining. 

Werkstattrat

Die Diakonie-Werkstättenmitwirkungsverordnung gilt seit 

dem 1. Juli 2004. Sie regelt Mitbestimmung und Mitwirkung 

von Beschäftigten in den Werkstätten für behinderte Men-

schen. Der Werkstattrat der Rudolf-Sophien-Stift gGmbH 

besteht bereits seit 1991. Seine Mitglieder beraten und un-

terstützen die Klienten, die in der Werkstatt für behinderte 

Menschen (WfbM) arbeiten. Der Werkstattrat vertritt maß-

geblich die Interessen der Klienten, falls es am Arbeitsplatz 

Probleme gibt. 

Frauenbeauftragte

Die Gleichbehandlung der Geschlechter ist auch in der Werk-

statt für behinderte Menschen ein wichtiges Thema. Seit 

2011 kümmern sich Frauenbeauftragte um die Interessen 

der weiblichen Klientinnen. Sie schaffen ganz grundsätzlich 

mehr Bewusstsein für die Gleichstellung von Mann und Frau. 

Kooperationspartner 

• Kostenträger (Agentur für Arbeit, Deutsche  

Rentenversicherung, Sozialamt Stadt Stuttgart)

• Werkstätten für behinderte Menschen  

(Neckartalwerkstätten, Werkstätten der Lebenshilfe, 

Behinderten zentrum)

• Kliniken (Zentrum für Seelische Gesundheit,  

Furtbachkrankenhaus, Bürgerhospital,  

Zentrum für seelische Gesundheit)

• niedergelassene Fachärzte der Psychiatrie und  

Psychologen

• Berufsschulgen (Berufliche Schule im Hoppenlau)

• Gemeindepsychiatrischer Verbund (Gemeinde-

psychiatrisches Zentren – GPZ, Wohnangebote)

• Träger der Erwachsenenbildung  

(Neue Arbeit gGmbH, Berufsbildungswerk  

Waiblingen, VHS-Volkshochschule)

• Integrationsdienste  

(IFD-Integrationsfachdienst Stuttgart)

• über 250 Arbeitgeber als Auftraggeber/Kunden  

Organigramm

2 | WFBM RUDOLF-SOPHIEN-STIFT | STUTTGART
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Flyer zur Vereinbarung zur Verhinderung sexueller Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz

und den Frauenbeauftragten in den RRSS Werkstätten
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3 | BILA | Lebenshilfe Breisgau
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Ein Projekt stellt sich vor 

  

Bündnis  Inklusion Lokal Aktiv 
 
 

12.04.2016 
 

I. Unruh-Mohrbacher/ G. Heckmann, Projektkoordination BILA, Lebenshilfe Breisgau gGmbH 

„AK Inklusion“ 
Kinderabenteuerhof 

„Netzwerk 
Inklusion vor Ort“, 
Kinderabenteuerhof 
(Aktion Mensch) 

BILA 
Kooperation 
(Aktion 
Mensch) 

Wie es dazu kam - BILA 
 
 
 

 
 

Bündnis  
trägerübergreifend, Zusammenspiel vieler Akteure (Netzwerk)    

Inklusion  
Triebfeder und Ziel 

Lokal 
Eingebettet im Quartier Vauban 

Aktiv 
Machen statt Machen-Lassen, konkrete Umsetzung 

 

  
 

I. Unruh-Mohrbacher/ G. Heckmann, Projektkoordination BILA, Lebenshilfe Breisgau gGmbH 

Vortrag zu »BILA« – einem lokalen Bündnis zur Erstellung eines übergreifenden Netzwerkes 

für die Inklusion behinderter Menschen in allen Lebensbereichen
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3 | BILA | LEBENSHILFE BREISGAU

 
 

 ARBEITSGRUPPEN 
 

BILAAKTIV 
Aktionsschmiede und Arbeitsgruppen 

   AKTIONSSCHMIEDE, IDEENSCHMIEDE 
Austausch, Ideen, neue Projekte anstoßen,  Aktionen planen 

AG Barrierefrei 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
AG  Arbeit / 

Tagesstruktur 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
AG Freie Zeit 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
AG Kultur
  

 
 
 

I. Unruh-Mohrbacher/ G. Heckmann, Projektkoordination BILA, Lebenshilfe Breisgau gGmbH 

 
AG,…       

 
 
 

  
 
 
 
 
 

BÜNDNIS   
 
 Projektträger 1  

 
 
 
 
 

Projektträger 2  
 
 
 
 
 

Projektträger 3  
 
 
 
 
 

GESAMTPROJEKTLEITUNG 

2 Teilprojekte  
Beratung  und Begleitung 

zur Inklusion … 
 

… individuell 
… institutionell 

I. Unruh-Mohrbacher/ G. Heckmann, Projektkoordination BILA, Lebenshilfe Breisgau gGmbH 

Lebensübergänge von 
Kindern und 
Jugendlichen 

Teilprojekt Inklusive 
Praktika 

Inklusive Gestaltung aller 
Aktivitäten im  Gemein-

wesen 

Teilprojekt Älterwerden 
im Stadtteil 

Betriebe 

Jugendzentrum 

Schulen 

Kitas 

Vereine 

Initiativen 

Projekte 
Einzelpersonen 

Netzwerk 
Inklusion 

Region 
Freiburg 
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Auftaktveranstaltung 3.12.2014 

Aktionsschmieden und Arbeitsgruppen 
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Inklusiver Kinderabenteuerhof 

Stadtteilfest und Inklusiver Spieltag 

3 | BILA | LEBENSHILFE BREISGAU
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Fachtag „Barrierefrei“ 

Schritt für Schritt 
  

 

 
 

 
 
 

 

Ergebnispräsentation  
einer Befragung der EH 

zu Teilhabemöglichkeiten  
13. April 2016 

Beteiligung am Stadtteilfest 
16. Juli 2016 

I. Unruh-Mohrbacher/ G. Heckmann, Projektkoordination BILA, Lebenshilfe Breisgau gGmbH 

„Aktion Perspektivwechsel“ 
Begehung Dorfbachweg 

22. April 2016 

Aktionsschmiede 
„Gute Orte für Arbeit in Vielfalt“ 

15. Juni 2016 

Inklusive Lesenacht 
Oktober 2016 
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Anlaufstellen der Projektträger 
 
BILA- Koordinationsbüro der Lebenshilfe gGmbH 
Gerlind Heckmann, Ina Unruh-Mohrbacher 
Adinda-Flemmich-Strasse 2, 79100 Freiburg 
Tel.: 0761-59028290, bila@lebenshilfe-breisgau.de 
 
Kinderabenteuerhof  Freiburg e.V. 
Joachim Stockmeier, Marina Müller 
Alfred-Döblin-Platz 1, 79100 Freiburg 
Tel.: 0761-45687138, info@kinderabenteuerhof.de 
 
Stadtteilverein e.V./ Quartiersarbeit 
Alfred-Döblin-Platz 1, 79100 Freiburg 
Tel.:0761-45687134, info@quartiersarbeit-vauban.de 
 

 
 

3 | BILA | LEBENSHILFE BREISGAU
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4 | Das Unterstützungssystem 
 in der Schweiz
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Die Eidgenössische  
Invalidenversicherung IV  

Invalidität – berufliche Eingliederung  
Lic. Phil. Rolf Schürmann  

Geschäftsleiter IV-Stelle Basel-Stadt 

  

… und sind nicht allzu 

  
Ziel  

 
 

 
Sie kennen wichtige Aspekte  

der Eidgenössischen 
Invalidenversicherung im Kontext der 

beruflichen Eingliederung   
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Vortrag von Lic. Phil. Rolf Schürmann über die Funktion der Eidgenössischen Invalidenversicherung IV in der Schweiz

4 | DAS UNTERSTÜTZUNGSSYSTEM IN DER SCHWEIZ
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… und sind nicht allzu 

3 

Danke!   

 
„Mein Gedanke war, die arbeitenden Klassen zu 
gewinnen, oder soll ich sagen zu bestechen, den Staat 
als soziale Einrichtung anzusehen, die ihretwegen 
besteht und für ihr Wohl sorgen möchte.“ 

 
Kanzler Otto v. Bismarck 1883 

 

 

 

 

… und sind nicht allzu 

4 

Die Sozialversicherungen 2016   

Alters- und Hinterlassenenversicherung  
Invalidenversicherung 
Ergänzungsleistungen  
Berufliche Vorsorge  
Krankenversicherung 
Unfallversicherung   
Erwerbsersatzordnung 
Arbeitslosenversicherung 
Familienzulagen ….  
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… und sind nicht allzu 

5 

Anteil IV an Sozialversicherungen (2013) 
Gesamtausgaben 149 Mrd. CHF  

Quelle: BSV 2015 

… und sind nicht allzu 

6 

Invalidenversicherung und 
«Behindertenhilfe»   
 

Eidgenössisches Invalidenversicherungsgesetz  (IVG)  
wird ergänzt durch  

Bundes(rahmen)gesetz über die Institutionen zur 
Förderung der Eingliederung von invaliden Personen 
(IFEG) – keine Sozialversicherung 

4 | DAS UNTERSTÜTZUNGSSYSTEM IN DER SCHWEIZ
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… und sind nicht allzu 

7 

Aufgabenteilung BUND – KANTONE   

Invalidenversicherung IV: 

Bundes- und Beitragsfinanziert  

 

       Behindertenhilfe       
      IFEG:  

      Kantonsfinanziert  

… und sind nicht allzu 

8 

Invalidenversicherung - Betriebsrechnung  

2014 

Total Einnahmen 10‘117 

Beiträge Versicherte & 
Arbeitnehmer 

5‘018 

Beiträge öffentliche Hand 4‘867 

Regress, Anlageertrag 292 

in Mio. CHF 

Quelle: BSV 2015 
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Invalidenversicherung - Betriebsrechnung  

2014 

Total Ausgaben 9‘254 

Sozialleistungen 8‘301 
Verwaltungs- & 
Durchführungskosten 

678 

Schuldzinsen 275 

Rechnungssaldo 922 
IV-Verschuldung  -12‘843 

in Mio. CHF 

Quelle: BSV 2015 

… und sind nicht allzu 
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Invalidenversicherung - Leistungen 

IV-Stelle Basel-Stadt 

Eingliederung 

Früherfassung 

Frühintervention 

„Integrations-
massnahmen“ 

Massnahmen 
beruflicher Art 

Geldleistungen 

Invalidenrente 

Hilflosenentschädigung 

Taggeld 

Kapitalhilfe 

Assistenzbeitrag 

Sachleistungen 

Hilfsmittel 

Medizinische 
Massnahmen 
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Die berufliche Eingliederung 
in der Invalidenversicherung   

… und sind nicht allzu 
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CH – Invalidenversicherung – Maxime:  
«Eingliederung vor und aus Rente»  

 
 
Die IV gewährt in erster Linie 
Eingliederungsmassnahmen in  
den ersten Arbeitsmarkt  
 
 
Nur wenn die Erwerbsfähigkeit nicht durch 
zumutbare Massnahmen wiederhergestellt, 
erhalten oder verbessert werden kann, wird der 
Anspruch auf eine Invalidenrente geprüft bzw. die 
Rente beibehalten 
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Neue Renten pro Jahr 2002-2014   

… und sind nicht allzu 
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RentenbezügerInnen Bestand 
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Eingliederung und Rente  

… und sind nicht allzu 
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-Exkurs- 
Die IV- Rente in der Schweiz  

 

 

 

 

Um die Eingliederungsaktivitäten zu verstehen, 
muss man wissen, wie in der Schweiz ein      

IV-Rentenanspruch geklärt wird. 
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Invalidenrente 

MEDIZINISCHES 
ELEMENT 

Körperlicher, 
geistiger oder 
psychischer 

Gesundheits-
schaden 

WIRTSCHAFTLICHES 
ELEMENT 

Voraussichtlich 
längerfristige 

Erwerbs-
unfähigkeit 

KAUSAL-
ZUSAMMENHANG 

 

Die Elemente einer Invalidität 

… und sind nicht allzu 
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Invalidenrente 

ARBEITSUNFÄHIGKEIT 

Aufgrund 
Gesundheitsschaden  

nicht mehr oder nur 
teilweise arbeitsfähig im 
bisherigen Beruf  

Grad der Arbeitsunfähigkeit 
durch den Arzt festgelegt 

ERWERBSUNFÄHIGKEIT 

Aufgrund 
Gesundheitsschaden 

nicht mehr oder nur 
teilweise  arbeitsfähig auf 
dem gesamten, in Betracht 
kommenden Arbeitsmarkt 

Der aus Erwerbsunfähig-
keit resultierende IV-Grad 
von der IV-Stelle festgelegt 

Arbeitsunfähigkeit ≠ Erwerbsunfähigkeit ! 
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Invalidenrente 

 

Mann 48, ohne abgeschlossene Berufsausbildung 

Als Bauhilfsarbeiter 100% arbeitsunfähig 
(Herzleiden/Diskushernie) 

Leichtere Tätigkeit in Teilzeit zumutbar (Erwerbsfähigkeit) 

med. zumutbare Tätigkeit: Staplerfahrer, 5 Tage à 5 Std. 

ökonomische Betrachtung – Einkommensvergleich 

Praxisbeispiel 

… und sind nicht allzu 
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Invalidenrente 

Erwerbseinkommen ohne Gesundheitsschaden 
(Valideneinkommen) 
Bauhilfsarbeiter 13 x 4’500.-  CHF 58’500.- 

Erwerbseinkommen mit Gesundheitsschaden  
(Invalideneinkommen) 
Leichte Hilfsarbeiten/Staplerfahrer  13 x 1’620.- CHF 21’060.- 

Erwerbseinbusse  CHF 37’440.- 

37’440 x 100 

58’500 

  

Invaliditätsgrad  =   64%    =   3/4-Rente 



87

… und sind nicht allzu 

21 

Invalidenrente 
Invaliditätsgrad in % Rentenhöhe 

60 100 50 0 40 70 

Ab 40% 

Ab 50% 

Ab 70% 

Ab 60% 

… und sind nicht allzu 
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Invalidenrente 

«Invalideneinkommen»  
Erwerbseinkommen der versicherten 
Person nach Eintritt Invalidität, welches sie 
durch eine zumutbare Tätigkeit bei 
ausgeglichener Arbeitsmarktlage erzielen 
könnte oder kann  

und zwar nach Durchführung 
medizinischer Behandlung und allfälliger 
Eingliederungsmassnahmen 
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Mitwirkungspflicht/Schadenminderung 

Versichertenpflichten 
 

→ Mitwirkung bei Abklärungen 
→ Beteiligung an zumutbaren Massnahmen 
→ das Zumutbare unternehmen, um Invalidität zu 

verhindern  
→ Meldung erheblicher Änderungen der 

beruflichen, familiären und gesundheitlichen 
Situation 
► Leistungen können gekürzt oder verweigert 
oder zurückgefordert  werden. 

… und sind nicht allzu 

IV- Verfahren idealtypisch   

24 

Anmeldung 
ca. 80’000 Erstanmeldungen  

 
Scannen, 

Daten erfassen, 
Abklärungen  

einleiten  
 

Rentenfrage 

Früh- 
intervention 

Berufliche  
Massnahmen   

 
Abschluss: 
Integriert/ 

nicht krank 
 

Renten- 
verfügung 

Triage 

spezifische 
Abklärungen 

Ermittlung 
Invaliditätsgrad 

Evtl.  
Früherfassung  
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Enges Zusammenspiel  
aller Akteure/innen !!!  

 
 
 

 

 
IV- 

Fachleute  
  
 

 

Ärzte/innen 

Arbeit- 
geber/innen 

Eingliederungs- 
institutionen   

 

Versicherte  
 

(Privat) 
Versicherungen  
 

26 

Früherfassung (vor IV-Anmeldung) 

Arbeitsunfähigkeit > 30 Tagen oder viele 
Kurzabsenzen   
Meldung durch Arbeitgeber, Versicherte, Ärzte, 
Krankenversicherungen, Sozialhilfe, 
Arbeitsloenversicherung etc.   
Ziel:   
Frühes Erkennen einer Invalidisierungsgefahr. 
Sind Leistungen der IV angezeigt? 

4 | DAS UNTERSTÜTZUNGSSYSTEM IN DER SCHWEIZ



LVR-DEZERNAT SOZIALES

90

… und sind nicht allzu 

27 

Frühintervention (nach IV-Anmeldung) 1 

Massnahmebündel  zur raschen Betreuung von 
Personen mit Anzeichen einer möglichen Invalidität 
   
 

 Die berufliche Eingliederung 

Ziel: 
Erhalt des Arbeitsplatzes durch sehr schnelle 
Massnahmen - Stabilisierung der Arbeitssituation. 

Rasche Platzierung bei neuem Arbeitgeber. 

Chronifizierung und Invalidisierung soll dadurch 
verhindert werden. 
 

… und sind nicht allzu 
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Berufliche Massnahmen ( ca. 500 Mio. CHF)   

 
 
 

 

 

Erstmalige 
Berufliche 
Ausbildung  
  
 

Berufsberatung 

Umschulung 

Arbeits-
vermittlung 

Arbeits-
versuch  

 

Integrationsmass-
nahmen  

 

Einarbeitungs-
zuschuss  
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«Integrationsmassnahmen» 
 

Integrationsmassnahmen schliessen Lücke 
zwischen medizinischer Rehabilitation und beruflicher 
Reintegration.  

Integrationsmassnahmen sind aufbauende 
Massnahmen nach längerer Arbeitsunfähigkeit v.a. 
bei psychischen Krankheiten    

Ziel 
Die Eingliederungsfähigkeit wird schrittweise im Sinne 
eines Stufenmodells aufgebaut. 

… und sind nicht allzu 

30 

 
Ergänzend: kantonale 
Behindertenhilfe (Bundesrahmengesetz)   
 Wohnen + Tagesstruktur  
Wohnheime und ambulante Wohnbegleitung  
Tagesstätten, Werkstätten (geschützte 
Arbeitsplätze, spezielle Erwachsenenbildung 

 
(Ca. 3 – 3.5 Mrd. CHF)  
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Ausblick auf die  
kommenden Jahre Basis OECD –Studie 2014    

 
 
 
 

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit 
Beeinträchtigungen benötigen noch besser koordinierte und 
noch engere Begleitung (Übergang ins Berufsleben)  
 

Die berufliche Integration von Personen mit psychischen 
Beeinträchtigungen erfordern ein noch frühzeitigeres Handeln 
sowie eine Fallführung mit zugeschnittenen Massnahmen (IIZ) 
 
Zur erfolgreichen Eingliederung ins Berufsleben ist die 
konstruktive Zusammenarbeit aller beteiligten Akteure 
(Arbeitgebende und Ärzte ebenso wie Schulen, Institutionen oder 
andere Sozialversicherungen) unverzichtbar. Ihre Koordination 
mit geeigneten Anreizen und Angeboten muss noch mehr 
gefördert werden. 
 

… und sind nicht allzu 
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Zahlen zur Invalidenversicherung  

http://www.bsv.admin.ch/dokumentation/
zahlen/ 
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Fragen?  
Bemerkungen? 
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5 | Impulse Basel
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Der iPunkt in Bildern

  

Breite Abstützung

 Der Beirat

Vortrag über Impulse Basel. Impulse Basel setzt sich für die Inklusion von Menschen mit Behinderung in der 

Arbeitswelt und in der Gesellschaft ein. Über Ihre Website bieten sie ein Netzwerk und einen Stellenmarkt

5 | IMPULSE BASEL
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Kommunikation

  

Plakatpräsenz
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Plakatpräsenz

  

Medienpräsenz

5 | IMPULSE BASEL
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Veranstaltungen

  

Zeichen setzen
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Zugang zu 
aussergewöhnlichen 
Personalressourcen

  

CHARTA-Board

5 | IMPULSE BASEL
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Stellenvakanz

  

Infoveranstaltungen HR-
Weiterbildungen
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Schulungsangebot

  

iPunkt-Treff

5 | IMPULSE BASEL
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iPunkt-Transfer

  

iPunkt-Lehrgang
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Informationen aus
erster Hand

  

Hotline

5 | IMPULSE BASEL
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Starkes Netzwerk

  

Arbeitgeber-
Netzwerk
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iPunkt-Denkpause

  

Die Labelträger
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iPunkt-Stammtisch

  

Die Vision
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Der rote Punkt erobert die Arbeitswelt in der Schweiz
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6 | „Aktiv den Übergang gestalten“ 
  Caritas Freiburg
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2. PRESSEGESPRÄCH AM 16.OKTOBER 2013 IM HAUS DEMANT IN KIRCHZARTEN-BURG  

-PRESSEMAPPE- 

 

 

 
 
 
 

Vorstellung der Ergebnisse der Projektumsetzung in der Stadt Freiburg und den Landkreisen 
Breisgau-Hochschwarzwald und Emmendingen (Laufzeit 01.01.2011 bis 31.12.2013):  

Rückblick, Einblick, Ausblick 

 

 

 

 

 

Inhalt der Pressemappe: 

Eckdaten des Projekts 
Projektflyer 

Tabellarische Projektübersicht 
 Drei Statements (Rückblick, Einblick, Ausblick)   

Einblick in das Projekt (Zitat der Teilnehmenden und Fotoimpressionen) 

AAkkttiivv  ddeenn  ÜÜbbeerrggaanngg  aallss  CChhaannccee  
ggeessttaalltteenn!! 

 

Förderung der Selbständigkeit älterer Menschen mit 
Behinderung 

 6 | „AKTIV DEN ÜBERGANG GESTALTEN“ | CARITAS FREIBURG

Pressemappe zu den Ergebnissen der Projektumsetzung der Stadt Freiburg, den Landkreisen Breisgau-Hochschwarzwald 

und Emmendingen zum Thema der Förderung der Selbstständigkeit älterer Menschen mit Behinderung
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Eckdaten des Kooperationsprojekts 

Laufzeit des Kooperationsprojekts: 
01.01.2011- 31.12.2013 
 
Fördersummen der drei Träger über die gesamte Laufzeit: 
Caritasverband Freiburg- Stadt: € 63.300 
Diakonisches Werk des Evangelischen Kirchenbezirks Breisgau-Hochschwarzwald: € 73.398 
Diakonisches Werk Freiburg/ Arbeitskreis Behinderte an der Christuskirche: € 63.300 
 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Pressekonferenz: 
 

Birgit Pfitzenmaier, Abteilungsleiterin Gesellschaftlicher Wandel & Kultur, Soziale 
Verantwortung der Baden-Württemberg Stiftung 

 
Projektverantwortliche der drei Kooperationspartner: 

Caritasverband Freiburg-Stadt: 
Rainer Kern, Projektverantwortlicher (Abteilungsleiter Wohnen und Beratung) 
Martin Danwerth, Projektverantwortlicher (Leiter der Ambulanten Dienste für Men-

 schen mit Behinderung) 
 

Diakonisches Werk des Evangelischen Kirchenbezirks Breisgau-Hochschwarzwald: 
Mathias Schulz, Projektverantwortlicher 

 
Diakonisches Werk Freiburg, Arbeitskreis Behinderte an der Christuskirche: 
Anja Pokorny, Projektverantwortliche 
Bertram Goldbach, Projektverantwortlicher (Leitung Arbeitskreis Behinderte an der 
Christuskirche) 

 
KursteilnehmerInnen: 
Gabriele Fabri 
Bernhard Schlupf 
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Projektübersicht „Aktiv den Übergang als Chance gestalten!“  
-Stand 05.08.2013- 

 Abgeschlossene Angebote Fortlaufende Angebote Kontaktinformationen 
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Zwei abgeschlossene Kursreihen zur Vorbereitung auf den Ruhe-
stand: 

1. Von September 2011 bis Juli 2012 in Riegel mit fünf Teilnehmen-
den 

2. Von November 2012 – Juli 2013 in March-Neuershausen mit fünf 
Teilnehmenden 

 

Inhalte der Kursreihen: 

 Biografiearbeit 
 Körperliche Veränderungen im Alter 
 Gesunde Ernährung 
 Sport und Bewegung 
 Freizeitgestaltung 
 Soziale Kontakte 
 Wohnen im Alter 
 Mobilität und Fortbewegung 
 Geld und Finanzen 

Seniorenspezifische Angebote: 

 Unterschiedliche Freizeit-, Bildungs- und Begegnungsangebote im 
Heinrich-Hansjakob-Haus in Freiburg 

 Themenspezifische Angebote der Informations- und Beratungsstel-
le für Menschen mit Behinderungen und ihre Angehörigen einmal 
im Quartal beim Arbeitskreis Behinderte an der Christuskirche in 
Freiburg 

 

Allgemeine Informationen und Informationen zu 
den Angeboten: 

Martin Danwerth 
Caritasverband Freiburg-Stadt 
Ambulante Dienste für Menschen mit Behinderung 
Zähringer Str. 11a 
79108 Freiburg 
Tel.: 0761 / 208 92 9-0 

Email: martin.danwerth@caritas-freiburg.de 

Homepage: http://www.caritas-freiburg.de/ 

 
Angebote für alle Altersgruppen: 

 Cafétreff in der WfbM in March-Neuershausen wöchentlich am 
Mittwochnachmittag für jüngere und ältere Menschen mit Behinde-
rung. 

 Cafétreff in der WfbM in Riegel, zweimal wöchentlich am Montag- 
und Donnerstagnachmittag, für jüngere und ältere Menschen mit 
Behinderung. 
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Drei abgeschlossene Kursreihen zur Vorbereitung auf den Ruhe-
stand á 26 Einheiten: 

1. September 2011 bis März 2012 im Haus Demant in Kirchzarten-
Burg mit neun Teilnehmenden  

2. Juni bis Dezember 2012 im Haus Adler Post in Titisee-Neustadt 
mit neun Teilnehmenden  

3. Februar bis Juli 2013 in der Diakonischen Initiative in Müllheim-
Hügelheim mit sieben Teilnehmenden 

Seniorenspezifische Angebote: 

 Seniorencafé für Menschen mit und ohne Behinderung einmal 
monatlich am Freitagnachmittag im Haus Demant in Kirchzarten-
Burg 

 Individuelles Ruhestandscoaching für ältere Menschen mit Behin-
derung, die am Übergang Arbeitsleben – Ruhestand stehen 

 

 

Allgemeine Informationen: 

Mathias Schulz 
Diakonisches Werk Breisgau-Hochschwarzwwald 
Hauptstr. 28 
79822 Titisee-Neustadt 
Tel.: 0765 / 9399-14 

Email: mathias.schulz@diakonie.ekiba.de 
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Inhalte der Kursreihen: 

 Biografiearbeit 
 Körperliche Veränderungen im Alter 
 Gesunde Ernährung 
 Sport und Bewegung 
 Freizeitgestaltung 
 Soziale Kontakte 
 Wohnen im Alter 
 Mobilität und Fortbewegung 
 Geld und Finanzen 

Angebote für alle Altersgruppen: 

 Gedächtnistraining im Haus Demant in Kirchzarten-Burg  wöchent-
lich am Donnerstagnachmittag für junge und ältere Menschen mit 
und ohne Behinderung 

 Unterschiedliche Freizeit- , Bildungs- und Begegnungsangebote im 
Haus Demant in Kirchzarten-Burg und in der Diakonischen Initiati-
ve in Müllheim-Hügelheim 

Angebote im Haus Demant: 

Christel Kehrer 
Höfenerstr. 109 
79199 Kirchzarten 
Tel.: 07661 / 9053-12 
Email: christel.kehrer@diakonie.ekiba.de 
 
Angebote in der Diakonischen Initiative: 

Claudia Hewel 
Am Berg 1 
79379 Müllheim (Hügelheim) 
Tel.: 07631 / 6103 
Email: claudia.hewel@diakonie.ekiba.de 

Homepage: http://diakonie-breisgau-
hochschwarzwald.de/ 
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Zwei abgeschlossene Kursreihen zur Vorbereitung auf den Ruhe-
stand á 30 Einheiten: 

1. Von Oktober 2011 bis Juni 2012 beim Arbeitskreis Behinderte an 
der Christuskirche in Freiburg mit fünf Teilnehmenden 

2. Von Oktober 2012 bis Juni 2013 beim Arbeitskreis Behinderte an 
der Christuskirche in Freiburg mit fünf Teilnehmenden 

 

Inhalte der Kursreihen: 

 Biografiearbeit 
 Körperliche Veränderungen im Alter 
 Gesunde Ernährung 
 Sport und Bewegung 
 Freizeitgestaltung 
 Soziale Kontakte 
 Wohnen im Alter 
 Mobilität und Fortbewegung 
 Geld und Finanzen 

 

Seniorenspezifische Angebote: 

 SeniorInnen-Treff für ältere Menschen mit geistiger Behinderung 
wöchentlich an Freitagnachmittagen von 14.30 bis 17.30 Uhr 

 SeniorInnen-Treff für ältere Menschen mit geistiger Behinderung 
wöchentlich an Mittwochnachmittagen von 14.30 bis 17.30  

 In Planung: SeniorInnen-Treff für ältere Menschen mit/ohne geis-
tiger Behinderung und Demenz , gefördert von BesT  (Bürgeren-
gagement sichert Teilhabe) 

 ABC Ausflugstreff für SeniorInnen mit geistiger Behinderung mo-
natlich an Montagnachmittagen von 15.00 bis 17.30  in Kooperati-
on mit dem Wohnheim St. Konrad. 

 Gymnastik für SeniorInnen ab 50+ in Kooperation mit dem SV 
Kappel 

Allgemeine Informationen und Informationen zu 
den Angeboten: 

Anja Pokorny 
Arbeitskreis Behinderte an der Christuskirche 
Maienstr. 2 
79102 Freiburg 
Tel.: 0761 / 76 77 277 
Fax: 0761 / 76 77 278 

Email: pokorny@diakonie-freiburg.de 
 
Homepage: www.abcfreiburg.de 
 

Angebote für alle Altersgruppen: 

 Umfangreiches Programm mit Freizeit, Bildung, Kultur- und Reise-
angeboten  des Arbeitskreises Behinderte an der Christuskirche 
(ABC) 
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Rückblick:  Wie wurde das Projekt in der Region umgesetzt und 
welche Erfolge zeigen sich? 

Seit Anfang 2011 besteht das von der Baden-Württemberg-Stiftung geförderte Kooperati-
onsprojekt: „Aktiv den Übergang als Chance gestalten“ – Förderung der Selbständig-
keit älterer Menschen mit einer Behinderung. 

Das Pilotprojekt hat eine Förderdauer von drei Jahren und läuft Ende dieses Jahres aus.  
Es hatten sich drei große Träger für die Ausschreibung zusammengetan, die erstmals eine 
sehr intensive Kooperation begonnen haben. 

Hintergrund für diese spezielle Projektausschreibung war, dass immer mehr Menschen mit 
einer geistigen Behinderung das Rentenalter erreichen und damit ein neuer Lebensabschnitt 
beginnt. Auf diesen Lebensabschnitt müssen sich Werkstätten, Wohnheime und ambulante 
Einrichtungen einstellen und vorbereiten.  

Durch das Projekt wurden Angebotsstrukturen geschaffen, um den Übergang vom Arbeitsle-
ben in den Ruhestand zu unterstützen. Interessant ist dabei, dass sich die Projektpartner 
flächendeckend regional mit gleichen Angeboten aufgeteilt haben:  

- Der Caritasverband Freiburg-Stadt ist zuständig für den Kreis Emmendingen und 
March – Neuershausen.  

- Das Diakonische Werk Freiburg, vertreten durch den Arbeitskreis Behinderte an der 
Christuskirche  ist zuständig für das gesamte Stadtgebiet Freiburg. 

- Das Diakonische Werk Breisgau-Hochschwarzwald ist zuständig für das Dreisamtal, 
den Hochschwarzwald und das Markgräflerland. 

Alle drei Träger haben jeweils im Förderzeitraum zwei bis drei Kursreihen durchgeführt. 
(Dauer zwischen sechs und neun Monate, Inhalte ersichtlich in Projektübersicht). Die Träger 
haben zudem offene SeniorInnentreffs eingeführt sowie mehrere Tagesseminare zu be-
stimmten Themen durchgeführt. 
Hervorzuheben ist die gute Kooperation zwischen den Trägern:  

- Kursteilnehmende wurden von der Werkstattzeit freigestellt  
- Die Tagesseminare der Caritas konnten in den Räumen des ABC stattfinden 
- Die Information und Vermittlung zu den Angeboten war trägerübergreifend 
- Es entstand ein ABC Ausflugstreff für BewohnerInnen des Caritaswohnheimes St. 

Konrad 
- Es konnten zahlreiche inoffizielle Kontakte vermittelt werden wie z.B. eine Gedächt-

nistrainerin für das Haus Demand in Kirchzarten oder eine ehemalige Kursteilnehme-
rin, die heute als Ehrenamtliche bei zwei Trägern tätig ist. 

- Gute Zusammenarbeit mit Trägern der Seniorenhilfe; insbesondere das Heinrich-
Hansjakob-Haus  

 
Zusammenfassend wurden im Projektzeitraum insgesamt ca.  

- 220 Veranstaltungen wie Kurse und Seminare durchgeführt, 
- 200 Treff Veranstaltungen gemacht und damit insgesamt rund  
- 80 Menschen mit geistiger Behinderung auf alle Angebote bezogen, erreicht. 
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Einblick:  Welche Zukunftsvorstellungen haben die angehenden 
Rentnerinnen und Rentner mit Behinderung? 

Befragt nach ihren Ruhestandsvorstellungen, antworteten manche der Projektteilnehmerin-
nen und –teilnehmen vor Beginn der Kursreihe, dass sie gerne solange weiterarbeiten möch-
ten wie möglich. Bei diesen hörte man eine deutliche Unsicherheit über die Zeit nach ihrem 
Erwerbsleben heraus: Unsicherheit, befreundete Arbeitskollegen nicht mehr zu sehen. Unsi-
cherheit, nicht mehr gebraucht zu werden. Unsicherheit, dass einem zu Hause die Decke auf 
den Kopf fällt. 

Andere betonten, dass sie sich zwar freuen, in ihrem Ruhestand mehr freie Zeit zu haben, 
andererseits aber nicht recht wussten, wie sie diese Zeit sinnvoll füllen und gestalten kön-
nen. Ein Großteil berichtete auf diese Frage jedoch, dass sie keine konkreten Vorstel-
lungen haben und nur erahnen können, welche Entwicklungen mit dem Eintritt in den 
Ruhestand auf sie zukommen. 
Im Verlauf und am Ende der Kursreihen, in der so unterschiedliche Themen wie Biografiear-
beit, Sport und Bewegung im Alter, gesunde Ernährung, Freizeitgestaltung und soziale Kon-
takte im Mittelpunkt standen, zeigte sich bei vielen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein 
signifikanter Zuwachs ihres Interessenspektrums: von Leute in Begegnungsstätten ken-
nenlernen, über gemeinsam in einem Chor singen über sich öfter und intensiver mit der ei-
genen Lebensgeschichte auseinanderzusetzen zu regelmäßig Gedächtnistraining und Seni-
orengymnastik machen, um geistig und körperlich fit zu bleiben… 
Diese Entwicklung verdeutlicht insbesondere zwei Aspekte: 

1. Angebote wie die im Projektzeitraum entwickelten Kursangebote und offenen Treffs 
können einen erheblichen Beitrag leisten, älteren Menschen mit Behinderung 
aufzuzeigen, wie, wo und mit wem sie sinnvoll und sinnerfüllt ihren Ruhestand 
gestalten können und dadurch zu einem gesunden und aktiven Altern befähi-
gen. Der Einfluss von Bildung und sozialen Kontakten auf das gesundheitliche und 
soziale Wohlbefinden werden in solchen Angeboten nahezu idealtypisch miteinander 
verzahnt. 

2. Ältere Menschen mit Behinderung entwickeln die gleichen Vorstellungen hinsicht-
lich ihrer Ruhestandsgestaltung wie ältere Menschen ohne Behinderung. Grundsätz-
lich sind diese sehr individuell und reichen, wie bereits dargelegt, von mehr Sport 
treiben hin zu sich öfter einmal einen Mittagsschlaf gönnen. Der große Unterschied 
dieser beiden Personengruppen liegt darin, dass unsere Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer mit Behinderung häufig mehr Unterstützung, Assistenz und Anregung 
benötigen, um ihre Interessen umzusetzen. Unsere gemeinsame Verantwortung als 
Akteure der Sozialpolitik, unabhängig davon ob es sich um Leistungsträger oder Leis-
tungserbringer handelt, ist es, diese Unterstützung personenzentriert und am Indivi-
duum orientiert anzubieten. Ist personenzentriert und am Individuum orientiert nicht 
das Gleiche? 

 6 | „AKTIV DEN ÜBERGANG GESTALTEN“ | CARITAS FREIBURG



LVR-DEZERNAT SOZIALES

114

Gefördert durch die 
Gefördert durch die 

                               
 

 

  

 

Ausblick:  Welche Herausforderungen stellen sich den Ein-
richtungen der Behindertenhilfe?  

 
Das Projekt der drei Kooperationspartner in Zusammenarbeit mit der Baden-Württemberg 
Stiftung ist mit dem Abschluss der finanziellen Förderung durch die Baden-Württemberg Stif-
tung nicht beendet. 

Wir sehen die Unterstützung durch die Baden-Württemberg Stiftung als Impuls, den wir im 
Sinne der Nachhaltigkeit auch in der nahen Zukunft weiterführen möchten. 

Vermehrt werden Menschen mit einer Behinderung das Rentenalter erreichen und somit in 
eine neue Lebensphase treten. Wie bekannt nähert sich die Lebenserwartung von Menschen 
mit einer Behinderung der der gesamten Bevölkerung an und bekannterweise steigt auch 
diese  weiter an. 

Aus diesem Grunde werden die drei Projektträger ihre Angebote zur Vorbereitung von Men-
schen mit einer Behinderung auf den Ruhestand weiterführen. Die Frage der Finanzierung 
nach Ablauf der Bezuschussung durch die Baden-Württemberg Stiftung bedarf noch der Klä-
rung. 

Eintritt ins Rentenalter ist nicht gleichzusetzen mit nichts mehr unternehmen können, son-
dern für viele Menschen, auch für Menschen mit einer Behinderung, kommt eine Phase die 
neue Gestaltungsmöglichkeiten beinhaltet. 

Die Projektträger werden basierend auf den gemachten Erfahrungen  Kurse und Veranstal-
tungen für die genannte Zielgruppe weiter anbieten und modifizieren. 

Ziel bleibt Menschen mit einer Behinderung auch im Alter Teilhabe zu ermöglichen. 

Dies ist durch die bisherigen Angebote in hervorragender Weise gelungen – an diesem Er-
folg werden wir anknüpfen. 
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Mein Leben ist schon so lang 
und ich hab noch so viel vor. 
(Biografiearbeit) 

Ich trinke jetzt 6 große Becher 
Wasser am Tag. Das habe ich 
gelernt. (Ernährungsvortrag) 

Traurigsein ist normal und kommt 
immer mal wieder, jetzt weiß ich , dass 
das normal ist. 

Über mein Leben zu sprechen 
hat so gut getan. 
(Biografiearbeit) 

In meiner 
Arbeitsmappe steht 
alles drin mit vielen 
Fotos, ich kann 
immer reinschauen 
und jedem zeigen. 

Ich freue mich auf meinen 
Ruhestand, meine Kollegen 
besuche ich dann. 

O-Töne der Teilnehmenden aus den Kursen 

„Aktiv den Übergang als Chance gestalten“ 

Ich habe im Kurs viel gelernt, 
was ich gut gebrauchen kann. 

Ich freu mich auf das 
Gedächtnistraining im 
April. 

Eine Große Bereicherung für mein 
zukünftiges Leben! Habe eine gute 
Freundschaft geschlossen. 

Der Kurs war für mich 
bereicherungswert. Würde noch so 
weiter mitmachen. Wünschen viel 
Erfolg. 

Man ist nie „zu alt“ um noch 
etwas dazu zu lernen. 

Am Anfang war ich sehr skeptisch. Weil er so 
lehrreich war, habe ich viel für mein weiteres 
Leben gelernt. Der Kurs hat mir viel Spaß 
gemacht. Ich möchte weitere Kurse besuchen! 

Ich weiß jetzt wie wichtig 
Freunde sind. 
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Gemeinsames 
Kaffeetrinken 

Kennenlernspiel  

Vesperpause 

 

SeniorInnen-
Kurs 

Kursmappe 
aktualisieren 

Kurseinheit: 
Sturzprophylaxe 

Kurseinheit: 
Ernährungsberatung 

Ankommen  

„Wie geht´s mir“ - Runde 

Kreisspiele, Gedächtnistraining 
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Gemeinsames 
Kaffeetrinken 

Kegeln im Heinrich 
Hansjakob Haus 

Spaziergang im 
Stadtgarten 

 

SeniorInnen-
Treff 

Weihnachtsbasteln 

Fastnachtsfeier Schwarzwald-Trip 

Besuch der 
Stadtbücherei 

Besichtigung des 
Jesuitenschlösschens 
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7 | BVE/KoBV 
 Integrationsfachdienst | Freiburg
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Landschaftsverband Rheinland

Schwerpunkt Arbeit und Beschäftigung
12.4.2016
Green City Hotel

Susanne Steuer-Safavi, Caritas Bildungszentrum Freiburg, 
Qualifizierungstrainerin, sozialpädagogische Begleitung

Sabine Tubach, Integrationsfachdienst Freiburg Fachberaterin

Mathias Schmidt-Oschwald, Integrationsfachdienst Teamleitung

LERNEN 
FÖRDERN 
Landesverband

Lokale Ebene (Netzwerk- und Berufswegekonferenzen)

Arbeitsausschuss  
Schule

Arbeitsausschuss  
Übergänge

Arbeitsausschuss  
WfbM

Teilhabeausschuss

KT
Regierungs-

bezirk
KA

KT
Regierungs-

bezirk
S

KT
Regierungs-

bezirk
TÜ

KT
Regierungs-

bezirk
FR

Übergang Schule – Beruf/Arbeitsmarkt

Übergang Schule – Beruf/Arbeitsmarkt
Kooperationsvereinbarung zur Förderung der beruflichen Teilhabe 

junger Menschen mit wesentlichen Behinderungen

beim Übergang von der Schule in den allgemeinen Arbeitsmarkt

IFD

Vereinbarte Elemente der individuellen 
Berufswegeplanung: 
• Kompetenzinventar 
• Berufswegekonferenz (BWK) 
• Berufsvorbereitende Einrichtung (BVE)
• Kooperative berufliche Bildung und 

Vorbereitung auf den allgemeinen 
Arbeitsmarkt (KoBV)

• durchgehende Begleitung durch den IFD

Ministerium für Kultus, 
Jugend und Sport

Schule

Reha-Beratung
Eingliederungshilfe 
Landratsamt/Stadt

Integrationsamt

7 | BVE/KOBV | INTEGRATIONSFACHDIENST FREIBURG

Vortrag von Susanne Steuer-Safavi, Sabine Tubach und Mathias Schmidt-Oschwald 

zum Schwerpunkt Arbeit und Beschäftigung 
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Übergang Schule – Beruf/Arbeitsmarkt

Netzwerkkonferenz:
gemeinsam für alle drei Stadt-und Landkreise

BVE Emmendingen
BVE Freiburg
BVE Müllheim

KoBV in Freiburg: 
gemeinsam für alle drei Stadt-und Landkreise

Übergang Schule – Beruf/Arbeitsmarkt
Schulische Vorbereitung auf das Arbeitsleben

Kompetenzinventar
Berufswegekonferenzen

SBBZ 
(geistige Entwicklung, Lernen…) BVE Inklusive Beschulung

   Berufliche Vorbereitung/ Qualifizierung/ Stabilisierung/ Vermittlung

KoBV InbeQ (UB)Sonstige BvB Ausbildung        BBB/ WfbM
Fortschreibung 

Berufswegeplanung
Kompetenzentwicklung

Teilhabeplanung

Nachhaltige Sicherung der Beschäftigung/ Teilhabe am Arbeitsleben
Begleitende Hilfe im Arbeitsleben (§§ 102, 110 SGB IX)

Finanzielle Förderung der Arbeitsverhältnisse (EGZ/ § 27 SchwbAV)

Organisation
Kooperation Federführende Schule (SBBZ geistige Entwicklung) mit Berufsschule und 
Partnern der Berufswegeplanung

Dauer
1-3 Jahre

BVE steht für
Berufsorientierung - Praktika in verschiedenen Berufsbereichen, Teilnahme an Arbeitsprojekten 
Unterricht in Kooperation mit beruflicher Schule

Ziele
Erwerb von Schlüsselqualifikationen
Förderung individueller Kompetenzen und persönlicher Selbsteinschätzung
Entwicklung beruflicher Perspektiven

Schulische Vorbereitung auf das Arbeitsleben

Berufsvorbereitende Einrichtung BVE
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Kompetenzinventar

Schule/ Eltern
Mantelbogen 1 – Antrag der Schülerin/ des Schülers
Aussagen Schule Fähigkeiten, Leistungen, Belastbarkeit
Module: Lernen, Sehen, Hören, Motorik, Autismus, Epilepsie, Sprache

Integrationsfachdienst
Praktika am allgemeinen Arbeitsmarkt - Arbeitsanalyse

Berufswegekonferenzen

Schülerin/ Schüler, Erziehungsberechtigte, rechtliche Betreuung, Schule, Agentur für Arbeit, 
Träger der Eingliederungshilfe, Integrationsfachdienst

Protokoll (Mantelbogen 2 Kompetenzinventar): Ergebnisse und Verabredungen

Schulische Vorbereitung auf das Arbeitsleben

Berufsvorbereitende Einrichtung BVE

Regelmäßige 
Netzwerktreffen 

Besuche der BVE- 
Klassen in der KoBV 

Hospitation einzelner  
BVE - SchülerInnen  

in der KoBV 

Übergabegespräche, 
Kompetenzinventar 

KoBV
BVE

+

Übergang und Vernetzung BVE – KoBV
Übergang nach abgeschlossener Berufsorientierung

Leistungsträgerübergreifende Komplexleistung der Agentur für Arbeit , dem 
Kommunalverbund für Jugend und Soziales Baden-Württemberg und dem 
Ministerium für Kultus, Jugend und Sport.

Bildungsträger: Trägergemeinschaft Caritas Bildungszentrum Freiburg &
                         Diakonisches Werk Breisgau-Hochschwarzwald
Friedrich-Weinbrenner-Gewerbeschule
Integrationsfachdienst

Kooperative berufliche Bildung und 
Vorbereitung auf den allgemeinen 
Arbeitsmarkt (KoBV)
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KoBV 
Team 

Praktikumsbetrieb 
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Berufsschule 

KoBV             Berufliche Bildung und Qualifizierung

 
 
 

Sozialtraining 
 
 
 

Anregung  
rechtliche  
Betreuung 

Beratung / Beantragung: 
Schwerbehinderten- 

ausweis 

KoBV 
Team 

Initiierung  
psychologischer  
Unterstützung /  
Psychotherapie  

Kooperation mit  
Angehörigen,  

Betreuern,  
Ärzten ... 

KoBV Sozialpädagogische Begleitung 

KoBV                       Arbeitsbereiche 

Hauswirtschaft, Service Café, Produktion, Einzelhandel, Lager,  
Gärtnerei/ Gartenpflege, Landwirtschaft, Bau … 
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KoBV          Anbahnung Arbeitsverhältnis  

Beratung des Arbeitgebers
Kündigungsschutz, Zusatzurlaub, Fördermöglichkeiten …

Leistungen an Arbeitgeber
Eingliederungszuschuss (EGZ)

Arbeit Inklusiv 

Freiwilliger Lohnkostenzuschuss der Eingliederungshilfe

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben an ArbeitnehmerIn
Bsp. Technische Arbeitshilfen

Erstellung Teilhabeplan
Feststellung Personenkreis, Arbeitsanalyse inkl. Teilhabeprognose, Förderplan 

Förderung Arbeitsverhältnis 
ArbeitnehmerIn mit wesentlicher Behinderung 

bis 40 % 
KVJS 
Integrationsamt 

bis 30 % 
Träger der  
Eingliederungshilfe 

36 Monate ab 37.Monat 

„Arbeit Inklusiv“ 
plus

EGZ nach SGB III bis 70 %

Zusätzlicher Anreiz: 3 Inklusionsprämien 

Förderzusagen an Arbeitgeber für fünf Beschäftigungsjahre 
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8 | Hofgut Himmelreich | Kirchzarten
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Unbehindert miteinander leben, arbeiten und lernen 
 

- Konzeption betrieblicher Integration von Menschen mit geistiger Behinderung - 
 
1. Kurzbeschreibung des Projektes 
Das Projekt „unbehindert miteinander leben, arbeiten und lernen“ ist im Gasthof  Himmelreich in 
Kirchzarten seit September 2004 realisiert worden. 12 Menschen mit geistiger Behinderung 
arbeiten mit nichtbehinderten MitarbeiterInnen in einem Gastronomiebetrieb auf 
betriebswirtschaftlich gesicherter Basis nach den Richtlinien des früheren 
Landeswohlfahrtsverbandes Baden (jetzt KVJS- Kommunalverband für Jugend- und Soziales 
Baden-Württemberg) – Integrationsamt – zusammen.  
 
Der Gasthof mit Hotel liegt verkehrsgünstig an der B 31 ca 12 km von Freiburg entfernt und in 
unmittelbarer Nähe zu den Ferien- und Wandergebieten des Hochschwarzwaldes.  
Außerdem liegt in unmittelbarer Nähe (ca 50 m) der Bahnhof Himmelreich der seit Februar 2006 
zum Projekt dazu gehört. Im Bahnhof Himmelreich befindet sich ein Reisebüro mit DB-Agentur 
sowie ein Kiosk der unter anderem auch heimische Spezialitäten anbietet. Bis hierher verkehren 
Züge im 30-Minuten-Takt aus Freiburg (von 6.40 bis 23.00), so dass auch für behinderte 
MitarbeiterInnen die Erreichbarkeit des Arbeitsortes optimal gegeben ist. 
Das Projekt ist einmalig in der ganzen Region und hat einen innovativen Schub ausgelöst in 
Bezug auf Arbeitsplätze für Menschen mit geistiger Behinderung im ersten Arbeitsmarkt.  
Außerdem ist das Projekt eingebunden in eine behindertenfreundliche Infrastruktur wie Betreutes 
Wohnen, Tagesstätte, Freizeitmaßnahmen u.a. 
Die Öffentlichkeit nimmt positiv Anteil an der Entwicklung dieses Projektes und von Seiten der 
Kommunen im Dreisamtal erhält das Projekt wohlwollende ideelle Unterstützung. 
 
2. Träger 
Träger ist die „Hofgut Himmelreich gGmbH“ mit Sitz in 79199 Kirchzarten, Himmelreich 37. 
Alleiniger Gesellschafter ist der Verein Netzwerk Diakonie e.V., mit Sitz in Kirchzarten, Am 
Fischerrain 1. 
 
 
3. Abgrenzung des Projektes zur bisherigen Arbeit 
Mit diesem neuen Projekt wird die bisherige Entwicklung der Förderung des Gedankens des 
selbstbestimmten Lebens für Menschen mit Behinderung weitergeführt und konkretisiert durch die 
Übernahme eines Gastronomiebetriebes. Die Übernahme eines solchen Betriebes erforderte eine 
neue Trägerkonstruktion, nämlich die Gründung einer gemeinnützigen GmbH. Mit Gründung 
dieser gGmbH wird die „Hofgut-Himmelreich-Idee“ mit eigener Dynamik an der Weiterentwicklung 
von Angeboten zur Integration von Menschen mit Behinderung wirksam werden.  
 
 
 

Konzept des Hofgutes Himmelreich zur betrieblichen Integration von Menschen mit geistiger Behinderung 
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Mit „Hofgut Himmelreich“ verbindet sich die Vision, noch mehr Menschen mit Behinderung am 
allgemeinen Leben teilhaben zu lassen, ein unbehindertes miteinander leben, arbeiten und lernen 
zu ermöglichen und Sondereinrichtungen nur dann zu nutzen, wenn wirklich keine andere 
Möglichkeit besteht oder behinderte Menschen keine Alternativen sehen.  
“Hofgut Himmelreich“  steht für einen Aufbruch, für eine sich ausbreitende Bewegung zur 
Förderung von Toleranz, Solidarität und Integration.  
 
4. Hintergrund bzw. Begründung des Projektes 
Wir bewegen uns mit diesem Projekt im Bereich der Vorgaben von SGB (Sozialgesetzbuch)  und 
den Richtlinien des KVJS( Kommunalverband für Jugend- und Soziales Baden-Württemberg). 
Im Einzugsgebiet der Stadt Freiburg und des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald ist dieses 
Angebot insbesondere für Menschen mit geistiger Behinderung einmalig. Das Gesamtkonzept mit 
seiner speziellen Ausprägung (kein Anhängsel einer Werkstatt für Behinderte) ist in Baden-
Württemberg einmalig. Der Bedarf wird durch das besondere Engagement des Integrationsamtes 
Freiburg und die vorhandene Bewerberliste bestätigt. 
 
5. Zielsetzung des Projektes  
Gastronomiebetrieb(Integrationsbetrieb) –Hotel-Restaurant-Tagung-Himmelreich-  
Zielsetzung: 
Schaffung von 13 sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen für Menschen mit geistiger 
Behinderung nach den Richtlinien des KVJS. Integration von Menschen mit Behinderung in 
versicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse 
 
6. Zielgruppen des Projektes 
Menschen mit geistiger, körperlicher, psychischer oder Sinnesbehinderung, die in der Lage sind 
ihren Arbeitsplatz mit öffentlichen Verkehrsmitteln selbständig zu erreichen. Sie sollen in der Lage 
sein mindestens 50 % der Arbeitsleistung eines nichtbehinderten Mitarbeiters zu erbringen. 
Darüber hinaus muss ein Entwicklungspotential  sichtbar sein. 
 
6.1 Konkrete Angaben zur Art der Behinderung bzw. sozialen Benachteiligung 
In diesem Projekt soll der Schwerpunkt bei der Auswahl der behinderten MitarbeiterInnen auf 
geistiger Behinderung liegen. Für diesen Personenkreis sind die Anstrengungen zur Integration in 
den allgemeinen Arbeitsmarkt gering. Deshalb soll mit der Einrichtung des Integrationsbetriebes 
Himmelreich ein klares Zeichen gesetzt werden, den Personenkreis mit geistiger Behinderung 
mehr ins Zentrum für Integrationsbemühungen zu stellen. Gleiches gilt für Menschen mit Körper-, 
Sinnes- oder psychischer Behinderung. 
 
6.2 Anzahl der Beschäftigten mit Behinderung 
Es werden lt. Personalplanung bis zu 13 Menschen mit Behinderung einen Arbeitsplatz von 
mindestens 50 % eines Vollbeschäftigten erhalten. Je nach wirtschaftlicher Entwicklung des 
Betriebes ist eine Erhöhung der Beschäftigungsverhältnisse möglich. 
 
6.3 Status der Beschäftigten 
Alle Beschäftigten werden auf der Basis des Hotel- und Gaststättentarifvertrages 
sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Darüber hinaus können Praktikumsverhältnisse 
eingerichtet werden. Außerdem, wenn möglich, Ausbildungsverhältnisse. 
 
7. Arbeitsbereiche der MitarbeiterInnen mit geistiger Behinderung 
Die MitarbeiterInnen mit Behinderung werden ihren Fähigkeiten entsprechend in allen Bereichen 
des Gastronomiebetriebes (Küche, Service, Etage und Außenbereich) eingesetzt. Pauschal kann 
man sagen, dass MitarbeiterInnen mit Behinderung in allen Bereichen des Gastronomiebetriebes 
als „Zweitkräfte“ beschäftigt werden. 
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8. Umsetzung 
In einem 6 monatigen Praktikum wird festgestellt, ob die Gastronomie der richtige Arbeitsplatz für 
die behinderten MitarbeiterInnen ist. 
In dieser Einarbeitungs- und Klärungsphase durchlaufen sie verschiedene Bereiche des 
Betriebes – Küche, Service Etage und gegebenenfalls Außenbereich. 
Nach positivem Verlauf des Praktikums werden die MitarbeiterInnen in einem vertraglich 
geregelten Arbeitsverhältnis übernommen. 

 
9. Einarbeitung durch ehrenamtliche Arbeitsassistenten 
Jede der behinderten MitarbeiterInnen hat einen ehrenamtlichen Arbeitsassistenten, der sie 
regelmäßig begleitet und in den Betrieb einarbeitet. 

 
10. Schulung der behinderten Mitarbeiter 
Regelmäßig einmal die Woche findet eine Schulung statt, in der die fachlichen Grundlagen der 
Gastronomie vermittelt werden. Die Mitarbeiter haben die Möglichkeit eine Prüfung bei der IHK 
abzulegen (Modulare Ausbildung). Mehrere MitarbeiterInnen mit Behinderung haben bereits 
mehrere Module mit Bravour bestanden. 

 
11. Aufbau einer integrativen Akademie seit September 2006 
Im September 2006 hat die dem Hofgut Himmelreich angegliederte Integrative Akademie 
Himmelreich den Betrieb aufgenommen; am 9.2.2007 wurde sie mit einem Festakt offiziell 
eröffnet.  
 
Die Integrative Akademie Himmelreich knüpft an die positiven Erfahrungen, die seit September 
2004 im Hofgut Himmelreich in der beruflichen Qualifizierung von Menschen mit einer geistigen 
Behinderung gemacht wurden, an. Sie soll zur Weiterentwicklung und Verbreitung der Idee einer 
integrativen Berufsausbildungsvorbereitung, Berufsteilausbildung und Berufsfortbildung von 
Menschen mit einer geistigen Behinderung beitragen, Fachkräfte und ehrenamtliche Mentoren für 
die berufliche Förderung von Menschen mit Behinderung qualifizieren und Modellprojekte der 
integrativen Berufsqualifizierung entwickeln und umsetzen. 
 
-siehe hierzu extra Beschreibung- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Hofgut Himmelreich gGmbH, Vorsitzende des Aufsichtsrates: Eckhard Schwarz; Geschäftsführer: Jochen Lauber 
 Himmelreich 37, 79199 Kirchzarten, Tel. 07661-98 62 0, Fax 07661-98 62 40 

E-Mail: info@hofgut-himmelreich.de   www.hofgut-himmelreich.de 
Bankverbindung: Sparkasse Hochschwarzwald BLZ 680 510 04, Konto Nr. 4182242, ID-Nr. DE 236040009 
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Im Verbund der
Mitglied

Hotelkooperation

Anfahrt mit dem Auto: 
Direkt an der B 31 mit eigener Ausfahrt „Bahnhof
Himmelreich“ zwischen Freiburg und Titisee 

Über die A5: 
Ausfahrt Freiburg Mitte, auf der B31 durch Frei-
burg Richtung Kirchzarten und Titisee; nach dem 
Tunnel ca. 4 km, linke Ausfahrt Hofgut Himmel-
reich, „Bahnhof Himmelreich“

Über die A81:
Ausfahrt Donaueschingen auf der B31 Richtung 
Freiburg, nach dem Höllental rechte Ausfahrt 
Hofgut Himmelreich, „Bahnhof Himmelreich“

Anfahrt mit dem Zug: 
Das Hofgut Himmelreich mit der Integrativen 
Akademie befindet sich in unmittelbarer Nähe 
der eigenen Bahnstation „Himmelreich“. 

Unsere Öffnungszeiten:

Mo. ab  17.30 Uhr
Di.- So.  7.30 – 23.00 Uhr

Frühstücksbüffet von     7.30 – 10.00 Uhr 

Mittagessen von  11.30 – 14.00 Uhr 

Vesper, Kaffee, Eis von  14.00 – 21.30 Uhr 

Abendessen von  17.30 – 21.30 Uhr

Gasthaus zum Himmelreich

Hofgut Himmelreich gGmbH

Himmelreich 37
D- 79199 Kirchzarten

Telefon:  + 49 (0)7661- 9862 0

Fax: + 49 (0)7661- 9862 40

info@hofgut- himmelreich.de
www.hofgut- himmelreich.de

Munterwegs.
Ihr schnellster Weg ins Himmelreich!

Unser Team freut sich Sie verwöhnen
zu dürfen.
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Das „Hofgut Himmelreich“ besteht aus 
dem 500 Jahre alten historischen Gast-
haus zum Himmelreich, einem integra-
tiven Gastronomiebetrieb mit Hotel, 
Restaurant und Tagungsbereich, dem 
integrativen Reisebüro im Bahnhof Him-
melreich mit Kiosk sowie der Integra-
tiven Akademie Himmelreich.

Erfahren Sie echte Schwarzwälder Gastlichkeit
in einem ehemaligen Hofgut, das bereits um das 
Jahr 1300 urkundlich erwähnt wurde und ab 
1600 als Gasthof geführt wird. Genießen Sie 
schöne Stunden in einem historischen Ambiente 
eingebettet in der herrlichen Landschaft des 
Dreisamtals.

Erleben Sie selbst, was es heißt:

„man sieht nur mit dem Herzen gut“

und messen Sie uns an unseren Grundsätzen:

Wir orientieren uns am Wohlbefinden der Gäste. 
Wir setzen uns ein für die Gleichstellung und 
Würde aller Menschen. Wir freuen uns und sind 
stolz darauf, dass in unserem Haus Menschen 
mit außergewöhnlichen Fähigkeiten in einem 
Team zusammenarbeiten. Wir möchten, dass Sie 
diese Werte in wohltuender Weise in unserem 
Hause erfahren.

Munterwegs wünschen wir Ihnen: 
Glückliche Stunden!

In unserem behaglichen Restaurant und auf der 
Sonnenterrasse bieten wir Ihnen das Beste aus 
Keller und Küche. Für jeden Geschmack und zu 
jedem Anlass verwöhnen wir Sie mit gutbürger-
licher, badischer oder internationaler Küche.
Am Nachmittag bieten wir Ihnen auch gerne 
unsere reichhaltige Vesperkarte sowie Kaffee 
und Kuchen an. 

Munterwegs wünschen wir Ihnen:
Guten Appetit!

Einfach wohl fühlen im Hotel Hofgut Himmel-
reich. 16 gemütliche Nichtraucherzimmer, mit 
Bad/Dusche, WC, Schreibtisch, Internetan-
schluss, Direktwahltelefon und TV laden Sie zum 
längeren Verweilen ein. Natürlich können wir 
auch 4 barrierefreie Gästezimmer anbieten. 
Genießen Sie ein reichhaltiges Frühstücksbuffet 
-  im Sommer gerne auf unserer schönen Son-
nenterrasse.

Während Sie bei uns wohnen, können Sie und 
Ihre Familie Busse und Bahn im gesamten 
Schwarzwald kostenfrei benutzen.

Egal, ob Sie einfach ein paar Tage ausspannen, 
eine Tagung oder Ihre Feier, ob Hochzeit -  
Geburtstag oder Taufe (eigene Kapelle) planen 
wollen, wir arrangieren Ihnen und Ihren Gästen 
eine unvergessliche Zeit.

Weitere Informationen von der Urlaubsregion 
finden Sie unter www.dreisamtal.de

Munterwegs wünschen wir Ihnen:
Unvergessliche Ferientage!

Munterwegs.
Grüß Gott und herzlich willkommen!

Munterwegs.
Genießen Sie badische Lebensart.

Der Erfolg von Konferenzen und Tagungen hängt 
sehr stark von dem Ambiente ihres Tagungs-
ortes ab. Im Hofgut Himmelreich erleben Sie und 
Ihre Gäste eine wohltuende andere Atmosphäre. 
Es stehen 2 Tagungsräume für 10- 25 Per-
sonen mit moderner Tagungstechnik zur Verfü-
gung. Wir unterbreiten Ihnen gerne ein Angebot 
und helfen Ihnen bei der Organisation und 
Durchführung Ihrer etwas anderen Veranstal-
tung.

Munterwegs.
Tagen sie einmal anders!

Munterwegs.
Bei uns als Gast im Hotel.

Flyer des Hofgut Himmelreich zu ihren allgemeinen Service-Angeboten
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BvB-Reha
• 11-18 monatige Berufsvorberei tung 

für Menschen mit Lern schwierig keiten 
in den Berufs feldern Hotel- und Gast-
stättengewerbe, Hauswirtschaft und 
Hausmeisterdienste.

• Individuelle Begleitung durch Mentoren.

• Lange Praktika in Partnerbetrieben  
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt,  
mit dem Ziel ein Arbeitsverhältnis  
zu erhalten.

• Theoretische und praktische 
Schulungen der Inhalte in 
der Akademie oder in den 
Praktikums betrieben.

Hofgut Himmelreich gGmbH
Akademie Himmelreich | Himmelreich 38 | 79199 Kirchzarten | Tel. 07661/ 9862-150

info@akademie-himmelreich.de | www.akademie-himmelreich.de

Akademie Himmelreich
Gründung 2007

Projektmanagement
• Planung und Realisierung von Modell  -

projekten in den Themen gebieten  
„Inklusion“ und „Berufliche Bildung  
von Menschen mit Behinderung“.

Bildung & Beratung
• Beratung und Unterstützung von  

(potentiellen) integrativen Betrieben.

• Begleitung von Menschen mit  
Behinderung in das Arbeitsleben.

• Fort- und Weiterbildungsangebote  
für Menschen mit Behinderung.

8 | HOFGUT HIMMELREICH, KIRCHZARTEN

Flyer der Akademie Himmelreich zu ihren Bildunges-Angeboten und Dienstleistungen
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Akademie Himmelreich
BvB-Reha nach nach § 117 Abs. 1 Nr. 1 a bei der  

Akademie Himmelreich im Auftrag der Bundesagentur für Arbeit

Berufliche Bildung  
&  

Vorbereitung
auf den allgemeinen Arbeitsmarkt  

Berufsvorbereitung für Menschen  
mit Lernschwierigkeiten in den Berufsfeldern 

Hotel- und Gaststättengewerbe, Hauswirtschaft 
und Hausmeisterdienste

Wie läuft die BvB ab?

Ein Kurs dauert bis zu 18 Monate und beginnt jedes Jahr im 
September. In den ersten Monaten findet Unterricht in der 
Akademie Himmelreich statt. Sie lernen unterschiedliche Ar-
beiten aus den Bereichen Hotel, Restaurant, Hauswirtschaft 
und Hausmeisterdienste kennen. Danach wechseln sich Prak-
tika in Partnerbetrieben auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 
und Unterricht in der Akademie ab. 

Sie können selbst entscheiden, wo und in welchem Bereich 
Sie Ihr Praktikum machen wollen. Wir unterstützen Sie bei der 
Suche nach einem guten Betrieb. 

Das Ziel der BvB ist, dass Sie danach einen Arbeits platz in dem 
Partnerbetrieb erhalten.

Während der ganzen Zeit werden Sie von uns eng begleitet 
und unterstützt. Jeder Teilnehmer bekommt einen persönli-
chen Mentor. Außer dem gibt es Bildungsbegleiter, Sozialpäda-
gogen, Lehrkräfte, Ausbilder, einen Arzt und Psychologen. 

Wer sind wir?

Die Akademie Himmelreich gehört zur Hofgut Himmelreich 
gGmbH. Sie führt Maßnahmen der beruflichen Bildung von 
Menschen mit Behinderung durch. Darüber hinaus entwickelt 
sie fortschrittliche Modellprojekte im Bereich „Inklusion“.

Akademie der Hofgut Himmelreich gGmbH 
Himmelreich 38 | 79199 Kirchzarten

Telefon:  07661 / 98 62 - 150
Telefax:  07661 / 98 62 - 160
E-Mail:  info@akademie-himmelreich.de
Internet: www.akademie-himmelreich.de

So kommen Sie zu uns:
• Mit dem Zug – Regionalbahn von Freiburg oder 
    Titisee-Neustadt und Seebrugg, Bahnhof Himmelreich
• Mit dem Auto – B31 Freiburg/Donaueschingen,  
    Ausfahrt „Gasthaus Himmelreich“

Die BvB-Reha ist eine Maßnahme  
der Bundesagentur für Arbeit.

 

Karlsruhe

Baden-Baden
A8

A5

B31

A81
Offenburg

Straßburg

Freiburg

Singen

Stuttgart

Basel
Schaffhausen

KonstanzWaldshut-Tiengen

Schluchsee

Villingen-Schwenningen

DonaueschingenTitisee

Hofgut 
Himmelreich

Was sind Ihre Rechte und Pflichten 
während der BvB?

Ihre Rechte:

• Ausbildungsgeld und eine Regio-Karte 
(wenn ÖPNV nicht kostenfrei genutzt wer-
den kann) von der Agentur für Arbeit

• Tägliches Mittagessen in der Akademie 
Himmelreich und im Praktikum

• Enge Unterstützung vom gesamten Team 
der Akademie Himmelreich im Unterricht 
und im Praktikum

• Unterstützung bei der Suche nach einem 
betreuten Wohnen, wenn Sie von weiter 
weg kommen

• 30 Tage Urlaub im Jahr

• Anmeldung bei der Sozialversicherung

Ihre Pflichten:

• Tägliche Anwesenheit in der Akademie 
Himmelreich oder im Praktikum  
(Ausnahmen nur nach Absprache möglich)

• Sofortige Information an die Akademie 
Himmelreich und den Praktikumsbetrieb  
bei eigener Krankheit

• Interesse zeigen im Unterricht  
und im Praktikum

Wer kann an der BvB teilnehmen?

Sie können an der BvB teilnehmen, wenn:

• Sie zwischen 18 und 25 Jahre alt sind.

• Sie selbstständig mit Bus und Zug  
fahren können.

• Sie zum Beispiel eine Förderschule 
besucht haben.

•  Sie Interesse haben, später im Bereich 
Hotel- und Gaststätten-gewerbe, 
Hauswirtschaft oder Hausmeisterdienste  
zu arbeiten.

•  Sie ein erfolgreiches Vorpraktikum bei uns 
gemacht haben. Das dauert zwei Wochen. 

•  Ihr Reha-Berater bei der Agentur für Arbeit 
mit der Teilnahme einverstanden ist. 

Ihre Ansprechpartnerinnen sind:

Sophie Altenburger
Bildungsbegleiterin

altenburger@akademie-himmelreich.de
Tel.: 07661 / 98 62 - 150

Monika Pollmann
Sozialpädagogin 

pollmann@akademie-himmelreich.de
Tel.: 07661 / 98 62 - 150

Worum geht es in der BvB?

In der BvB-Maßnahme lernen Sie ganz unterschiedliche 
Dinge, die wichtig für Ihr weiteres Berufsleben sind. 
Folgende Themen und Inhalte sind dabei besonders 
wichtig:

Theoretische und praktische  
Inhalte aus den Berufs-
feldern Hotel- und Gast-
stättengewerbe, Hauswirtschaft 
und Hausmeisterdienste  
(z.B. Schneiden von Gemüse, 
Bedienen von Gästen, Zimmer 
reinigen, Werkzeuge benutzen).

Training im Umgang mit  
anderen Menschen (z.B. Arbeiten 
in einem Team, Verhalten bei 
Streitigkeiten, Gespräche führen 
mit Vorgesetzten und Kollegen)

Allgemeinbildung (Mathematik, 
Deutsch, Englisch, Grundlagen 
politischer Bildung)

Besichtigung und Ausflüge  
zu Zulieferbetrieben  
(z.B. Weingenossenschaften, 
Konfitüren fabrik, Brauerei)

Lange Praktika in  
Partnerbetrieben auf dem  
allgemeinen Arbeitsmarkt

3
3
6

3
1
2

Flyer der Akademie Himmelreich zur Beruflichen Bildung und Vorbereitung auf 

den allgemeinen Arbeitsmarkt als Maßnahme der Bundesagentur für Arbeit
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Verbundene Unternehmen

nueva –
Nutzer und Nutzerinnen evaluieren

in Baden-Württemberg

Verbundene Unternehmen

Von Nordbaden-Südwürttemberg:

18 Menschen mit Lernschwierigkeiten und Behinderung 
werden nueva Peer-Qualitätsbeauftragte

Träger: 

Verbundene Unternehmen

Assessment-Center 2014

36 interessierte 
Personen stellten sich 
vor.

Vortrag über »Nueva – Nutzer & Nutzerinnen evaluieren in Baden-Württemberg«
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Verbundene Unternehmen

1: Sich selbst vorstellen (Steckbrief). 

Name, Alter, Wohnort, Arbeitsstätte

Ich kann besonders gut:

Ich arbeite am Liebsten:        
 allein     zu zweit     in der Gruppe

Warum möchte ich gerne bei diesem Projekt 
mitmachen: 
Was ich sonst noch über mich erzählen möchte:

Verbundene Unternehmen

2: Eine Präsentation zum Thema Wohnen machen

3: Sich gegenseitig mit dem Fragebogen befragen. 
(vereinfachte Version)

Verbundene Unternehmen

1. Besprechen die Gruppenleiter mit Ihnen, 

was Sie gut gemacht haben?

JA  immer  oft manchmal  selten

NEIN  nein weiß ich nicht

9 | GEMEINNÜTZIGE WERKSTÄTTEN UND WOHNSTÄTTEN | SINDELFINGEN | VORTRAG 1
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Verbundene Unternehmen

2. Helfen Ihnen die Gruppenleiter,
wenn Sie Streit mit Arbeitskollegen haben?

JA  immer  oft manchmal  selten

NEIN  nein weiß ich nicht

Verbundene Unternehmen

18 Personen aus drei Einrichtungen:
GWW, OWB, HWK

Projektlaufzeit: 01.12.2014 – 31.12.2015

Schulungszeitraum 1 Jahr 

Start der Schulungen Dezember 2014 

Verbundene Unternehmen

Geschulte Themen: 

- nueva Konzept
- Definition Qualität
- Instrumente (Fragebögen)
- Online Tool
- Ergebnisse
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Verbundene Unternehmen

Vier Eckpunkte von nueva

Nutzerinnen  
und Nutzer  
entwickeln1 Nutzerinnen  

und Nutzer 
evaluieren 2

3Kriterien sind  
objektiviert

Ergebnisse sind 
vergleichbar und 
transparent 4

Verbundene Unternehmen

Pläne und das Baumaterial
Beteiligung

Empowerment

Normalisierung

Kunden-
Orientierung

Verbundene Unternehmen

- hineinwachsen in die neue Rolle des 
nueva-Evaluators und deren Wirkung

- berufliche Perspektive (intern/extern)

- durch hohe Motivation, versteckte 
persönliche Ressourcen gezeigt

9 | GEMEINNÜTZIGE WERKSTÄTTEN UND WOHNSTÄTTEN | SINDELFINGEN | VORTRAG 1
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Verbundene Unternehmen

Wirkung auf die Einrichtungen

- neues Betätigungsfeld für MmB (nueva und 
weitere Themenfelder)

- Rückmeldung der Zielgruppe fließt in QM ein 
Weiterentwicklung der Einrichtungen am 
Bedarf der Kunden

- inklusives Lernen und Arbeiten als 
Selbstverständnis

Verbundene Unternehmen

Kurzfilm vom 

Evaluatorentreffen
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13.04.2016Besuch Sozialausschuss NRW am 13.04.16, Andrea Stratmann11

Einblicke in die GWW

Gemeinnützige Werkstätten und Wohnstätten GmbH

Erfahren Sie echte Schwarzwälder Gastlichkeit
in einem ehemaligen Hofgut, das bereits um das 
Jahr 1300 urkundlich erwähnt wurde und ab 
1600 als Gasthof geführt wird. Genießen Sie 
schöne Stunden in einem historischen Ambiente 
eingebettet in der herrlichen Landschaft des 
Dreisamtals.

Erleben Sie selbst, was es heißt:

„man sieht nur mit dem Herzen gut“

und messen Sie uns an unseren Grundsätzen:

Wir orientieren uns am Wohlbefinden der Gäste. 
Wir setzen uns ein für die Gleichstellung und 
Würde aller Menschen. Wir freuen uns und sind 
stolz darauf, dass in unserem Haus Menschen 
mit außergewöhnlichen Fähigkeiten in einem 
Team zusammenarbeiten. Wir möchten, dass Sie 
diese Werte in wohltuender Weise in unserem 
Hause erfahren.

Munterwegs wünschen wir Ihnen: 
Glückliche Stunden!

In unserem behaglichen Restaurant und auf der 
Sonnenterrasse bieten wir Ihnen das Beste aus 
Keller und Küche. Für jeden Geschmack und zu 
jedem Anlass verwöhnen wir Sie mit gutbürger-
licher, badischer oder internationaler Küche.
Am Nachmittag bieten wir Ihnen auch gerne 
unsere reichhaltige Vesperkarte sowie Kaffee 
und Kuchen an. 

Munterwegs wünschen wir Ihnen:
Guten Appetit!

Einfach wohl fühlen im Hotel Hofgut Himmel-
reich. 16 gemütliche Nichtraucherzimmer, mit 
Bad/Dusche, WC, Schreibtisch, Internetan-
schluss, Direktwahltelefon und TV laden Sie zum 
längeren Verweilen ein. Natürlich können wir 
auch 4 barrierefreie Gästezimmer anbieten. 
Genießen Sie ein reichhaltiges Frühstücksbuffet 
-  im Sommer gerne auf unserer schönen Son-
nenterrasse.

Während Sie bei uns wohnen, können Sie und 
Ihre Familie Busse und Bahn im gesamten 
Schwarzwald kostenfrei benutzen.

Egal, ob Sie einfach ein paar Tage ausspannen, 
eine Tagung oder Ihre Feier, ob Hochzeit -  
Geburtstag oder Taufe (eigene Kapelle) planen 
wollen, wir arrangieren Ihnen und Ihren Gästen 
eine unvergessliche Zeit.

Weitere Informationen von der Urlaubsregion 
finden Sie unter www.dreisamtal.de

Munterwegs wünschen wir Ihnen:
Unvergessliche Ferientage!

Munterwegs.
Grüß Gott und herzlich willkommen!

Munterwegs.
Genießen Sie badische Lebensart.

Der Erfolg von Konferenzen und Tagungen hängt 
sehr stark von dem Ambiente ihres Tagungs-
ortes ab. Im Hofgut Himmelreich erleben Sie und 
Ihre Gäste eine wohltuende andere Atmosphäre. 
Es stehen 2 Tagungsräume für 10- 25 Per-
sonen mit moderner Tagungstechnik zur Verfü-
gung. Wir unterbreiten Ihnen gerne ein Angebot 
und helfen Ihnen bei der Organisation und 
Durchführung Ihrer etwas anderen Veranstal-
tung.

Munterwegs.
Tagen sie einmal anders!

Munterwegs.
Bei uns als Gast im Hotel.

Vortrag von Andrea Stratmann über die Gemeinnützigen Werkstätten und Wohnstätten Gärtringen

9 | GEMEINNÜTZIGE WERKSTÄTTEN UND WOHNSTÄTTEN | SINDELFINGEN | VORTRAG 2
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13.04.2016Besuch Sozialausschuss NRW am 13.04.16, Andrea Stratmann3

Geschäftsfelder der GWW

» Bildung

» Arbeit

» Wohnen und Freizeit

» Fördern und Betreuen

» Tagbetreuung und Senioren

Unternehmen

13.04.2016Besuch Sozialausschuss NRW am 13.04.16, Andrea Stratmann44

Kompetenzen Geschäftsfeld „Arbeit“

» Montagedienstleistungen

» Fertigung für Automobilindustrie

» Lager-, Logistik-Dienstleistungen 
 JIS, JIT, CKD

» Dichten, Schäumen, Kleben

» Tampondruck

» Kabelkonfektion, Bestückung

» Mechanische Fertigung

» Pulverbeschichtung

Unternehmen
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13.04.2016Besuch Sozialausschuss NRW am 13.04.16, Andrea Stratmann55

Kompetenzen Geschäftsfeld „Arbeit“

» Medizintechnik

» Verpacken, Konfektionieren

» Garten- und Landschaftsarbeiten 

» Außenarbeitsgruppen

» EDV-Dienstleistungen

» Dienstleistungs-Service

» Café und Bistro

» Festzelt-Garnituren, Klappmöbel

Unternehmen

13.04.2016Besuch Sozialausschuss NRW am 13.04.16, Andrea Stratmann66

Zertifikate der GWW

» ISO 9001:2015

» VDA 6.1
(Verband Automobilindustrie)

» MAAS:BGW
(Arbeitsschutz)

Unternehmen

» ISO 14001   
(Umweltmanagement)

» AZAV
(Berufliche Bildung) 

9 | GEMEINNÜTZIGE WERKSTÄTTEN UND WOHNSTÄTTEN | SINDELFINGEN | VORTRAG 2
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13.04.2016Besuch Sozialausschuss NRW am 13.04.16, Andrea Stratmann77

Übergänge

Vorbereitung von Übergängen

Differenzierte Arbeitsangebote im Werkstatt- Status:

» Klassische Einzel- und Gruppenarbeitsplätze in Arbeitsgruppen

» Regiearbeitsplätze in Lager, Hauswirtschaft, Verwaltung

(80 Personen zum 31.12.2015)

» Ausgelagerte Gruppen- und Einzelarbeitsplätze 

(112 Personen zum 31.12.2015)

13.04.2016Besuch Sozialausschuss NRW am 13.04.16, Andrea Stratmann88

Übergänge

Vorbereitung von Übergängen

» Bildungsangebote: 

Fortbildungen und Angebote zur persönlichen Bildung (PsB)

» Übergangsgruppen für interne Kunden, die einen Übergang auf 

Allgemeinen Arbeitsmarkt anstreben

» Anreize im Lohnsystem: Veränderungsbereitschaft wird positiv 

bewertet, einzelne Kriterien gezielt für ausgelagerte Arbeitsplätze
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13.04.2016Besuch Sozialausschuss NRW am 13.04.16, Andrea Stratmann99

Übergänge

Vorbereitung von Übergängen

Übersicht über Praktika 2015

BBB WfbM               Gesamt

intern 184 58 242

allg. Arbeitsmarkt      23 31 54

Übergänge auf Allgemeinen Arbeitsmarkt: 

8 Personen aus Werkstätten, 15 Personen aus KoBV, UB, Impuls

13.04.2016Besuch Sozialausschuss NRW am 13.04.16, Andrea Stratmann1010

Übergänge

Vorbereitung von Übergängen

Übergänge WfBM- FuB:

» Niederschwellige Bildungsangebote

» Fließende Übergänge intern, z.B. durch stundenweise Begleitung

im Arbeitsbereich oder Arbeit im FuB

» Sinnstiftende Tätigkeiten

» Anreize für „Lohnersatz“

9 | GEMEINNÜTZIGE WERKSTÄTTEN UND WOHNSTÄTTEN | SINDELFINGEN | VORTRAG 2
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13.04.2016Besuch Sozialausschuss NRW am 13.04.16, Andrea Stratmann1111

Übergang Senioren

Übergänge Seniorenstadium

» Vorbereitung von Übergängen ist im Prozess der Begleitplanung

fest verankert: 

- Fragen zum Übergang ab 57 Jahren oder bei Bedarf früher

- Thematisierung im Rahmen der Begleitplanung

» Fließende Übergänge intern, z.B. durch Teilzeitbeschäftigung,  

Kennenlernen Seniorenbetreuung 

» Auch nach Ausscheiden aus WfbM sinnstiftende Tätigkeiten, 

Besuche in WfbM ermöglichen

13.04.2016Besuch Sozialausschuss NRW am 13.04.16, Andrea Stratmann1212

Sozialraum

Sozialraumorientierung

» Gemeindenahe Wohnformen, keine „Sondergruppen“ 

(z.B. Menschen mit Autismus)

» Vernetzungen und Kooperationen vor Ort, z.B. mit Vereinen, 

Anbieter von Pflege- Dienstleistungen 

» Zusammenarbeit mit Schulen: Berufsinformationsmessen,

Sportfeste

» Teilhabeprojekte, z.B. „Meine Deine unsere Welt“ oder „InKlub“
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13.04.2016Besuch Sozialausschuss NRW am 13.04.16, Andrea Stratmann1313

Sozialraum

Sozialraumorientierung

» Bürgerschaftliches Engagement:

- 157 Einzelpersonen in 2015 ehrenamtlich engagiert

- 74 Menschen mit Behinderung als BE, z.B. Pflege 

interkultureller Garten, Stadtputzete, Tauschring

- 73 Vereine, Institutionen und Firmen  

» Soziales Kompetenztraining mit industriellen Kunden

» im Alltag Teilhabemöglichkeiten ermöglichen, ohne die Umwelt

zu überfordern

13.04.2016Besuch Sozialausschuss NRW am 13.04.16, Andrea Stratmann1414

Rollenerweiterung

Rollenerweiterung Interne Kunden

Gremienarbeit

» Mitwirkung und Mitbestimmung über gesetzliche Vorgaben aus

WMVO und HMVO hinaus, sehr positive Erfahrungen (z.B. 

Lohnverhandlungen

» Gremien interner Kunden in allen Geschäftsfeldern: Einbezug in 

weitere Entwicklung Geschäftsfelder

» Mitarbeit in Gremien über GWW hinaus, z.B. LAG, Teilhabebeirat,

Landesverband Lebenshilfe
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13.04.2016Besuch Sozialausschuss NRW am 13.04.16, Andrea Stratmann1515

Rollenerweiterung

Rollenerweiterung Interne Kunden

Einbindung in „Zusatz“- aufgaben/-funktionen

» Kulturvermittler

» Regalprüfer

» Referenten bei Fortbildungen/ Schulungen Personal

» Co- Auditoren interne Audits

» Arbeitssicherheit      

13.04.2016Besuch Sozialausschuss NRW am 13.04.16, Andrea Stratmann16

Danke für Ihre Aufmerksamkeit

Gemeinnützige Werkstätten und Wohnstätten GmbH

Robert-Bosch-Str. 15
71116 Gärtringen
07034 / 27041-0
kontakt@gww-netz.de

www.gww-netz.de
www.festzeltgarnituren-gww.de
www.facebook.com/gww.gmbh
www.andersalsdudenkst.info

16
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Bei uns werden 

BILDUNG & QUALIFIZIERUNG

„groß geschrieben“!

104 / 2016

2

Ausgangslage Bildungslandschaft

Staatl. anerkannte 
Berufsausbildung

ca. 345 Ausbildungsberufe nach BBiG

Regelungen für 
behinderte Menschen

Individueller 
Nachteilsausgleich

§ 66 Ausbildungs-regelungen 
der zuständigen Stellen

„Fachpraktiker“

Berufs-
ausbildungs-
vorbereitung

nach § 68 BBiG 
„Qualifizierungs-

bausteine“

Berufs-
vorbereitung
nach § 51 ff. 

SGB III
EV – BBB 

Hega 6/ 2010 
Teilhabe 

§ 117 Abs. 2 
SGB III

04 / 2016

Das Fachkonzept (HEGA 06/2010) der Bundesagentur für Arbeit vom 
21.06.2010 bis 05/2019 für Eingangsverfahren und Berufsbildungsbereich 
in WfbMs:

Der uns gesetzte Rahmen

 Stärkere Ausrichtung am Allgemeinen Arbeitsmarkt 

 Kompetenzanalyse als Basis der Eingliederungsplanung

 Barrierefreier Zugang & barrierefreie Information

 Übergreifende Kompetenzbildung

Ausrichtung an anerkannten Berufsausbildungen:

„In den verschiedenen Qualifizierungsbereichen der WfbM sind 

Rahmenpläne zu erstellen, die diese Binnendifferenzierung der 

Beruflichen Qualifizierungsstufen ermöglichen…" 

GWW – Gemeinnützige Werkstätten und Wohnstätten

304 / 2016

Vortrag von Markus Metz zu Bildung und Qualifizierung in Werkstätten für behinderte Menschen 
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1a Zugang - Verbundene Unternehmen Perspektive

» modular aufgebaut 

» optional mit anerkanntem 

Qualifizierungsbaustein oder 

Abschluss (staatl. /IHK-Zeugnis)

» Alltagsbetreuer 

» Lager / Logistik

» Verkäufer

» …

4

Modulare Qualifizierung in div. „Berufsbildern“

504 / 2016

Bildung

5

GWW – Gemeinnützige Werkstätten und Wohnstätten

604 / 2016

Die Anfänge…
» 2003 Projektstart „Betreuungsassistent“ (Aktion Mensch). 

Qualifizierung von MmB in den Bereichen Betreuung, Pflege und 
Hauswirtschaft

» 2003 - 2005 erste Kurse (5-7 TN) zur Qualifizierung von MmB zu 
pflegenahen, einfachen Tätigkeiten, z. B.:

• Begleitung beim Spazierengehen von Rollstuhlfahrern
• Unterstützung bei der Nahrungsaufnahme
• Betreuung & Unterstützung beim Toilettengang (Rolli)

» 2005 Überarbeitung und Erarbeitung eines umfassenden 
Qualifizierungskonzeptes

» 2007 erste externe TN (anderer WfbM) und externen Praxisstellen 
z.B.: Kindergarten, Pflegeeinrichtung, Wohnheime, Tagesförderung 
(FuB)

Bildung

6

GWW – Gemeinnützige Werkstätten und Wohnstätten

704 / 2016

Zertifizierung / Anerkennung
» 2008 - 2011 Idee: ESF-Projekt  Ziel: Entwicklung und Implementierung eines neuen 

Berufsfeldes für MA/TN der WfbM / BBB mit staatlich anerkanntem Abschluss, der 
eine Integration in den Allgemeinen Arbeitsmarkt für MmB erleichtert

• Projektpartner: Regierungspräsidium BaWü
• Sozialministerium BaWü
Gemeinsames Problem: „Pflegenotstand“ und „qualifizierungsferne Zielgruppe“

» 2009 Zulassung des Bildungsbereichs der GWW als Bildungsträger nach 
AZAV

» 2009 Staatliche Anerkennung der Qualifizierung zum Alltagsbetreuer im Rahmen eines 
„Modellversuchs“ durch das Sozialministeriums des Landes BaWü (staatlichen 
Anerkennung des Abschlusses und Prüfungsabnahme durch das Regierungspräsidium 
BaWü)
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1a Zugang - Verbundene Unternehmen

15.04.2016 Gemeinsam stark im Verbund 7

Berufliche Bildung in der WfbM mit  

Qualifizierungsbausteinen 
in praxisnaher Qualifizierung

gem. §§ 68 BBIG 

Chance: BAVBVO 
(Berufsausbildungsvorbereitungs- und Bescheinigungsverordnung)

Bundesgesetzblatt: BGBl 2003, Teil I Nr. 36 vom 21. Juli 2003, S. 1472
http://www.gesetze-im-internet.de/bavbvo/BJNR147200003.html

GWW – Gemeinnützige Werkstätten und Wohnstätten

15.04.2016 Gemeinsam stark im Verbund 8

GWW – Gemeinnützige Werkstätten und Wohnstätten

15.04.2016 Gemeinsam stark im Verbund 9
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Stiftung ZENIT

15.04.2016 Gemeinsam stark im Verbund 10

Praktische Umsetzung: inklusive berufliche Bildung

Projekt Chance –
Restauration von 
Porsche-Schleppern

» Q-Baustein (IHK-Zeugnis) nach 
BAVBVO

» Fachpraxis und Fachtheorie
» 6 – 8 TN aus Jugendhilfe, 

Berufsschule, Schulen und      
Werkstatt (AB & BBB)

GWW – Gemeinnützige Werkstätten und Wohnstätten

15.04.2016 Gemeinsam stark im Verbund 11

Anlage 2 (zu § 7 Abs. 1)
(Fundstelle: BGBl. I 2003, 1475)

........................................

........................................
(Name und Anschrift des Betriebes,

Trägers oder sonstigen Anbieters der
Berufsausbildungsvorbereitung)

Zeugnis
nach § 7 der Berufsausbildungsvorbereitungs-Bescheinigungsverordnung

über die Leistungsfeststellung zum Abschluss des Qualifizierungsbausteins

...............................................................................
(Bezeichnung des Qualifizierungsbausteins)

Herr/Frau .........................., ......................................
(Anschrift der teilnehmenden Person)

geboren am ......................... in ......................................
hat von ............................ bis ......................................

(Dauer)
im Rahmen .....................................................................
(Art der berufsausbildungsvorbereitenden Maßnahme)

an dem Qualifizierungsbaustein ................................................
(Bezeichnung des Qualifizierungsbausteins)

teilgenommen und das Qualifizierungsziel mit
.......................... Erfolg

(Einordnung gemäß § 6)
erreicht.

1a Zugang - Verbundene Unternehmen

Experten-Entwicklung – Ein Weg zu einer „neuen Rolle“

PsB

» Barrierefreiheit (capito Stuttgart)

» Leicht Lesen (capito Stuttgart)

» Peer-Referenten

» Mediengestaltung (Film/Ton/Print)

» Kulturvermittler 

» nueva – Nutzer evaluieren: 

„Wir sagen selbst, 

was Qualität ist“

» … 

12
1304 / 2016
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GWW – Gemeinnützige Werkstätten und Wohnstätten

13

Grundständige berufliche Bildung

Eingangsverfahren (EGV) und Berufsbildungsbereich (BBB regional)

Unterstütze Beschäftigung (UB in Betrieben)

Kooperative berufliche Vorbereitung (KobV in Betrieben) 

Aktivierung und Eingliederung (IMPULS: Jobcoaching in Betrieben) 

Geschäftsfeld
Bildung der GWW

Berufliche Qualifizierung durch Fort- und Weiterbildung

für Menschen mit Behinderungen/Handicap

& persönliche Bildung (PsB)

13

Anerkannter Berufsabschluss (IHK/staatl. Anerk.)

Verkäufer         Lager-Logistik Alltagsbetreuer

Bildung

1404 / 2016

Module/Qualifizierungsbausteine und Teilqualifizierung (IHK)

Metalltechnik       Lager-Logistik Alltagsbetreuer

1a Zugang - Verbundene Unternehmen

Zugänge aus Schule, Arbeitsmarkt, klinischem Umfeld etc. …

Arbeitsbereich
GWW WfbM

allg. Arbeitsmarkt /
Ausbildung

Integrationsfirma
FEMOS

Qualifizierung /
FoBi

Perspektive

14
1504 / 2016

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Markus Metz 

Bereichsleiter Bildung - GWW

Geschäftsführer - 1a Zugang GmbH & capito Stuttgart

Bei Fragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.

GWW – Gemeinnützige Werkstätten und Wohnstätten

9 | GEMEINNÜTZIGE WERKSTÄTTEN UND WOHNSTÄTTEN | SINDELFINGEN | VORTRAG 3





LVR-Dezernat Soziales

50679 Köln, Tel 0221 8090

www.soziales.lvr.de

http://www.soziales.lvr.de

	14/1261 Reise des Sozialausschusses
	Begründung14-1261
	14-1261 Anlage


